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Sitzungsort:  Bürgerhaus, Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch-Lank, Raum 103 im 1. OG  
 
Beginn der Sitzung:  16:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 20:25 Uhr 
 
Anwesend:  
 
Vorsitzender 
Herr Leo Jürgens Ratsmitglied  

 
von der CDU-Fraktion 
Herr Herbert Becker Ratsmitglied  

Herr Werner Damblon Ratsmitglied  

Frau Marlis Docktor Ratsmitglied Vertretung für Herrn Wehrspohn 

Herr Thomas Jung Ratsmitglied  

Frau Norma Köser-Voitz Sachkundige Bürgerin  

Frau Renate Kox Ratsmitglied  

 
von der FDP-Fraktion 
Herr Michael Bertholdt Ratsmitglied Vertretung für Herrn Gabernig 

Herr Rudolf Jahns Ratsmitglied anwesend bis TOP 9 

Herr Klaus Rettig Ratsmitglied  

Herr Jörg Schleifer Ratsmitglied Vertretung für Herrn Dr. Schuma-
cher-Adams 

 
von der SPD-Fraktion 
Herr Holger Losse Sachkundiger Bürger  

Frau Nicole Niederdellmann-Siemes Ratsmitglied  

 
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Herr Jürgen Peters Ratsmitglied  

Herr Joachim Quaß Sachkundiger Bürger  

 
von der UWG-Fraktion 
Herr Heinrich Weyen Sachkundiger Bürger  

 
fraktionsloses Ratsmitglied 
Herr Hans Werner Schoenauer Ratsmitglied anwesend bis TOP 8.3 

 
Beratende Mitglieder 
Herr Christoph Hauke beratendes Mitglied Zentrum Vertretung für Herrn Shroeter 

Frau Elisabeth Rhode Seniorenbeirat  

 
von der Verwaltung 
Herr Dr. Just Gérard Technischer Beigeordneter  

Herr Heiko Bechert Bereichsleiter Fachbereich 1  

Herr Jürgen Gatzlik Bereichsleiter Fachbereich 6  

Herr Detlev Horn Fachbereich 1  

Herr Ulrich Hüchtebrock Bereichsleiter Fachbereich 4  

Frau Stephanie Roters Denkmalschutz und Denkmal-
pflege 

 

Frau Doris Schröter Fachbereich 6  
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Frau Martina Stefens Fachbereich 4  

Herr Wolfgang Trapp Bereichsleiter Fachbereich 5  

Herr Harald Wanders Fachbereich 4  

 
Schriftführer 
Herr Harald Kirsten Fachbereich 4  

 
 
 

es fehlen: 

 
von der CDU-Fraktion 
Herr Uwe Wehrspohn Ratsmitglied  

 
von der FDP-Fraktion 
Herr Thomas Gabernig Ratsmitglied  

Herr Dr. Bernd Schumacher-Adams Ratsmitglied  

 
Beratende Mitglieder 
Herr Carl Shroeter beratendes Mitglied  
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Die Sitzung beginnt um 16 Uhr mit einer nichtöffentlichen Begehung des Baudenkmals Hauptstr. 21-
23 in Meerbusch-Lank-Latum. Die Sitzung wird um 17.10 Uhr mit dem öffentlichen Teil laut Einla-
dung fortgesetzt. 
Der Vorsitzende stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Er schlägt vor, im Hinblick 
auf die vorangegangene Ortsbegehung und die Anwesenheit der Eigentümer des Denkmals den 
Tagesordnungspunkt 10.1 vorzuziehen. 
Dem stimmt der Ausschuss zu. 
Sachkundiger Bürger Hauke erklärt den Antrag zu TOP 8.1 für erledigt. 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
Herr Hüchtebrock macht auf eine Tischvorlage zu TOP 9 aufmerksam.  
 
 

Öffentliche Sitzung  
 
1 Lärmaktionsplanung 

Vorlage: FB1/720/2014 
   
 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften verweist die Angelegenheit zur weiteren Beratung in 
die Fraktionen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
Sachkundiger Bürger Losse erklärt für seine Fraktion einen weiterhin erhöhten Beratungsbedarf und 
beantragt die Vertagung. 
Ratherr Rettig sieht zwar die angepeilten Ziele der Reduktion von Lärm bis 2020 im Aktionsplan, 
kann aber keine reale Umsetzungsdynamik erkennen. 
Ratsherr Schoenauer fragt die SPD-Fraktion, inwieweit es zu dieser augenscheinlich schlecht gemach-
ten und groben Bestandsaufnahme überhaupt noch Beratungsbedarf gebe. 
Ratsfrau Niederdellmann-Siemes bestätigt, dass der Aktionsplan ihrer Meinung nach tatsächlich nur 
eine grobe Betrachtung sei. Jedoch sollte deshalb nicht von einer ernsthaften Auseinandersetzung 
und einer - stärker Meerbusch fixierten - Herangehensweise abgesehen werden.  
 
  
2 Bebauungsplan Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl 

1. Ergebnis der informellen Beteiligung der Öffentlichkeit i. S. des § 3 (1) BauGB 
2. Ergebnis der informellen Beteiligung der Behörden i. S. des § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden i. S. § 2 (2) BauGB 
3. Beschluss der öffentlichen Entwurfsauslegung gem. § 13 (2) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB 
Vorlage: FB4/709/2013 
   
 

Beschluss: 
 
1. Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit i. S. v. § 3 (1) BauGB 

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften stellt fest: 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl, hat im Sinne von 
§ 3 (1) Baugesetzbuch -BauGB- vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung vom 30. April 2013 bis einschließlich 21. Mai 2013 zur Einsicht öffentlich ausgelegen. 
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Über die eingegangenen Äußerungen entscheidet der Ausschuss für Planung und Liegenschaften 
nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander wie folgt: 
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STADT 
MEERBUSCH 

 

Bebauungsplan Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl 
 
 

 

 
   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift   Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

   

 
Nr. 1 

 
Stefan Kuth  
Am Breil 28  
40667 Meerbusch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
Schreiben vom 11.11.2011 
Wir hatten im Frühjahr d. J. bereits mehr-
fach gesprochen über einen Ankauf eines 
Streifens längst unseres Grundstücks Am 

Breil 28 D zur Erweiterung der Stellplatz-

Situation, sowie Anbindung an das neue 
Baugebiet. 
Ich wollte fragen, wie weit die Planung für 
die Bebauung des Alten Bauhofes Moerser 
Str. inzwischen gekommen ist, bzw. wann 
wir mit einer Erweiterung bzw. einem Plan-
entwurf rechnen können? 
 
B 
Schreiben vom 30.12.2011 
als direkte Anlieger an den Alten Bauhof 
Moerser Str. sind wir interessiert am Ankauf 
eines Grundstückstreifens von ca. 180 qm zu 
Erweiterung unserer äußerst beengten PKW-
Parksituation im Bereich der vorhanden 

Privatstr., Am Breil 28 A - D. In der Anlage 

erhalten Sie eine Skizze mit der möglichen 
Erweiterung unseres Grundstücks zur Errich-
tung von 2-3 zusätzlichen PKW-Stellplätzen. 
Ich bitte höflichst um Ihre Rückäußerung, ob 
ein Ankauf kurzfristig möglich ist. 
 
C 
Schreiben vom 22.02.2012 
Ich beziehe mich auf die bisher mit Ihnen 
geführten, freundlichen Gespräche zum 
Ankauf eines Grundstückes zur Erweiterung 
der Parksituation im Bereich des Privatweges 

Am Breil 28 A - D. 

Anbei erhalten Sie eine Kopie unserer Anfra-
ge an den Herrn Bürgermeister, zum Ankauf 
städtischen Geländes im Zuge der Umgestal-
tung des Alten Bauhofes Moerser Str., wel-
che leider zum jetzigen Zeitpunkt negativ 
beantwortet wurde. 
Wie Ihnen bereits mitgeteilt, haben wir wei-
terhin starkes Interesse aus den angeführten 
Gründen am Ankauf des in der beiliegenden 
Skizze kenntlich gemachten Grundstückes. 
Auch als zwischenzeitlich neuer Gewerbe-
steuerzahler der Stadt Meerbusch würde ich 
es natürlich begrüßen, wenn unserem Be-
gehren entsprochen werden würde. 
Wir bitten Sie deshalb erneut höflichst um 
Berücksichtigung in dem zu erwartenden 

Bauentwurf. 
 
D 

 
Zur Begradigung des Grundstückes und Ausbildung einer 
bequemeren Zufahrt zur Garage und Wendemöglichkeit 
ist der Verkauf eines Grundstücksstreifens grundsätzlich mög-
lich. Das Grundstück des Einwenders liegt ca. 1,40 m über dem 
Gelände des ehemaligen Bauhofes. Entsprechend ist eine 
Stützmauer erforderlich die vom Käufer zu errichten wäre und 

bestimmten gestalterischen Anforderung entsprechen müsste. 
 
Dahin gehend wird ein Verkaufsangebot erst nach Rechtskraft 
des Bebauungsplanes, mit seinen abschließenden Regelungen, 
ausgesprochen und anschließend einen Vertrag mit dem Ein-
wender geschlossen. 
 
Eine Anbindung an das Neubaugebiet wird von den weite-
ren Anliegern der Privatstraße abgelehnt und somit nicht weiter 
verfolgt. Dies auch unter Beachtung des vorhandenen topogra-
phischen Höhenunterschieds von ca. 1,40 m, der eine groß-
flächige, städtebaulich unerwünschte Geländemodelierung bzw. 
Geländeangleichung, u. a. unter Beachtung entwässerungstech-
nischer Belange, nach sich ziehen würde.  
 

Dies gilt auch für eine im Schreiben vom 7. Mai 2013 gewünsch-
te Wendefläche auf dem städtischen Grundstück, zur Beseiti-
gung offensichtlicher verkehrlicher Missstände der nordöstlichen 
Privaterschließung. 
 
Eine verkehrsoptimierende Flächenbereitstellung, die nur den 
Anliegern der Stichstraße zu Gute kommt, ist auf den Anlieger-
grundstücken selbst zur Verfügung zu stellen. 
  
Entsprechend wurden planerisch zweckmäßige Flächen für Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt, die, soweit gewünscht, in 
Zukunft ausgefüllt werden können und die Anliegersicherheit 
nachhaltig verbessern helfen. Hierzu sind alle Anlieger aufgefor-
dert. 
 
Einen ersten Plan mit nur einem Mehrfamilienhaus-Riegel an der 
Moerser Straße und dahinter ausschließlich geplante Einfami-
lienhäuser gab es von Seiten der Stadt nicht und wurde mit dem 
Einwender auch nicht besprochen. 
 
Eine städtebauliche Entwicklung hat vorrangig durch Maßnah-
men der Innenentwicklung zu erfolgen. 
 
In unmittelbarer Lage an der Stadtbahnhaltestelle Forsthaus ist 
ein nachhaltiges Wohnquartier mit einem Mix aus Familien- 
und Generationenwohnungen und Stadthäusern städte-
baulich folgerichtig. Durch die differenzierte Gebäudestellung, 
einer Bebauung mit flachen bzw. leicht geneigten Dächern und 
einem allseitig zurückspringenden Staffelgeschoss treten die 
neuen dreigeschossigen Stadthäuser in einen zeitgemäßen Dia-
log mit dem Altbestand. 
 
Das - im Verhältnis zum Grundstück des Einwenders tiefer lie-
gende - neue hochwertige Wohnquartier wird dabei, im Sinne 
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Bebauungsplan Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl 
 
 

 

 
   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift   Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

   

Schreiben vom 07.05.2013 
Vielen Dank für die aufschlussreiche Vorstel-
lung des Bebauungsplans-Entwurfs am letz-
ten Montag. Da unser Grundstück mit 2 
Seiten an die Baufläche grenzt und wir somit 
doppelt betroffen sind, erlaube ich mir hier-
mit, noch einmal an die von uns angespro-
chenen Punkte zu erinnern; 
Mehrfamilienhaus Bebauung in 2. und 3. 
Reihe. 
Ich wehre mich aus den folgenden Gründen 
dagegen, eine Bebauung mit Mehrfamilien-
häusern bis in die dritte Reihe durchzufüh-
ren: 
Es sollte eine Abgrenzung der direkten An-
lieger und aller Alt-Anlieger zu den 3,5 ge-
schossigen MFH-Gebäuden eingehalten 
werden. Schließlich wurde in ersten Planun-
gen generell nur von einem MFH-Riegel an 
der Hauptstr. und im inneren Verlauf nur 
von einer Bebauung mit Einfamilienhäusern 
gesprochen. Das hinter uns liegende Gar-
tengrundstück war über ewige Zeit nur Gar-
tengelände, hier eine Bebauung mit einem 
MFH durchzuführen, beeinträchtigt die Alt-
Anlieger in einem hohen Maße. Ein 3,5 ge-
schossiges MFH in unmittelbarer Nähe eines 
EFH zieht auch eine deutliche Wertminde-
rung der betroffenen Grundstücke nach sich. 
Wer kommt hierfür auf? 
Ein von der Planung her gewolltes Höhen-
Gefälle von dem MFH-Riegel bis zu den EFH 
im östlichen Bereich ist aufgrund der gleich-
bleibenden oder sogar teilweise noch höhe-
ren Bauhöhe von 13 mtr. im hinteren Be-
reich nicht ersichtlich. Hilfreich wäre hier 
zumindest ein Verzicht auf die in 3. Reihe 
stehenden MFH und eine Höhenbeschrän-
kung auf 2,5 Geschosse /10 mtr. für die 2. 

Reihe hinter dem Riegel. 
Ein Verkauf als EFH-Grundstücke sichert der 
Stadt Meerbusch einen höheren Verkaufser-
lös als ein Verkauf als MFH an Investoren. 
Wie Sie sicher bemerken konnten, haben 
mehrere Anwohner ebenfalls für einen Ver-
zicht auf eine MFH-Bebauung in 2+3 Reihe 
votiert. 
Sollte dies aus politischen Gründen und 
gegen den Bürgerwillen doch nicht berück-
sichtigt werden, stellen wir hilfsweise den 
Antrag auf zumindest den Verzicht auf die 
MFH-Bebauung in 3. Reihe, im Minimum 
jedoch auf Reduzierung der Bauhöhe für den 
nördlich gelegenen hinteren Block auf 2,5 

Geschosse /10 mtr, so wie der südlich gele-
gene Block auch. 
 

eines attraktiven Wohnumfeldes vom offen geführten Schacku-
mer Bach durchquert. 
 
Eine Wertminderung der benachbarten Grundstücke kann, 
auch unter Beachtung der Vornutzung (gewerblicher Bauhof), 
nicht erkannt werden. Im Gegenteil ist nach Realisierung des 
Neubaugebietes mit einer Grundstückspreissteigerung zu rech-
nen. 
 
Dass die Realisierung des Quartiers mittelbar neben anderen 
Faktoren den Verkehrswert der benachbarten Grundstücke be-
einflussen kann, stellt im Übrigen dabei keinen eigenständigen 
Abwägungsposten dar. 
 
Eine weitergehende rücksichtnahmebedürftige Position des 
Einwenders wird nicht erkannt. Unter Abwägung der öffentli-
chen und geäußerten privaten Belange gegeneinander und 
untereinander wird dem Wunsch nach einer Reduzierung der 
Geschossigkeit nicht gefolgt. 
 
Dies auch deshalb, da im Vorentwurf über die Festsetzung der 
Gebäudestellung Belange der Rücksichtsnahme beachtet wur-
den.  
 
In der jeweiligen direkten Verlängerung der vorhandenen Gar-
tenbereiche bzw. Sichtachse der vorhandenen Terrassen- und 
Gartenbereiche sind keine Baufenster festgesetzt.  
(siehe hell unterlegte Fläche, nachfolgende Abbildung). 
 

 
 
In der direkten Sichtachse nach Westen ist dabei auf dem städ-
tischen Grundstück eine große Linde als erhaltenswert festge-
setzt, die heute schon sichtschützend ist. Dies gilt ebenso für die 
vorhandenen und zukünftigen Grünstrukturen entlang der Ufer-
bereiche des Schackumer Baches.  
 
Darüber hinaus verhindert die vorhandene Einfriedung des 
Einwendergrundstückes in Ihrer Breite und Höhe schon heute 
eine hier befürchtete unerträgliche Einsichtbarkeit. Die neuen 
Baukörper ziehen sich aus den direkten Blickachsen weit zurück. 
Mögliche seitliche Einsichten sind städtebaulich zumutbar. Ein 

Anspruch auf Beibehaltung des Status Quo besteht nicht. 
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Einwender:  Nr.: 
Anschrift   Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

   

Ankauf einer Fläche: 
Seitens der übrigen Anwohner der Privatstr. 

Am Breil 28 a-d wurde ausgedrückt, dass 

eine Anbindung bzw. Erweiterung der Privat-
str. für die Allgemeinheit nicht gewollt wird. 
Deshalb bitte ich erneut um Berücksichti-
gung meines Ankaufswunsches einer ausrei-
chenden Fläche zur Anlegung von 2-3 Stell-

plätze und einer Wendefläche gem. den 
bereits mehrfach vorliegenden Schreiben 
und Vorschlägen. 
Vielen Dank im Voraus für eine bürger-
freundliche Entscheidung und Planung  
  

 
vorhandene Eingrünung am Bach ( zur Erhaltung festgesetzt) 
 

Der Verkaufserlös der städtischen Grundstücke richtet sich nach 
der Ausnutzbarkeit. 
 
Entscheidend für den gewählten Bebauungsmix sind die gute 
städtebauliche Lage des Baugebietes am öffentlichen Perso-
nennahverkehr, das bundes- und landesplanerische Gebot zur 
Innenverdichtung und die umgebende eher heterogene Bebau-
ung. 
Insgesamt wird des Weiteren dem Belang der Deckung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung 
sozial stabiler Bewohnerstrukturen und der Bevölkerungsent-
wicklung (demographische Entwicklung) ein hoher Stellenwert 
beigemessen.  
 
Gemessen an diesen Anforderungen kann ausgeführt werden, 
dass aus städtebaulichen Gründen das Vorhaben die nachbarli-
che Grundstücknutzung nicht unzumutbar beeinträchtigt und 
dass sich, insbesondere hinsichtlich der Lage der Neubauten auf 
dem städtischen Grundstück sowie der Dimensionierung der 
Baufenster und Gebäudehöhen der Stadthäuser, die neue Be-

bauung einfügt, weder rücksichtslos erdrückend wirkt und zu 
keiner unzumutbaren Einsichtsmöglichkeit führt. 
 

 
Nr. 2 
 

Jürgen Keßler 
Am Breil 28 c 
40667 Meerbusch 
 
Schreiben vom 
31.05.2013 
 

 
Vielen Dank für die Informationsveranstal-
tung zum Bebauungsplan Alter Bauhof vom 
29. April und für unser freundliches Ge-
spräch in Ihrem Büro am 30. April. Bezüglich 
des Bebauungsplans hätten meine Familie 
und ich folgende Wünsche und Anregungen. 
Der Schackumer Bach grenzt direkt an unse-
ren Garten und verläuft nur wenige Meter 
entfernt von unserem Haus und unserer 
Terrasse und heute führt der Bach kein 
Wasser. Wir haben bedenken, dass der Bach 

nach einer Renaturierung und Einleitung von 
Regenwasser zu einer Insektenplage sowie 
zu Geruchsbelästigungen führt. 

 

Mit der vorgesehenen Öffnung des südlichen vorhandenen, 

gemauerten Bachabschnittes und einer Beibehaltung des heute 

offen geführten nördlichen Bachbettes wird kein nachhaltiger 

Eingriff in das Gewässer vorbereitet. Schon heute und in der 

Vergangenheit floss das Niederschlagswasser der Flächen 

des ehemaligen Bauhofes dem Bach zu. Mit der möglichen Ein-

leitung des Niederschlagswassers von später versiegelten Flä-

chen verändert sich die Ist-Situation nicht wesentlich. 

 

Da der Schackumer Bach in seinem südlichen Verlauf, außer-

halb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes, jedoch 

gezielter Wasser aufnimmt, kann es während erhöhter Regenta-

ge zu etwas mehr Wasserdurchfluss kommen, welches die be-
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Für die Gebäude entlang der Moerser Str. 
planen Sie eine 3-stöckige Bauweise. Alle 
Neubauten hinter dieser ersten Reihe sollten 
möglichst nur über eine Etage oder maximal 
zwei Etagen verfügen. Eine Bebauung mit 
drei Etagen hinter der ersten Reihe empfin-
den wir als deutlich zu hoch. 
 
Die Straße Am Breil ist in der ersten Hälfte 
bis zur Straßenbahnüberführung zumindest 
stellenweise extrem eng und leider auch 
relativ stark befahren, weil das Wohngebiet 
entlang der Straßen ,Forsthaus' und ,Im 
Park' auch über diesen Straßenabschnitt 
erschlossen wird. Es bleibt stellenweise 
kaum Raum für Fußgänger. Es wäre vorteil-
haft wenn die Straße zumindest entlang der 
engsten Stellen zu Gunsten von Fußgängern 
etwas verbreitert werden könnte. Hierbei 
sehen wir es nicht als erforderlich an, dass 
ein gepflasterter Fußweg angelegt wird. 
Etwas Raum für einen ,Trampelpfad' würde 
vollkommen ausreichen. 
 

Unser Nachbar im Haus 28d hat kaum eine 

Möglichkeit sein Auto auf eigenem Grund-
stück oder auch auf der Privatstraße zu 
wenden. Die Einrichtung einer Wendemög-
lichkeit für diesen Nachbarn wäre sehr hilf-
reich. Falls sich die Stadt entscheiden sollte 
ein angrenzendes Teilstück des Grundstücks, 
alter Bauhof an unseren Nachbarn zu veräu-
ßern oder unserem Nachbarn sonst wie als 
Wendefläche zur Verfügung zu stellen wür-
den auch wir uns darüber sehr freuen. 
 
Parkplätze entlang der Privatstraße einzup-
lanen halten wir durchaus für sinnvoll. Es 
sollte sich hier aber, wie während der Infor-
mationsveranstaltung erwähnt um eine reine 
Angebotsplanung halten und von jeglichen 
Zwängen abgesehen werden. Das heißt eine 
Bauausführung sollte nur mit Einverständnis 
aller betroffenen Grundstückseigentümer 
erfolgen. 
 

fürchteten Mückenlarven und sonstige organische, geruchsför-

dernde Ablagerungen wegschwemmt und für ein gesunderes 

und saubereres Flussbett sorgen wird, als heute. 

 

Die Eigentümer zahlen schon heute eine Unterhaltungsgebühr 

an den Gewässerunterhaltungspflichtigen. 

 

Die geplante straßenbegleitende Wohnbebauung an der 

Moerser Straße ist mehrfach gegliedert. Entlang der Moerser 

Straße ist eine straßenraumfassende 2- bis 3-geschossige Rand-

bebauung konzipiert, die im Erdgeschoß tlw. Praxen und Büros 

aufnehmen könnte, als sinnvolle Ergänzung der vorhandenen 

Infrastruktur an einer der Hauptverkehrsstraßen Büderichs 

(L 137). Großflächiger Einzelhandel ist aufgrund der nicht integ-

rierten Lage im Bezug auf den zentralen Versorgungsbereich 

Büderichs (Nebenzentrum) nicht zulässig. 

 

Die Obergeschosse können verschiedene Wohnungsgrößen und 

-formen aufnehmen, dies v. a. unter Beachtung der guten An-

bindung an den ÖPNV (Bus- und Stadtbahnhaltestelle „Forst-

haus“). 

 

Zur Optimierung der Solarnutzung ist es beabsichtigt, der 

Straßenrandbebauung drei nach Süden ausgerichtete, zur Moer-

ser Straße hin giebelständig stehende Gebäudeteile aufzusetzen.  

 

 
Perspektive: solaroptimierte Ausrichtung der Dächer / Blick nach Norden 

 

Im neuen verkehrlichen Anbindungsbereich an der Moerser 

Straße treten die Gebäudeteile seitlich zurück, um den Ein-

gangsbereich in das neue Quartier zu betonen. Die Straßen-

randbebauung in lärmresistenter Bauausführung dient dabei 

den hinterliegenden Grundstücken als aktiver Schutz gegenüber 

dem Verkehrslärm der Moerser Straße. 

 

Eine rücksichtnahmebedürftige Position des Einwenders wird 

nicht erkannt. Unter Abwägung der öffentlichen und privaten 

Belange gegeneinander und untereinander wird dem Wunsch 



11 
 
 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Bebauungsplan Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl 
 
 

 

 
   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift   Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

   

nach einer Reduzierung der Geschossigkeit der drei Stadt-

häuser von einer Dreigeschossigkeit zu einer Zwei- oder Einge-

schossigkeit nicht gefolgt. (vergl. auch Einwender Nr. 1 und Nr. 

10) 

 

Die Anregung zur Verbreiterung der öffentlichen Straße „Am 

Breil“ wird geprüft. Entgegen der gewählten differenzierten 

Festsetzung von Flächen für Straßenbeleitgrün, öffentlichen 

Parkplätzen und öffentlicher Verkehrsfläche im Vorentwurf wer-

den die gesamten städtischen Grundstücke im Bereich der Stra-

ße „Am Breil“ als öffentliche Verkehrsfläche dargestellt. 

Somit verbleibt für die detaillierte Ausarbeitung der späteren 

tiefbautechnischen Ausbauplanung genügend Anpassungsopti-

on, um den Verkehrsraum mit begleitenden Parkplätzen und 

ggf. Fußgängerstreifen auszustatten. 

 

Bezüglich einer Wendemöglichkeit am Privatstraßenstich „Am 

Breil“ wurde eine diesbezügliche Lageoption auf den privaten 

Grundstücksflächen über Flächenfestsetzungen für Geh-, Fahr- 

und Leitungsrechte aufgezeigt und im Entwurf optimiert, zumal 

der Wunsch eines Anrainers auf zusätzliche Verdichtungsmög-

lichkeiten vorliegt. Der Vorschlag, die anzutreffende verkehrliche 

Problematik auf den angrenzenden städtischen Flächen des 

inneren Neubaugebietes zu lösen, wird nicht gefolgt.  

Die Einplanung von öffentlichen Parkplätzen entlang der Privat-

straße ist nicht vorgesehen. Angebote für private Stellplätze 

werden aufgezeigt. 

 

 
Nr. 3 
 

Fam. Arnst 
Moerser Str. 122 
40667 Meerbusch 
 22 Feb. 2001 

Schreiben vom 
08.05.2013 
 

 
Die geplante Bebauung mit teils 3,5 Ge-
schossen erscheint uns völlig überdimensio-
niert, auch wenn in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Rheinhof als mehrgeschossiger 
Komplex steht, so ist das übrige Wohnviertel 
doch durch zweigeschossige Gebäude ge-
prägt. 

 
Die Neubauten an der Kanzlei (ehemaliger 
Sportplatz) zeigen, wie eine Fläche mit be-
stehender Bebauung ringsherum nicht zuge-
baut werden sollte. Die einzelnen Gebäude 
sind viel zu hoch und zu klotzig, es entsteht 
ein ghettoartiger Charakter und die Neubau-
ten wirken wie Fremdkörper.  
 
Der geplante Schallschutz durch die 3,5 
Geschosshöhe führt zwangsweise zu einer 
Mehrbelastung der gegenüberliegenden 
Häuser. 
In der Hoffnung, dass der Entwurf hinsich-
tlich der Höhe überarbeitet wird. 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Einwendung richtet sich gegen die teilweise 3-geschossige 

mehrfach gegliederte Straßenrandbebauung mit Satteldach 

entlang der Moerser Straße. 

 

Vor dem Hintergrund und unter Berücksichtigung des vorhande-

nen Trends zu kleineren Haushalten, bei weiterhin steigendem 

Wohnflächenverbrauch pro Kopf, dem verstärkten Zuzug aus 

Düsseldorf sowie den daraus resultierenden vielfältigen ökologi-

schen Belastungen gewinnt das flächensparende Bauen einen 

zentralen Stellenwert für eine nachhaltige Stadtentwicklung. 

Deshalb ist es notwendig, auf die im Regionalplan dargestellten 

Allgemeinen Siedlungsbereiche der unbebauten Innenbereiche 

zurückzugreifen, diese im Sinne einer angemessenen Innenver-

dichtung (Wiedernutzungspotenzial) zu ergänzen und somit 

über eine identitätsstiftende städtebauliche Figur zu einem at-

traktiven Wohnumfeld mit differenzierten Qualitäten zu gelan-

gen. 

 
Durch die differenzierte Gebäudestellung, eine Bebauung mit 

geneigten Dächern, treten die neuen dreigeschossigen Giebel-
flächen an der Moerser Straße in einen zeitgemäßen Dialog mit 
dem Altbestand. 
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Im Übrigen wird die Gartenstadt Meerer Busch auf der Westsei-

te der Moerser Straße, die hier nicht städtebaulicher Maßs-

tab einer Neubebauung sein kann, von eingeschossigen Gebäu-

den geprägt. Nur an der Moerser Straße selbst ist dabei baupla-

nungsrechtlich eine Zweigeschossigkeit zulässig und tlw. vorzu-

finden. 

 

Bezüglich der Bebauung an der Kanzlei, im Bereich des ehemali-

gen Sportplatzes, ist eine solche pauschale Beurteilung der 

zukünftigen Gebäude durch den Einwender - nach abschließen-

der Fertigstellung der straßenbegleitenden Bebauung sowie der 

Bepflanzung der Außenbereiche und Gärten - erneut durchzu-

führen, da Vorhaben grundsätzlich während der Rohbauarbeiten 

einen gänzlich wuchtigeren Habitus aufweisen. 

 

 
Perspektive: Blick nach Osten 

 

Nach Prüfung teilt der Gutachter mit, dass durch die geplanten 

neuen Gebäudekörper entlang der Moerser Straße keine rele-

vanten Erhöhungen der Beurteilungspegel durch Reflexio-

nen verursacht werden. 

Unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und der vorhan-

denen Abstände wurde in den Varianten- und Einzelpunktbe-

rechnungen nur eine geringe Erhöhung der Geräuscheinwirkun-

gen am Wohnhaus Moerser Straße 120 um 0,6 dB ermittelt. 

Die direkt einwirkenden Geräusche der Moerser Straße sind im 

vorliegenden Fall jedoch dominierend. 

Nach den allgemeinen Erkenntnissen der Akustik liegt die Hör-

schwelle bei über 1 dB, so dass hier keine spürbare Erhöhung 

vorliegt. Weiterhin spricht man von einer relevanten Erhöhung 

erst ab einer Grenze von 3 dB. Eine Festsetzung z. B. schallab-

sorbierender Baustoffe ist somit nicht erforderlich. 

 
Nr. 4 
 

Adelheld Süllwold  
Anneliese und Wal-

 
Als Anwohner haben wir folgende Anregun-
gen: 

Bauhöhe: 
Eine max. Bauhöhe von 14,5 m bei der Be-
bauung an der Moerser Straße, sowie 13 m 

 
Der Anregung wird zum Teil gefolgt. 
 

Der Vorentwurf sieht an der Moerser Straße eine 2 bis 3-
geschossige Straßenrandbebauung mit Satteldach vor, die 
sich traufständig nach Süden hin orientiert, zur Nutzung der 
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ter Marleaux  
Christoph Marleaux 
Moerser Str. 124 
40667 Meerbusch 
 
Schreiben vom 
08.05.2013 
 

bei den Stadtvillen ist nicht akzeptabel. Die-
se Bauhöhen passen nicht in die Umgebung.  
Wir befürworten eine max. Bauhöhe von ca. 
11 m FH entsprechend der Bauhöhe gege-
nüber auf der Moerser Straße.  
Im Detail sind wir für folgende Bauhöhen;  
- Häuser an der Moerser Str. mit II: TH 8 m, 
FH 10 m (wie im Bauplan)  
- Häuser an der Moerser Str. mit III: max. 
11 bis 12 m und nur erlaubten 2 Vollge-
schossen; selbst bei 3 Vollgeschossen, müss-
te eine Bauhöhe von 12 m reichen  
- Stadtvillen mit II: 10 m (wie im Bauplan)  
- Stadtvillen mit III: 10 m  
und nur erlaubten 2 Vollgeschossen 
Als Ausnahme betrachten wir das geplante 
Haus gegenüber den Meerbuscher Arkaden.  
 
Geschossanzahl: 
Wir sind gegen eine Bebauung mit max. 3 
Vollgeschossen, sowohl bei der Bebauung an 
der Moerser Straße als auch bei den soge-
nannten Stadtvillen.  
Wir sind für eine Bebauung mit max. 2 Voll-
geschossen, wie sie gegenüber auf der 
Moerser Straße und in der direkten Umge-
bung üblich sind. 
Als Ausnahme betrachten wir das geplante 
Haus gegenüber den Meerbuscher Arkaden. 
 
Dachtyp: 
Bei den Häusern an der Moerser Straße ist 
das Satteldach zwingend vorzuschreiben; 
insbesondere bei den höheren Häusern, 
damit diese nicht zu wuchtig aussehen. 
 
Offene Bebauung: 
Wir befürworten eine offene Bebauung an 
der Moerser Straße. In der direkten Umge-

bung sind bisher keine Reihenhäuser. Daher 
würden sich die Reihenhäuser nicht in die 
Umgebung anpassen. 
Eine Alternative könnten Stadtvillen auch an 
der Moerser Straße sein. 
 
Schallschutz: 
Das Schallschutzgutachten soll auch prüfen, 
welcher Schall an den geplanten Häusern an 
der Moerser Straße zur Straßenseite zurück 
geworfen wird, wodurch womöglich der 
Lärmpegel der Anwohner gegenüber erhöht 
wird. Ggf. sollten schallhemmende Baustoffe 
und Bauarten vorgeschrieben werden, die 
verhindern, dass Anwohner im Baubestand 

einem höheren Lärmpegel ausgesetzt sind. 
Überlegenswert wären auch Baustoffe zu 
verwenden, die Schadstoffe aufnehmen. 

Sonnenenergie. Mit den verbindenden niedrigeren Gebäude-
teilen parallel zur Moerser Straße wird eine aufgelockerte Fassa-
denansicht gewährleistet.  
 
Dabei richten sich die Giebelflächen direkt zur Moerser Straße 
hin aus. Der First des Daches im Giebeldreieck ist dabei der 
höchste Punkt. Der Einwender stellt sich hier eine vollständige 
Dachkante vor, die so nicht gegeben ist.  
Die Traufhöhe ist mit max. 10 m festgesetzt, muss jedoch nicht 
ausgenutzt werden. Die Ausnutzung der maximalen Höhen 
differiert in Abhängigkeit der architektonischen Entwürfe und 
entscheidet über die Dachneigungen. 
 
Der Einwender versucht darzustellen, dass das Gebäude der 
sogenannten Meerbusch Arkaden (TH: 9,90 m/ FH = 14,55 m 
(ohne Turm) eine abschließende nördlichen Siedlungsgrenze im 
Stadtteilkörper definiert. Ab den Arkaden sollten beiderseits der 
Moerser Straße nur noch Gebäude mit einer maximalen 
Geschossigkeit von zwei Geschossen errichtet werden. Dies wird 
unter Beachtung der Siedlungsstruktur verneint. 
 

 
Siedlungsstruktur 

 
Das Haus des Einwenders ist der Villenbebauung der 
benachbarten Gartenstadt Meerer Busch zuzuordnen (TH = 
7,21 m, FH = 11,25 m) und hat zwei Geschosse. Das südlich 
daran angrenzende zweigeschossige Gebäude auf der 
westlichen Seite der Moerser Straße hat eine Traufhöhe von 
7,53 m und eine Firsthöhe von 12,42 m. Der Unterschied zur 
Giebelhöhe der geplanten Straßenrandbebauung beträgt somit 
zwischen ca. 2 und max. 3,25 m. 
 
Die geplante Straßenrandbebauung darf dabei in ihrer Funktion 
und Nutzung nicht mit einer Villenbebauung analog der 
Gartenstadt gleichgesetzt werden. 
 
Beispielhaft ist für die Straßenrandbebauung folgende Addition 
anzunehmen: 
Sollte das Erdgeschoss, zur Aufnahme eines z. B. Kosmetiksa-
lons, eine etwas höhere Geschosshöhe mit großem Schaufenster 
von ca. 3 m Höhe erhalten, ist noch die Deckenkonstruktion von 
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Versetzte Bebauung: 
Die nach hinten versetzte Bebauung an der 
Moerser Straße sehen wir positiv, u. a. weil 
Bäume erhalten werden, aber auch teilweise 
der Bürgersteig verbreitet wird. 
 
Mischbebauung: 
Es sollte überprüft werden, ob nicht eine 
reine Wohnbebauung sinnvoll ist, wo es 
Wohnungsmangel gibt und dieses Wohnge-
biet so gut an Verkehr und ÖPNV erschlos-
sen ist. Eine Mischbebauung sinnvoll scheint 
nur Im Haus gegenüber den Meerbuscher 
Arkaden. 
 
Baumerhalt: 
Positiv ist, dass der jetzige Baumbestand 
erhalten wird. 
 
Stell- und Parkplätze: 
Es sollten mehr Parkplätze, am Besten in 
den Tiefgaragen vorgesehen werden. 
Zum einen können in einer Wohnung ≤ 75 
qm mehr als 2 Personen leben, und haben 
dann wahrscheinlich auch einen höheren 
Bedarf als einen Stellplatz. Ferner ist zu 
bedenken, dass durch Elektromobilität, eine 
Entwicklung zu einem Stadtauto als zusätzli-
ches Auto nicht unwahrscheinlich ist. 
Jedes Gewerbe hat einen anderen Parkplatz-
bedarf, und die Gewerbe verändern sich mit 
der Zeit. Aus diesen Gründen sollten einige 
Reserveparkplätze eingeplant werden. 
Ferner sollte man evtl. Ladestationen oder 
die Möglichkeit von Ladestationen vorschrei-
ben. Evtl. auch eine Ladestation bei den 
öffentlichen Besucherparklätzen planen. 
 

Umwelt: 
Neben Ladestationen sollte man bei der 
Straßenbeleuchtung LED Beleuchtung ein-
planen. 
 
Bebauungsvorschriften. Gestaltungssatzung: 
Da es sich um ein gehobenes Wohnquartier 
handelt, sollte man überlegen, ob man nicht 
Vorschriften zur Bebauung bzw. eine Gestal-
tungssatzung erstellt. Wie bereits o. a. soll-
ten Satteldächer bei der Bebauung an der 
Moerser Straße zwingend vorgeschrieben 
werden. verklinkerte Fassaden und schall-
hemmende Baustoffen wären weitere Punk-
te. 

 
Unterirdische Wertstoffcontainer: 
Man sollte prüfen, ob man die Wertstoffcon-

ca. 30 cm hinzuzurechnen. Sollen die beiden Wohngeschosse 
darüber eine Deckenhöhe von ca. 2,75 m erhalten, zuzüglich 
zweier Deckenkonstruktionen, wird eine Wandhöhe von 9,40 m 
erreicht. Entsprechend einer konstruktiven Reserve wurde eine 
maximale Traufhöhe von 10,0 m festgesetzt. Auf diese Wand-
höhe ist dann noch die Dachkonstruktion zu stellen, welche bei 
einer üblichen 45°-Neigung eine Firsthöhe von ca. 5 bis 6 m 
betragen könnte. Da keine Dachneigung festgesetzt ist, wird bei 
der angenommen Firsthöhe das Dach entweder weniger steil 
ausfallen oder die Geschosshöhen geringer zu dimensionieren 
sein. 
 
Im Sinne des Einwenders wird insofern eine strengere, einen-
gendere Festsetzung für den Entwurf gewählt, die ggf. ein fla-
cheres Satteldach bedingen wird. Unter Beachtung der späte-
ren Proportionen wird der Bebauungsplan geändert und eine 
max. Firsthöhe von 13 m und eine max. Traufhöhe von 10 m für 
die dreigeschossigen Gebäudeteile festgesetzt. 
 

 
Perspektive: Moerser Straße, Blick nach Süden 

 
Der Anregung eines gänzlichen Verzichtes auf eine Dreige-
schossigkeit in der Nähe eines Haltepunktes der Stadtbahn 
muss unter demographischen und städtebaulichen Ge-

sichtspunkten jedoch verworfen werden. Dies auch deshalb, da 
die Bebauungsstruktur der Gartenstadt Meerer Busch nicht als 
eine natürliche Demarkationslinie betrachtet werden kann. Die 
Bebauungsstruktur der östlichen Moerser Straße in Richtung des 
vielgeschossigen Rheinhofes differenziert fortzuführen, ist städ-
tebaulich sinnvoll und fügt sich in das Gesamtgefüge ein. 
 
Der Entwurf eines Wohnquartiers mit einem Mix aus Familien- 
und Generationenwohnungen und Stadthäusern ist städ-
tebaulich folgerichtig. An der Geschosshöhe der Stadthäuser mit 
z. B. nachgefragten kleineren Seniorenwohnungen, wird eben-
falls festgehalten, da sie durch eine differenzierte Gebäudestel-
lung, einer Bebauung mit flachen Dächern und einem allseitig 
zurückspringenden Staffelgeschoss, unter Beachtung der nörd-
lich angrenzenden vorhandenen 1970er-Jahre autofreien Flach-

dachsiedlung, nicht unpassend auftreten, sondern im Übergang 
von der neuen Straßenrandbebauung zu den Einfamilienhäuser 
einen vermittelnden Dialog zum Altbestand bilden werden. 



15 
 
 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Bebauungsplan Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl 
 
 

 

 
   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift   Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

   

tainer an der Hildegundisallee nicht durch 
unterirdische Wertstoffcontainer (wie am 
Theodor Hellmich Platz) im Neubaugebiet 
ersetzen kann. Alternativ kann man diese 
natürlich an gleicher Stelle an der Hildegun-
disallee umbauen. Unterirdische Wertstoff-
container scheinen weniger „Wildmüll" an zu 
ziehen. Mehrkosten für unterirdische Wert-
stoffcontainer müsste man mal zusätzlichen 
Säuberungsaktionen bei oberirdischen Wert-
stoffcontainern gegenüberstellen. 
Andererseits sind die Öffnungen bei neuen 
Papiercontainern indiskutabel klein, auch 
wenn es dafür wohl gute Gründe gibt. 
 
Information: 
Die Bürger und insbesondere die betroffenen 
Anwohner sollten frühzeitig persönlich in-
formiert werden, und nicht nur über das 
Amtsblatt, das nur unregelmäßig und bei 
Bedarf veröffentlicht wird. Auch wenn durch 
die Veröffentlichung im Amtsblatt die gesetz-
lichen Erfordernisse erfüllen, so ist dies doch 
kein Akt gewollter Bürgerbeteiligung; son-
dern eher eine Mindestinformation in der 
Hoffnung, dass so wenig Bürger wie mög-
lich, die im Amtsblatt veröffentlichte Infor-
mationen lesen. 
Des Weiteren wäre es sowohl bürgernah als 
auch verwaltungsfreundlich, wenn man 
Baupläne im Internet einsehen könnte. Wo-
bei man immer berücksichtigen sollte, dass 
es noch viele Bürger gibt, die keinen Inter-
netzugang haben oder haben wollen. 
Wir erwarten über die folgenden Schritte in 
diesem Verfahren persönlich informiert zu 
werden. 
 
Beteiligung / Architektur: 

Falls möglich, wäre es überlegenswert, wenn 
es eine Beteiligung evtl. in einer Art Werk-
stattverfahren zwischen Politik, Verwaltung, 
Investor und Architekt, sowie den Bürgern 
und Anwohnern geben würde. Durch Kom-
munikation kann man viele Probleme mini-
mieren oder gar aus der Welt schaffen. 
 

 
Durch die Festsetzung einer Firsthöhe und einer Traufhö-
he ist die Satteldachform für die Straßenrandbebauung entlang 
der Moerser Straße vorgegeben.  
 

Die Festsetzung von Baulinien und einer abweichenden Bauwei-

se entlang der Moerser Straße wird mit dem Ziel der Ausbildung 

einer raumbildenden Straßenrandbebauung begründet. Die 

Straßenrandbebauung in lärmresistenter und -abgewandter 

Bauausführung dient dabei den hinterliegenden Grundstücken 

als aktiver Schutz gegenüber dem Verkehrslärm der Moerser 

Straße (vergl. auch textliche Festsetzungen im Bebauungsplan). 

 

Sicherlich wäre eine Lärmschutz-Maßnahme in Form der Er-

richtung einer Lärmschutzwand am effektivsten. Lärmschutz-

wände wirken vor allem dadurch, dass sie den direkten Schall-

ausbreitungsweg zum Empfänger unterbrechen, wodurch der 

kürzeste Schallweg über die Oberkante führt. Direkt hinter einer 

hohen Lärmschutzwand ist der Straßenlärm daher nicht nur 

leiser, sondern auch deutlich tieffrequenter. Lärmschutzwände 

sollten also vom akustischen Standpunkt aus möglichst hoch 

ausgeführt werden, was wegen der optischen Wirkung jedoch 

aus städtebaulichen Gründen an der Moerser Straße abzulehnen 

ist.  

 

Nach Aussage des Gutachters werden durch die geplanten neu-

en Gebäudekörper entlang der Moerser Straße keine relevanten 

Erhöhungen der Beurteilungspegel durch Reflexionen in Rich-

tung benachbarter Gebäude verursacht. Durch weitere Va-

rianten- und Einzelpunktberechnungen wurde eine Erhöhung 

der Geräuscheinwirkungen am Wohnhaus Moerser Straße 120 

um 0,6 dB ermittelt. Im vorliegenden Fall sind die direkt einwir-

kenden Geräusche der Moerser Straße dominierend und es 

kommt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der vorhan-

denen Abstände zu dem genannten Ergebnis. 

Nach den allgemeinen Erkenntnissen der Akustik liegt die Hör-

schwelle bei über 1 dB, so dass hier keine spürbare Erhöhung 

vorliegt. Weiterhin spricht man von einer relevanten Erhöhung 

erst ab einer Grenze von 3 dB. Eine Festsetzung schallabsorbie-

render Baustoffe ist somit nicht erforderlich. 
 
Entlang der Moerser Straße ist eine straßenraumfassende 2- bis 
3-geschossige Randbebauung konzipiert, die im Erdgeschoß tlw. 
Praxen und Büros aufnehmen könnte, als eine sinnvolle Ergän-
zung der vorhandenen Infrastruktur an einer der Hauptver-
kehrsstraße Büderichs (L 137). Die Ausweisung einer offenen 
Bauweise wird städtebaulichen und aus immissionsschutzrech-
ten Gründen abgelehnt.  
 
Die erforderlichen Stellplätze und Garagen sind, gemäß des 
Meerbuscher Stellplatzschlüssels, im gesamten Quartier auf den 
eigenen Grundstücken vorzuhalten. Die Einhaltung wird im 
bauordnungsrechtlichen Verfahren geprüft. Dies gilt auch bei 

http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rmschutzwand
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späteren Umnutzungen. Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen 
sind im Bebauungsplan den Gebäude direkt zugeordnet. Der 
Stellplatzschlüssel der Stadt hat sich bewährt. Für alle Varianten 
zukünftiger Mobilitätsfragen und möglicher aber schwankender 
Bewohnerzahlen Stellplätze vorzuhalten würde jede nachhaltige 
städtebauliche Planung sprengen und zurück zur Ideologie der 
autogerechten Stadt führen. 
 
Die Anregungen zu einer Ladestation für Elektrofahrzeuge sowie 
zur Straßenbeleuchtung mit LED werden geprüft, sind jedoch 
nicht Inhalt des Bebauungsplanes und können im Plan auch 
nicht festgesetzt werden. 
 
Die Frage, ob eine Gestaltungssatzung erforderlich ist, haben 
der Ausschuss für Planung und Liegenschaften und der Rat der 
Stadt zu entscheiden. Ein entsprechender Antrag kann von den 
politischen Parteien im zuständigen Ausschuss gestellt werden.  
 
Die Anregung, die Wertstoffcontainer an der Hildegundisallee 
durch unterirdische zu ersetzen, wird geprüft. Der Standort ist 
nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 
 
Gemäß der Hauptsatzung der Stadt werden öffentliche Be-
kanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrie-
ben sind, im Amtsblatt der Stadt Meerbusch vollzogen. Das 
Amtsblatt liegt in den Bürgerbüros der Stadt Meerbusch zur 
Abholung aus. Gleichzeitig erfolgt ein Aushang des Amtsblattes 
in den Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch. Im Inter-
net wird unter der Adresse www.meerbusch.de auf das Amts-
blatt hingewiesen. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ab-
lauf des Erscheinungstages des Amtsblattes vollzogen. 
Eine individuelle Information jedes Einzelnen über alle Verfah-
rensschritte ist aus Gleichbehandlungsgründen nicht möglich. 
 
Obwohl das Bauleitplanverfahren im sog. beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB aufgestellt wird, hat der Ausschuss für 
Planung und Liegenschaften auf eine frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung im Sinne des § 3 (1) BauGB mit Bürgerver-
sammlung und anschließender einwöchiger Offenlegung der 

Planunterlagen, mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung, 
nicht verzichtet. 
 
Über die allgemeinen Wahlen und Abstimmungen hinaus haben 
die Bürgerinnen und Bürger in Meerbusch viele Möglichkeiten, 
sich an gesellschaftlichen und politischen Prozessen zu beteili-
gen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meerbusch können 
schriftlich beantragen, dass der Rat über eine bestimmte Ange-
legenheit, für die er gesetzlich zuständig ist, berät und entschei-
det. Um eine Änderung bzw. Erweiterung der Informationspraxis 
zu erreichen, ist ein diesbezüglicher Antrag an den Hauptaus-
schuss bzw. an dessen Vorsitzenden zu richten. Darüber hinaus 
können die Bürger beantragen (Bürgerbegehren), dass sie an 
Stelle des Rates über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst 
entscheiden (Bürgerentscheid). Für diese Instrumente der Bür-

germitwirkung sind jeweils bestimmte Quoren zu erfüllen. 
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Nr. 5 
 

Dr. Schmitges 
Architekt BDA + 
Stadtplaner 
Hagelkreuzstraße 
46 
41061  
Mönchengladbach 
 22 Feb. 2001 
Schreiben vom 
28.05.2013 
 

 
Als Anlage erlauben wir uns, Ihnen eine 
Email von Frau Schröter mit unseren Anla-
gen zu o. g. Bebauung zukommen zu lassen, 
der wir eine Alternative zur Straßenrandbe-
bauung geschickt haben, aus der Sie ent-
nehmen können, dass wir uns an Sie wiede-
rum mit der Bitte wenden sollen, diese Al-
ternative gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. 
 
Zu Rückfragen stehen wir selbstverständlich 
zur Verfügung. 

vorgeschlagene Bebauung 
 

 
Royal Crescent in Bath 

 

 

 
Einer Planänderung zur Realisierung der vorgeschlagen solitä-

ren Großform wird nicht gefolgt.  
 
Grundsätzlich ist eine derartige architektonische Einzelform nicht 
undenkbar, jedoch lässt der Vorschlag wesentliche städtebauli-
che Faktoren unberücksichtigt. Dazu gehört das Ziel der Einbe-

ziehung angrenzender Grundstücke in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes über die des ehemaligen Bauhofes hinaus, um 
die brachliegen hinterliegenden Wohnbaupotentiale zu erschlie-
ßen, die ohne Gesamtplanung keiner städtebaulich Ordnung 
zugeführt werden können. 
 
Der vom Einwender angeregte Entwurf reduziert sich auf eine 
isolierte architektonische Betrachtung. Eine quartiersbezogenen 
Verknüpfung angrenzender Grundstücke, eine Gesamter-
schließungskonzeption, Wegeanschlüsse und eine qualitäts-
stiftende Integration des Schackumer Baches sind nicht zu er-
kennen.  
 
Ob die angedachte zentrale Platzsituation an der Moerser Straße 
eine Aufenthaltsqualität hätte, darf bezweifelt werden. Auch 
stellt die halbrunde Gebäudeausprägung keinen neuen Ein-
gangsbereich dar, weder in die Gartenstadt Meerer Busch hi-
nein, noch in ein neues Wohngebiet und steht bezugslos zur 
umgebenden Bebauung im Einmündungsbereich der Hildegundi-
sallee. 
 
Überdies ist die gewählte Architektur von ihrer Sprache und 
Dimension keinesfalls mit der beispielhaft gezeigten Bebauung 
der Royal Crescent in Bath aus dem 18. Jahrhundert und 
deren direkten Lage am Victoriapark oder mit der sog. Hufeisen-
siedlung in Berlin-Britz von 1925-1933 zu vergleichen. 
 

Im Bebauungsplan ist eine 2- bis 3-geschossige Randbebauung 

konzipiert, als eine Weiterführung der bauordnungsrechtlichen 

zulässigen Straßenrandbebauung der östlichen Moerser Straße, 

mit der Möglichkeit einer Ergänzung der vorhandenen Infrast-

ruktur an einer der Hauptverkehrsachsen Büderichs (L 137). 
 
Zur Optimierung der Solarnutzung ist es beabsichtigt, der Stra-
ßenrandbebauung drei nach Süden ausgerichtete, zur Moerser 
Straße hin giebelständig stehende Gebäudeteile aufzusetzen. Im 
Zufahrtsbereich zum neuen Quartier springen die Fassaden 
raumbildend und einladend zurück. Dabei wird durch die ge-
wählte Schrägstellung der Immissionsschutz unterstützt. 
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Victoria Park, Bath 
 

 
Hufeisensiedlung in Berlin 

 
Perspektive: Vorentwurf 

 22 Feb. 2001 

Nr. 6 
 

Dr. med. Siebeck 
Am Breil 26 
40667 Meerbusch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
Schreiben vom 28.04.2010 
Zunächst möchte ich mich, auch im Namen 

meiner Schwester, Frau Siebeck-Weyers, 

für das freundliche Gespräch am 14.04.2010 
bedanken. 

Wie seinerzeit besprochen, bitten wir bei der 
zukünftigen Planung zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans des Gebietes „Alter Bauhof" 
in Büderich zu berücksichtigen, dass wir 
unter Umständen die an diesem Planungs-
gebiet anliegenden Teile unserer Grundstü-
cke mit einem Anteil von bis zu 50% der 
Neuplanung zuordnen möchten. 

Dies betrifft die Grundstücke Am Breil 
24a, Am Breil! 26, Am Breil 26a. 
 
B 
Schreiben vom 01.05.2013 an FB 5 
Als Eigentümer der Grundstücke Flur 4 in 

Meerbusch-Büderich, Grundstücke 169 (H.-
J.SiebecK/E.-M.Siebeck- Weyers), 170 
und 450 (A.Siebeck/H.-J.Siebeck) und 
451 (E.-M.Siebeck-Weyers/M.Weyers) 
beantragen wir die Rückübereignung der 
Grundstückparzellen, die sich unmittelbar 
vor unseren Grundstücken befinden und 
Eigentum der Stadt Meerbusch sind. 
Dem Vorentwurf zum Bebauungsplan 82 
Meerbusch-Büderich, Brühl ist zu entneh-
men, dass auf diesen Parzellen die Einrich-
tung eines Parkstreifens mit begleitender 
Grünfläche geplant ist. Auf die Einrichtung 
eines Parkstreifens entlang der Straße Am 
Breil und vor unseren Grundstücken gelegen 
sollte verzichtet werden. Der Bedarf für 

zusätzliche Parkflächen ist in diesem Bereich 
nur sehr gering.  
Über die auf den Grundstücken vorhandenen 

 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
Um den zukünftigen Wohnbau-Flächenbedarf durch die Nutzung 
von innerörtlichen Flächen im Sinne einer geforderten Innen-
entwicklung zu decken und auf die Ausweisung von Flächen auf 
der „Grünen Wiese“ weitgehend zu verzichten, wird der Anre-
gung gefolgt. 
Obwohl Innenentwicklung als wesentliche städtebauliche 
Zielsetzung definiert ist, hat sich die Intensität des Landschafts-
verbrauchs im Außenbereich in den letzten Jahren auch in An-
betracht des demographischen Wandels weiter gesteigert, so 
dass die hinterliegenden Grundstücke des Einwenders in den 
Bebauungsplanentwurf mit aufgenommen wurden. 
 
Der Anregung nach Rückübereignung städtischer Grund-
stücksparzellen, die sich unmittelbar vor der Bestandbebauung 
entlang der Straße Am Breil befinden, wird nicht gefolgt. 
Dies wäre auch vor Rechtskraft des Bebauungsplanes nicht 
möglich, da noch keine abschießend detaillierte tiefbautechni-
scher Entwurfplanung vorliegt. 

 

Hinzu kommt die zu prüfende Anregung zur Verbreiterung der 

öffentlichen Straße „Am Breil“ durch andere Einwender. Deshalb 

werden entgegen der bisher gewählten differenzierten Festset-

zung von Flächen für Straßenbeleitgrün, öffentlichen Parkplät-

zen und öffentlicher Verkehrsflächen im Vorentwurf die 

gesamten städtischen Grundstücke im Bereich der Straße „Am 

Breil“ als öffentliche Verkehrsfläche dargestellt. Damit verbleibt 

für die detaillierte Ausarbeitung der späteren tiefbautechnischen 

Ausbauplanung genügend Anpassungsoption, um den Verkehrs-

raum mit begleitenden Parkplätzen und ggf. Fußgängerstreifen 

auszustatten. Dabei ist zu beachten, dass die Ausstattung des 

Straßenzuges mit öffentlichen Parkplätzen nicht auf die 

aktuelle Situation zielt, da nach Aussage des Einwenders die 

Anwohnerschaft wenig Besucher hat, sondern auch im Vorgriff 

auf die nächste Generation, deren soziale Kontakte ggf. intensi-

ver sind. 

Erst dann kann über einen möglichen Verkauf städtischer, nicht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCne_Wiese
http://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsverbrauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsverbrauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenbereich
http://de.wikipedia.org/wiki/Demographischer_Wandel
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Stellflächen hinaus werden die Flächen vor 
den Einfahrtstoren unserer Grundstücke im 
Bedarfsfall genutzt. Durch die Einrichtung 
des geplanten Parkstreifens würden diese 
Flächen entfallen, ohne dass zusätzlicher 
Parkraum geschaffen würde.  
Zudem würde das Freiraumprofil der Straße 
Am Breil in diesem Bereich erweitert, was 
vermutlich noch mehr dazu führen wird, auf 
dieser Straße schnell zu fahren. Dies ist 
bereits in erheblichem Umfang der Fall, 
obwohl dort die Fahrgeschwindigkeit auf 30 
Km/h begrenzt ist. 
Im Übrigen ergeben sich bei der Einrichtung 
einer Parkzone unmittelbar vor dem Bahn-
übergang über die Straßenbahngleise Si-
cherheitsbedenken. 
Sollte die Einrichtung eines Parkstreifens 
jedoch unabdingbar sein, beantragen wir die 
Rückübereignung des darum geplanten und 
vor unseren Grundstücken gelegenen Grüns-
treifens an. Wir würden die Gestaltung des 
Grünsteifens gerne in Übereinstimmung mit 
der Stadtverwaltung- lieber selbst durchfüh-
ren und dessen Pflege übernehmen. Dies 
würde zudem der Stadt Meerbusch Kosten 
ersparen. 
Entsprechende Anregungen legen wir dem 
Fachbereich 4 im Wege des Planungsverfah-
rens mit gleicher Post vor. 
 
C 
Schreiben vom 01.05.2013 an FB 4 
 

Als Eigentümer der Grundstücke Flur 4 in 
Meerbusch-Büderich, Grundstücke 
169 und 462 (H.-J. Siebeck/E.- M. 
Siebeck-Weyers), 170 und 450 (A. 
Siebeck/H.-J. Siebeck) und 451 (E.-M. 
Siebeck-Weyers/M. Weyers) unterbrei-

ten wir Ihnen folgende Anregungen zum 
Vorentwurf des obigen Bebauungsplans und 
bitten um deren Berücksichtigung; 
Auf die Einrichtung eines Parkstreifens ent-
lang der Straße Am Breil und vor unseren 
Grundstücken gelegen sollte verzichtet wer-
den. Der Bedarf für zusätzliche Parkflächen 
ist in diesem Bereich nur sehr gering. Über 
die auf den Grundstücken vorhandenen 
Stellflächen hinaus werden die Flächen vor 
den Einfahrtstoren unserer Grundstücke im 
Bedarfsfall genutzt. 
Durch die Einrichtung des geplanten Park-

streifens würden diese Flächen entfallen, 
ohne dass zusätzlicher Parkraum geschaffen 
würde. Zudem würde das Freiraumprofil der 

benötigter Restflächen an die Anlieger entschieden werden. 

 

Wenn mit den Stellflächen vor Einfahrtstoren die Grundstückszu-

fahrten gemeint sind, so wurden diese im Vorentwurf berück-

sichtig. Grundsätzlich ist der eigene private Stellplatzbedarf 

für die jeweilig vorhandenen Wohneinheiten auf dem eigenen 

Grundstück vollumfänglich abzudecken. 

Sollte hier im „Bedarfsfall“ ein zusätzlicher Besucher-Stellplatz 

gemeint sein, ist eine zukünftige geordnete allgemein nutzbare 

Parkraumgestaltung in der Straße Am Breil nur folgerichtig. 

 

Nur mit der Anlage von öffentlichen Längsparkplätzen wird das 

Straßenraumprofil nicht erweitert und bei entsprechender 

Eingrünung und Nutzung auch optisch nicht vergrößert. 

 

Eine Einhaltung der Fahrgeschwindigkeit aller Anlieger der 

Straße „Am Breil“ kann im Bebauungsplan nicht geregelt wer-

den. Dies gilt unabhängig von der Breite oder Länge einer Stra-

ße. 

 

Angesprochene Sicherheitsbedenken bezüglich des Bahn-

überganges können nicht erkannt werden, da die ersten Park-

plätze aus dem Vorentwurf erst in einem Abstand von ca. 10 m 

eingeplant waren. 

 

Eine Pflicht zur Realisierung der Baurechte besteht nicht. 

 
Der Anregung zur Einplanung einer dritten Zufahrt zum 

Wohnhaus Am Breil 24a und einer dritten Garage wird gefolgt. 

Unter dem Gesichtpunkt einer geordneten Anlage wird die fest-
gesetzte Fläche für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung 
Stellplatz und Garage von 3 auf 6 m verbreitert, um eine Dop-
pelgarage zu ermöglichen. 

 
Ohne eine konkretisierende Anregung möglicher Abweichungen 
und Detailänderungen wird an der Angebotsplanung, unter 

Beachtung der Einfügung in das Gesamtkonzept sowie eines 
flächensparenden Grundstückzuschnitts, festgehalten. 
 
Nicht akzeptabel ist, dass der Einwender zwar die von der Ge-
meinde zugestandenen Baurechte begrüßt, jedoch eine 
zumutbare verkehrstechnische Maßnahme, die für die neuen 
Wohnnutzungen auf seinen Grundstücken ausreichende Wende- 
und Aufstellflächen für z. B. Handwerker, Umzugswagen, Ret-
tungsdienste, etc. aufzeigt, verweigert.  
Hier wird versucht, die Vorteile der Planung anzunehmen, je-
doch die verkehrliche Abwicklung sowie einen befürchteten 
finanziellen Mehraufwand auf öffentliche Straßen bzw. auf die 
Stadt abzuwälzen. 
 
Im Sinne eines angemessenen Straßenabschlusses und einer 

städtebaulich tragfähigen Erschließung der hinterliegen-
den Grundstücke wird an dem Ziel der Ausweisung privater 
Erschließungsflächen durch die ordnende Festsetzung einer 
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Straße Breil in diesem Bereich erweitert, was 
vermutlich noch mehr dazu führen wird, auf 
dieser Straße schnell zu fahren. Dies ist 
bereits in erheblichem Umfang der Fall, 
obwohl dort die Fahrgeschwindigkeit auf 30 
KM/h begrenzt ist. 
Im Übrigen ergeben sich bei der Einrichtung 
einer Parkzone unmittelbar vor dem Bahn-
übergang über die Straßenbahngleise Si-
cherheitsbedenken. 
An den Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle) 
werden wir einen entsprechenden Antrag 
auf Rückübereignung des zuvor in den 50er-
Jahren im Wege eines Baugenehmigungs-
verfahrens an die damalige Gemeinde Büde-
rich abgetretenen Grundstücksstreifens 
richten. 
Sollte die Einrichtung eines Parkstreifens 
jedoch unabdingbar sein, regen wir die 
Rückübereignung des darum geplanten und 
vor unseren Grundstücken gelegenen Grüns-
treifens an. Wir würden die Gestaltung des 
Grünsteifen -gerne in Übereinstimmung mit 
der Stadtverwaltung- lieber selbst durchfüh-
ren und dessen Pflege übernehmen. Dies 
würde zudem der Stadt Meerbusch Kosten 
ersparen. 
 

Die Eigentümer des Grundstücks 451 (E.-
M. Siebeck-Weyers/M. Weyers) beab-

sichtigen, auf ihrem Grundstück einen zu-
sätzlichen Garagen- und einen Stellplatz 
einzurichten und benötigen dazu eine Zu-
fahrtsmöglichkeit zur Straße Breil. Wir regen 
an, dies zu ermöglichen. 
Wir sind dankbar für die Definition der Pla-

nung bezüglich des Grundstücks 462 und 

der jeweils unteren Hälfte der anderen oben 

bezeichneten Grundstücke als Angebotspla-
nung und erklären, dass wir vermutlich eine 
Nutzung der Grundstücke als Baugelände 
erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen 
wollen. 
Unter Berücksichtigung und Beibehaltung 
der vorgegebenen Bauweise, Flächennut-
zung, Geschosszahl und Bauhöhen könnte 
sich jedoch eine Abweichung bezüglich an-
derer Details der in diesem Grundstückbe-
reich vorgezeichneten Angebotsplanung 
ergeben. Wir regen an, dies möglich zu 
machen. 
Weiterhin regen wir an, auf den an dieser 
geplanten, später zu errichtenden, privaten 
Erschließungsstraße gelegenen Wendeham-

mer als zwingende Maßnahme zu verzichten, 
ebenso auf die in diesem Bereich bezeichne-
ten Stellplätze. Letztere könnten in gleicher 

Fläche für Geh-, Fahr- und Leistungsrecht festgehalten. 
 
Ein vom Einwender geahnter zukünftiger Streit um die Nutzung 
zugänglicher privater Stellplätze durch Nichteigentümer kann 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Stellplatz-Sperrbügel) vor-
gebeugt werden. Dies kann jedoch nicht durch Festsetzung im 
Bebauungsplan geregelt werden. 
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Weise entweder in die zu bebauenden Par-
zellen integriert werden oder im Rahmen 
einer Gemeinschaftsanlage, z.B. Tiefgarage, 
zusammengefasst werden. Der vorgesehene 
Platz für Müllbehälter könnte auf diese Weise 
optisch angenehmer dort mit einbezogen 
und in unmittelbarer Nähe zum bis dahin 
genutzten Weg des Müllfahrzeugs platziert 
werden. 
Erfahrungsgemäß entwickelt sich mit der 
Zeit häufig Streit um die Nutzung öffentlich 
zugängiger Stellplätze durch Nichteigentü-
mer. Dies würde auf diese Weise vermieden. 

 
Nr. 7 
 

Dr. Heck 
Moerser Str. 123 b 
40667 Meerbusch 
 
Schreiben vom 
01.05.2013 
 

 
Ich bewohne mit meiner Familie das Einfa-

milienhaus Moerser Str. 123b, das durch 

einen Privatweg zu erreichen ist. Unmittelbar 
an meinen Garten angrenzend, soll es nach 
dem Bebauungsplanentwurf möglich sein, 
sogenannte Stadtvillen mit einer Höhe von 
13,0 m zu errichten. Als Ausgleich soll es 
dann möglich sein, auf meinem Grundstück 
etwas großflächiger zu bauen und auch 

höher (9,0 m). Die derzeitige Bebauung auf 
meinem Grundstück ist von der Fläche und 
der Höhe her allerdings deutlich geringer. 
 
Ich bitte sehr darum, dass auf die Höhe der 
bestehenden Bebauung Rücksicht genom-
men wird. 
Nach der Planung wäre es möglich, eine 
Stadtvilla mit einer Höhe von 13,0 m, d.h. 
mit drei Vollgeschossen, zu errichten. Ein 
solches Gebäude wäre somit doppelt so 
hoch wie mein Einfamilienhaus und fügt sich 
nicht in die Art und das Maß der vorhande-
nen Bebauung ein. 
 

Es würde eine erhebliche Verschattung ge-
ben und die Bewohner der oberen Etage der 
geplanten Bebauung hätten uneingeschränk-
te Einsicht in meinen Garten, auf meine 
Terrasse und in meine Wohnräume. 
 
Ein drittes Vollgeschoss der geplanten Stadt-
villa würde die Lebensqualität der Bewohner 
meines Hauses und aller angrenzender Ein-
familienhäuser in erheblichem Ausmaß be-
einträchtigen. 
 
Ich vermag nicht einzusehen, weshalb gera-
de hier, d.h. angrenzend an Grundstücke mit 
Einfamilienhäusern, Bauten mit drei Vollge-
schossen geplant werden. 
 
Ich möchte daher dringend darum bitten, 
das an meinen Garten angrenzende Gebäu-

 
Die vorhandene Lage zeigt, dass das Wohnhaus des Einwenders 
nicht nur gegenüber der Neubebauung, sondern auch im Ver-
hältnis zur nördlich angrenzenden 1970er-Jahre-
Mehrfamilienhaussiedlung seine Identität als selbständiges 
Bauwerk behält. Vom heutigen Gebäudebestand bis zum ers-
ten Neubau (vordere Kante) ist ein Abstand von 35 m mehr als 
angemessen. 
 
Die Festsetzung einer zulässigen 2-Geschossigkeit der 
bestehenden Bausubstanz ist dabei kein Ausgleich für die 
beabsichtigte Bebauung auf dem ehemaligen Bauhof, sondern 
eine folgerichtige Angleichung an die umgebende 
Bebauungsstruktur. 
 
Wenn der Bebauungsplan in dem Bestandgebiet, in dem nach 
bisherigen Baurecht sehr niedrig verdichtet bebaut wurde, 
nunmehr eine höhere Bauhöhe zulässt oder wie hier die 
Baufelder erweitert werden, so bedeutet diese planerische 
Erhöhung der Ausnutzbarkeit eines Grundstückes für den 
Eigentümer grundsätlich auch eine Wertsteigerung für das 
eigene Grundstück. 
 
Die Firsthöhe beträgt im Übrigen schon heute 9,56 m. Von einer 
doppelten Höhe kann somit nicht gesprochen werden. Schon 
mit dem Bau einer zusätzlichen Gaube könnte das große ausge-

baute Dachgeschoss des Einwenders eine planungsrechtliche 2-
Geschossigkeit erreichen. 
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de mit einer geringeren Höhe, d.h. lediglich 
mit zwei Vollgeschossen festzusetzen. 
 
Meines Erachtens sollte es möglich sein, 
jenes Gebäude mit den drei Vollgeschossen 
in Richtung Wendehammer zu verlegen. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn meine 
Einwände und Anregungen zu dem geplan-
ten Bauvorhaben Berücksichtigung finden 
würden. 
 

 
 
In der direkten Sichtachse nach Süden, befindet sich zwischen 
der ersten Neubauung und dem Grundstück des Einwenders 
eine große städtische Linde, die als erhaltenswert festgesetzt ist 
und heute schon hoch sichtschützend ist (siehe hell unterleg-
te Fläche, vorstehende Abbildung). Hinzu kommt auch, dass der 
Einwender selbst einen ca. 3 m hohen Sichtschutzzaun an der 
gemeinsamen Grundstücksgrenze aufgestellt hat. 
 

 
vorhandene, gesicherte Linde vor dem Grundstück des Einwenders 

 
Eine weitergehende rücksichtnahmebedürftige Position des 
Einwenders wird nicht erkannt. Unter Abwägung der öffentli-

chen und geäußerten privaten Belange gegeneinander und 
untereinander wird dem Wunsch nach einer Reduzierung der 
Geschossigkeit nicht gefolgt. 
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Beachtenswert ist hierbei auch, dass in den letzten 40 Jahren 
jederzeit auf den nördlich angrenzenden 1970er-Jahre-
Bestandgebäuden eine Aufstockung mit einem Satteldach oder 
Staffelgeschoss möglich gewesen wäre. 
 
Dafür, dass Einsichtnahmemöglichkeiten über das hinausgehen, 
was in einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet - wie 
hier - üblich ist, fehlt jeder Anhalt. Die Grenze wird im Regelfall 
erst dann überschritten, wenn durch Einsichtsmöglichkeiten auf 
dem Grundstück des Betroffenen keinerlei Privatsphäre mehr 
verbleibt. Letzteres ist hier nicht der Fall. 
 
Eine sogenannte „erdrückende Wirkung“ der Planung ergibt 
sich nicht daraus, dass sich das Vorhaben dem Betrachter als 3-
geschossig mit festgesetzten allseitig rückspringenden Staffelge-
schoss darstellt. 
Eventuell ergeben sich im Winter insbesondere von Balkonen 
der Planung aus Einsichtsmöglichkeiten auf das Grundstück der 
Nachbarn. Wenn dies dann vom Einwender subjektiv als 
„massive Störung der Privatsphäre" wahrgenommen wird, führt 
dies jedoch noch nicht zu einer unzumutbaren und damit 
rücksichtslosen Beeinträchtigung. Unzumutbare 
Auswirkungen hinsichtlich der Belichtung, Belüftung und 
Besonnung des Grundstücks und des Wohnhauses werden 
regelmäßig dann nicht entfaltet, wenn die 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen eingehalten werden. 
Dafür, dass die geplante Bebauung ihre erforderlichen 
Abstandsflächen nicht einhalten kann, ist kein Anhaltspunkt 
ersichtlich. 
Planungsziel ist die städtebaulich sachgerechte Nutzung 
innerörtlicher Brachflächen. 
 

 
Nr. 8 
 

Dipl.-Ing. Kastner 
Architekt 
Friedberger Weg 2 
40667 Meerbusch 
 
 
 
A 
Schreiben vom 
11.03.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anbei mein Vorschlag für eine leichte Verän-
derung des bisherigen Konzeptes der Stadt. 
Ein Eigentümer hat mich mit den Verhand-
lungen mit der Stadt beauftragt; mit ande-
ren Eigentümern habe ich diesen Plan abge-
stimmt. 

Mein Vorschlag hat folgende Merkmale: 
 
-Nutzung der vor Ort vorhandenen Erschlie-
ßungskonzepte, damit verbunden geringere 
Erschließungskosten in der Zukunft. 
An der Erschließung der Moerser Strasse für 

die Häuser 123a und 123b ist sogar schon 

eine Wegeparzelle Nr. 110 (s. Anlage) seit 

langen Jahren ausparzelliert, ebenso an der 

Erschließung der Häuser Am Breil 28 f.f. 

(Parz. 310). 

 
-Bei den Eigentümern (auch der Stadt als 
Eigentümer von großen Flächen) verbliebe 
mehr veräußerbare Grundstücksfläche nach 
Rechtsgültigwerdung des B-Planes bzw. 
anschließender Umlegung. 

 
Der Anregung einer Verlegung des Spielplatzes wird nicht 
gefolgt. 
 
Im Norden des Stadtteils Büderich besteht aufgrund der Sied-
lungsstruktur weiterhin der Bedarf nach einer geschützten Spiel-
fläche. 

Hierbei ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Standort 
des Spielplatzes seit langem eine Grundsatzkonzeption der Stadt 
ist und dies im Flächennutzungsplan aus dem Jahre 1980 mit 
der Darstellung einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Spielplatz räumlich festgelegt wurde. 
Ebenso ist der Spielplatz schon heute als öffentliche Grünfläche 
mit der Zeckbestimmung „Spielplatz“ im rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 83 B festgesetzt. 
 
Eine Integration des Spielplatzes in den Bebauungsplan Nr. 82 
wird erforderlich, da die nördlich des Spielplatzes geführte Zu-
wegung neu geordnet werden muss und hierfür ein Flächen-
streifen des Spielplatzgrundstückes mit hinzuzuziehen ist. 
 
Des Weiteren ist gemäß dem städtischen Spielplatzbericht 2003 

für den Stadtteil Büderich ein Kinderspielplatz („Am Breil“) mit 
der Kategorie B vorzusehen.  
Bei einem Einzugsbereich von 500 m deckt der Spielplatz 
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B 
Schreiben vom 
06.05.2013 
 
 
 

 
-Spielplatz-/ Grünfläche im Innenbereich, 
abgekoppelt vom fließenden Autoverkehr; 
durch den benachbarten Parkplatz mit ru-
hendem Verkehr und die fußläufigen Anbin-
dungen trotzdem gut für Mütter und Väter 
mit Kindern erreichbar. 
 
-Der im Geltungsbereich des B-Planes 83b 
jetzt noch liegende Spielplatz hat an seiner 
bisherigen Stelle Probleme: 
Die Nebenerwerbs-Landwirtschaft eines 
Eigentümers zieht auf dem Erschließungs-
weg Traktor-/ Anhänger-Verkehr und größe-
re landwirtschaftliche Geräte nach sich, der 
den Zugang zum Spielplatz gefährdet. 
Zu einem Anlieger führt direkt neben der 
Bushaltestelle LKW-Verkehr von der Moerser 
Strasse aus, über die auch der Zugang zum 
Spielplatz gedacht ist. 
Beide Zu- und Abfahrten sind als Baulast 

(Nr. 1103 und 1104) auf der Zuwe-

gungsfläche gesichert (Parzellen 

228/91/522). 

Ein Parken von Eltern, die mit Ihren Kindern 
den Spielplatz dort besuchen wollen, ist nur 
unter Behinderung der dortigen Anlieger 
möglich. 
 
Die Anlieger der Strasse „Am Pützhof“ haben 
anders, als im B-Plan 83b vorgesehen (Dop-
pelhäuser), für sich großzügige EFH auf 
großen Grundstücken errichtet, die einen 
unmittelbar daneben liegenden Spielplatz an 
dieser Stelle unnötig machen; der Spielplatz 
macht mehr Sinn ca. 100 m nördlich bei der 
MFH-Bebauung der Moerser Strasse neben 
dem Parkplatz als ruhenden Verkehr. 
 
-An der Stelle des alten Spielplatzes würde 
ein einzelnes Baurecht eine wesentliche 
Beruhigung des Verkehrs auf dem „Am Pütz-
hof“ bedeuten und für die Zukunft sichern. 
 
- Deshalb hat die Stadt mit Schreiben vom 7. 
März 1997 (s. Anlage) auch eine Klärung im 
B-Plan-Verfahren der jetzigen Nr. 82 (ehem. 
Bauhof) zugesagt. 
 
Die Anlieger würden sich freuen, wenn die-
ser jetzige Vorschlag vom 8.3.2013 bei Ih-
nen Verwendung findet. 
 
Nach der Bürgeranhörung vom 29.04.2013, 

hier die Anregungen und Einwendungen von 

Frau Rosa Maria Klüners und Herrn 

den gesamten nördlichen Bereich des Stadtteils Büderich und 
auch große Teile der südlich angrenzenden Wohngebiete, u. a. 
das Neubaugebiet zwischen Blumenstraße und Kanzlei ab (Be-
bauungsplan Nr. 239). Die Nachfrage nach Spielmöglichkeiten 
für die etwas älteren Kinder macht es erforderlich, den Spielp-
latz im Zuge der Nachverdichtungen im Norden Büderichs zu 
realisieren. 
 
Dies auch aus dem Grund, als er die Überplanung des ehemals 
projektierten Spielplatzes im Bereich der südöstlichen Hildegun-
disallee (siehe 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 242, Gartenstadt Meerer Busch, Hildegundisallee) ausgleicht. 
Die Größe des Spielplatzes wird später ca. 800 m² betragen. 
Davon sind ca. 150 m² gefangene Fläche aktuell im Eigentum 
der Stadt Meerbusch.  
 
Eine Notwendigkeit, die eine Verschiebung des Spielplatz-
standortes rechtfertigt, ist unter städtebaulichen Gesichtspunk-
ten nicht zu erkennen. Hinzu kommt, dass unter Beachtung des 
Einsatzes von Steuergeldern eine Aufgabe des höherwertigen 
Baulands auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes zu finan-
ziellen Einbußen der Stadt führen würde. Im Gegenzug bekäme 
der bisherige Eigentümer ein Baurecht und die Stadt würde 
Eigentümer eines gefangenen, nicht erschließbaren hinterlie-
genden Restgrundstücks bleiben. 
Darüber sieht der Bebauungsplan Nr. 83 B an der Straße „Am 
Pützhof“ die Wahl einer Bebauung mit Doppelhäusern und eben-
falls Einzelhäusern vor. 
 
Für den notwendigen Ankauf des faktischen Spielplatzgrundstü-
ckes ist dabei zu berücksichtigen, dass nach Vorliegen der Ent-
schädigungsvoraussetzungen Werterhöhungen unberück-
sichtigt bleiben, die eingetreten sind, nachdem der Entschädi-
gungsberechtigte in der Lage war, den Antrag auf Festsetzung 
der Entschädigung in Geld zu stellen, abgelehnt hat. Der maß-
gebende Bebauungsplan Nr. 83 B wurde am 23. Dezember 1985 
rechtkräftig. 
 
In der Vergangenheit hätte der Entschädigungsberechtigte den 

Antrag auf Übernahme des Grundstücks oder Begründung 
eines geeigneten Rechts stellen können und der Entschädi-
gungspflichtige hätte daraufhin ein Angebot auf Übernahme des 
Grundstücks oder Begründung des Rechts zu angemessenen 
Bedingungen gemacht. 
 
Die vom Einwender vorgeschlagenen sonstigen Planungsände-
rungen werden aus folgenden Gründen nicht in Erwägung gezo-
gen: 
 

- Eine Erschließung weiterer Wohneinheiten über die nördlichen 
Privatwege wird von den jeweiligen Eigentümern abgelehnt. Da 
mit der vorliegen Planung eine realisierbare Erschließung 
aufgezeigt wird, wäre auch eine Enteignung nicht durchsetzbar. 
Dabei ist vor allen aus sicherheitstechnischen Gründen eine 
Zugänglichkeit der Straßenrandbebauung im Sinne einer Feuer-
wehrzu- bzw. umfahrt zu gewährleisten. Dies wird durch die 
östliche Erschließung im nördlichen Abschnitt und im südlichen 
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Markus Klüners, Anlieger und Eigentümer 

im Bereich des B-Planes Nr. 82. 
 

Frau Rosa Maria Klüners und Herrn 

Markus Klüners sind Eigentümer des 

Hauses "Am Breil 18", 40667 Meerbusch, 

und der Parzellen Gemarkung Büderich/ Fl. 

5/ Flst. 262 und 263 (bislang vorgesehe-

ne Spielplatzfläche). 
Beide haben mich bevollmächtigt, ihre Inter-
essen im B-Plan-Verfahren zu vertreten; die 
Vollmacht liegt als Anlage dieser Mail bei. 
 
- Es wird angeregt, die Spielplatzfläche auf 

der Parzelle 263 gegen die vorgesehene 

Wohnbebauung auf der Teilfläche der Par-

zelle 461 im Wege des Nutzungstausches 

zu wechseln; hierdurch würde der Spielplatz 
lediglich um ca. 100 m nördlich verschoben 
und die Probleme der jetzigen Lage nachhal-
tig vermieden, (siehe Anlage zu dieser Mail), 
die Gesamtbilanz des B-Planes bliebe erhal-
ten. 
 

Bisher hat diese Lage auf Parz. 263 folgen-

de Nachteile: 
 
- Die bisherige Wege-Verbindung von der 
"Moerser Strasse/ B9" zum "Am Pützhof" ist 
private Grundstücksfläche der Eigentümer 

Parz. 228, Parz. 91 und Parz. 522; sie ist 

weder als öffentlicher Weg gekennzeichnet 
noch offiziell gewidmet. 
 
- Dort sind lediglich Überfahrrechte der 
Eigentümer untereinander per Baulast (Nr. 

1103 und 1104) gesichert. 

Folgerichtig und korrekt kommt es bei einem 
Eigentümer dort zum LKW-Park-Verkehr 
beim Fahren auf seinem Grundstück und bei 
einem anderen Eigentümer zum Traktor-/ 
Anhänger-Verkehr mit landwirtschaftlichen 
Maschinen über die Parzellen sowohl zur 
"Moerser Strasse/ B9" als auch zum "Am 
Pützhof". Hierdurch entsteht eine akute 
Gefährdung des Zuganges zum späteren 
Spielplatz. 
 
- Lt. Bürgeranhörung gilt als Einzugsbereich 
dieses Spielplatzes auch der Siedlungsbe-
reich südlich des B-planen als auch östlich 
der "Moerser Strasse/ B9". Genau diese 
Erreichbarkeit über die Privat-Grundstücke 
und der dort zulässige Privat-Verkehr direkt 
am Spielplatz gefährdet Leib und Leben der 

Teilbereich über den neuen 3 m breiten Weg entlang des Scha-
ckumer Baches gewährleistet. 
 
- Mit der Behauptung, dass bei Übernahme des vorgeschlagenen 
Erschließungskonzeptes über die vorhandene Privatstraße mehr 
Bauland zur Veräußerung stände, ginge mit der ersehnten 
Verlagerung des Spielplatzes auf die städtischen Fläche des 
Bauhofes eine Verringerung des zur Verfügung stehenden hö-
herpreisigen Baulandes einher. 
 
- Auch der jetzige Standort für den Spielplatz/Grünfläche an der 
„Sackgasse“ „Am Pützhof“ ist vom fließenden Autoverkehr 
abgekoppelt. 
 

- Die Eigentümer des Grundstückes Am Pützhof Nr. 20 haben 

nur bis 2012 einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt. Ab 

2013 wurde der Betrieb an einen Sohn, Herrn Martin Weifels, 
verpachtet.  
Als Hofstelle des Herrn Martin Weifels ist nunmehr das Ein-

familienhaus „Am Pützhof Nr. 1“ eingetragen. Es werden z. Zt. 

ca. 32 ha gemeldete landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaf-
tet mit Ackerbau u. Grünlandnutzung. Für diese Flächengröße 

(Nebenerwerb) wäre ein Schlepper mit 80 PS ausreichend. Die 
überschaubaren An- und Abfahrten eines Traktors mit oder ohne 
Anhänger von und zu den vorhandenen eher kleinen Garagen- 

und Scheunenbauten auf dem Grundstück „Am Pützhof Nr. 20“ 

sind nicht störrelevant. 
 
- Die Bushaltestelle wird in den Kreuzungsbereich Hildegundi-
sallee verschoben. Eine öffentliche Befahrbarkeit der heutigen 

Zufahrten der Häuser Nr. 113 und 113a mit dem PKW ist 

nicht vorgesehen. Auf die rechtliche Lage des vorliegenden 
historischen Gewohnheitsrechtes zur Benutzung des Weges wird 
hingewiesen. Entsprechend werden im Entwurf nunmehr öffent-
liche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. 
 
- Eine hohe Verkehrsunruhe in der Sackgasse „Am Pützhof“ 
kann nicht erkannt werden. Zu beachten ist dabei, dass an der 
neuen Erschließungsstraße mit ca. 50 neuen Wohneinheiten und 
entsprechenden Anliegerverkehr zu rechnen ist, während über 
die Straße „Am Pützhof“ nur 8 Einfamilienhäuser erschlossen 
sind, die ein völlig zu vernachlässigendes Verkehrsaufkommen 
generieren. 
Dies ändert sich auch nicht durch das temporäre Befahren 
der Müllabfuhr zu morgendlichen Zeiten, in denen die Kinder 
zur Schule gehen und sich gar nicht auf dem Spielplatz aufhal-
ten. 
 
- Der hier benötigte Spielplatz zielt nicht auf Kleinkinder. Ge-
plant ist die Errichtung eines Kinderspielplatzes Typ B für 
Schulkinder bis 14 Jahre. (Ausstattung mit Sandfläche, Reck, 
Wackelgerät, Rutsche, Findlingen sowie weiterer üblicher Aus-
stattung mit Sitzbänken und Müllgefäßen). Der Spielplatz soll 

dem Erlebnis- und Bewegungsdrang der Kinder und dem Sozial-
verhalten gerecht werden. Dieser Flächenanspruch steht in den 
privaten und gepflegten Gärten mehrheitlich nicht konfliktfrei 
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Kinder auf dem Hin- und Rückweg. 
 
- In der heutigen Zeit wird auch ein Spielp-
latz gerne von Elternteilen mit den Kindern 
per PKW angefahren; hierfür ist aber kein 
Platz auf der Strasse "Am Pützhof' wegen 
der genehmigten und zulässigen Zufahrt zu 
den Privat-Garagen dort an den EFH. 
 
-Die Stadt muss die Fläche für den Spielplatz 
erst aufwendig von den Eigentümern erwer-
ben, hierbei sind bereits jetzt Probleme zu 
erkennen. Beim Tausch der Flächennutzung 
lassen sich alle vorgenannten Probleme 
nachhaltig vermeiden: 
 
-Die Lage an der neuen, ruhigen, öffentli-
chen Verkehrs-Stichstrasse von der Moerser 
Strasse aus lässt die Kinder sicher und sogar 
mit Ampelanlage geregelt den Spielplatz 
erreichen. 
 
-Der reanimierter Bachlauf mit seiner Grü-
nanlage stellt die logische Ergänzung der 
Spielplatzfläche dar. 
 
-Parken von Eltern ist auf dem benachbar-
ten, kleinen Parkplatz sicher möglich, er ist 
vom eigentlichen Spielplatz verkehrstech-
nisch abgekoppelt. 
 
-Ein Zukauf der Stadt von Spielplatzfläche ist 
nicht nötig und belastet nicht den Haushalt. 
 
4. Lt. Bürgeranhörung soll der Müllwagen 
über die Verbindung "Am Pützhof" zur obe-
ren Stichstrasse/Wohnstrasse fahren, ande-
rer PKW-Verkehr aber nicht. 
Dies technisch zu regeln, ist nicht sicher und 

nachhaltig möglich, da Restmüll/ Gelbe Ton-
ne/ Grüntonne und Papiertonne hier zu einer 
ständigen Benutzung durch Müllfahrzeuge 
führt. 
 
-Die Festlegung, dass keine PKW-Verbindung 
in das neue Wohngebiet geschaffen wird, 
entspricht der Festlegung zwischen der Stadt 
und den Anliegern "Am Pützhof" von 1999 
und wird von allen weiter mit Nachdruck 
weiter gefordert. 
 
-Eine Benutzung durch Müllfahrzeuge wider-
spricht dieser Festlegung und ist auch nicht 
nötig. 

Bereits am 23.02.2013 hatte das Planungs-
amt verbindlich einen Wendehammer "Am 
Pützhof" mit Durchmesser 12,00 m + 2,00 m 

zur Verfügung. 
 
- Ein Kinderspielplatz stellt im Übrigen für die Nachbarn dabei 
keine schädliche Umwelteinwirkung dar, weil sie nach § 22 (1a) 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes - BImSchG - zur 
Duldung der hierdurch entstehenden Geräusche verpflichtet 
sind. Nach dieser Vorschrift sind Geräuscheinwirkungen, die 
u. a. von Spielplätzen durch Kinder bis 14 Jahre hervorgerufen 
werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen.  
 
- Der Spielplatz hat einen Einzugradius von ca. 500 m. Die Vor-
haltung gesonderter Parkplätze unmittelbar am Spielplatz 
ist hierbei nicht erforderlich. 
 
- Mit dem Appell, der Einwender möge seine Kinder die geringe 
Strecke von max. 500 m gesundheitsbewusst zu Fuß beglei-
ten und nicht auf sein Auto zurückgreifen, wird der Anregung 
zur Herstellung von Parkplätzen für den Spielplatz nicht gefolgt. 
Die Zuwegung ist über die neuen Erschließungsstraßen und -
wege gesichert. Eine Erschließung über die Zufahrt der Häuser 

Nr. 113 und 113a ist dabei nicht zwingend. 

 
- Ein bespielbares Bachbett ist nicht Inhalt des Bebauungs-

planes. 
 
- Das Parken auf dem kleinen öffentlichen Parkplatz ist auch 
bei Beibehaltung des Standortes möglich. Die Entfernung vom 
Parkplatz zum Spielplatz beträgt nur 120 m. 
 
- Für den notwendigen Ankauf des Spielplatzgrundstückes 
durch die Stadt ist zu berücksichtigen, dass zwischenzeitliche 
Werterhöhungen des Grundstückes unberücksichtigt bleiben, die 
eingetreten sind, nachdem der Entschädigungsberechtigte in der 
Lage war, den Antrag auf Festsetzung der Entschädigung in 
Geld zu stellen. Dies ist in das Verhältnis zum neu ausgewiese-
nen Bauland zu stellen. 
 
- Der Eigentümer hat seit 1985 das Initiativrecht zur Herbei-

führung einer Entschädigung, auch wenn Enteignungsvor-
aussetzungen noch nicht vorlagen. Er hätte somit seit langem 
die Zeit abkürzen können, bis von hoheitlicher Hand auf das 
Grundstück zugegriffen wird, in der das weitere Behalten des 
Grundstücks für ihn aus wirtschaftlichen Gründen ggf. unzumut-
bar war. 
 
- Eine sichere Zugänglichkeit des Spielplatzes von der Moerser 
Straße kommend ist über die zukünftig neue lichtsignalge-
steuerte Fußgängerüberquerung an der Kreuzung Hilde-
gundisallee/Moerser Straße und weiter über den neuen Rad- 
und Fußweg zwischen der neuen Quartierserschließung und der 
Straße „Am Pützhof“ gewährleistet. 
 
- Eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Anliegern der 
Straße "Am Pützhof" und der Stadt die eine PKW-Verbindung 
ausschließt, ist nicht bekannt. Auch im damaligen Grundstücks-
kaufvertrag findet sich keine entsprechende Nebenerklärung. 
Eine Durchfahrtsmöglichkeit ins Neubaugebiet wurde in den 
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bis zum Privatgrundstück als Grundlage der 
Grundstücks-Erwerbe festgelegt, die vor 
dem Notar mit allen Anliegern stattfanden. 
Auch heute noch gelten diese "Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstrassen" (RAST 06/ 
korrigiert am 15.12.2008) unverändert wei-
ter (siehe Anlage zu dieser Mail). Der Müll 
wird seit Jahrzehnten so auch abgefahren 
Damit ist ein Durchfahren zum neuen 
Wohngebiet nicht nötig. 
 
-Es wird angeregt, den Wendekreis am Ende 
der neuen Stichstrasse von der "Moerser 
Strasse/ B9" etwas in Richtung "Moerser 
Strasse/ B9" zu verschieben bzw. so, wie in 
der beigefügten Anlage dargestellt, auszubil-
den, dadurch wäre ein Wenden des Müll-
fahrzeuges auf dieser Strasse problemlos 
möglich. 
Bislang sieht die Planung auf städtischem 
Gelände nur einen halben Wendekreis vor, 
die andere Hälfte soll später auf dem Privat-
grund eines Anliegers als GFL-Recht gesi-
chert werden. 
Eine solche "Regelung " erscheint angesichts 
der in der Bürgeranhörung geäußerten "An-
gebotsplanung" wegen der evtl. zeitlich weit 
auseinandergezogenen Bebauung bedenklich 
und entspricht nicht der notwendigen 
Geordnetheit der städtischen Planung. 
 
5. Zur Verbreiterung der Strasse "Am Pütz-

hof" neben dem Haus "Am Breil 18" schreibt 

der Eigentümer, Herr M. Klüners, folgen-

des: 
 
Wir können den Zweck einer Verbreiterung 
der Straße "Am Pützhof' in Anbetracht des 
gestern Abend (am 29.4.2013) vorgestellten 
Planes nicht nachvollziehen, da die Straße 
keinen neuen Verkehr erfährt. Sehr wohl 
könnten wir eine Verbreiterung der Straße 
auf Zweispurigkeit verstehen, wenn eine 
durchgängige Verbindung für Autos zur 
Moerser Straße oder zu dem neuen Wohn-
gebiet am ehem. Bauhof geplant wäre. Dies 
ist nach Kenntnis des aktuellen Planes aber 
nicht der Fall. Folglich können wir den Sinn 
und Zweck einer Verbreiterung der Straße 
"Am Pützhof', welche einen Straßenverlauf 
unmittelbar an unserem Erker zur Folge 
hätte, nicht ganz nachvollziehen. 
 
Freilich wissen wir, dass unser zur Straße 

"Am Pützhof' gelegene Grundstückteil einst 
verkauft wurde (von meinem Vater), gehen 
aber davon aus, dass dies ursprünglich mit 

ersten planerischen Überlegungen nicht ausgeschlossen. Hierzu 
wird auf die Planungsziele der 2. Ergänzung und Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 83 B im Bereich der Straße „Am Pützhof“ 
hingewiesen. Um einen Schleichverkehr zwischen Moerser Stra-
ße über die Straßen „Am Pützhof“ und „Flehkamp“ in Richtung 
Brühler Weg zur verhindern, wurde eine PKW-Verbindung je-
doch verneint. 
Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Plangewährleistung, 
bzw. zum Vertrauensschutz in der Bauleitplanung bei Änderun-
gen des Planrechts auf den Eigentümergrundstücken selbst.  
 
- Der für ein Wenden ohne Zurücksetzen erforderliche Durch-
messer für Wendeplätze von Müllfahrzeugen von mindes-
tens 21 m) wurde im Jahre 2003 auf dem Betriebshof durch 
einen Fahrversuch mit einem Standard-Dreiachs-Müllfahrzeug 
der Versorgungsträger ermittelt und zur Einhaltung für neu zu 
planende Strichstraßen bestimmt. Der in RAST 06 dargestellte 
Wendehammer mit der Möglichkeit eines Zurücksetzens und 
Rangierens entspricht weder den heutigen Anforderungen eines 
Sicherheitsaudits noch der Unfallverhütungsvorschrift für Müll-
werker und ist daher allenfalls in beengten Situationen in Be-
standsgebieten anwendbar.  
Da das Zurücksetzen von Müllfahrzeugen verhindert werden 
muss, wird an der getroffenen effizienten Durchfahrts-Lösung 
festgehalten. Hierbei sollte der Einwender beachten, dass Müll-
fahrzeuge, die heute in den Pützhof einfahren, wenden und 
wieder zurückfahren, den Pützhof zweimal befahren. Zukünftig 
wird der Müllwagen über den Bypass in Richtung Moerser Straße 
durchfahren, so dass nur eine Strecke gefahren wird. 
Die Müllabfuhr genießt darüber hinaus gewisse Sonderrechte im 
Straßenverkehr. Was sie genau darf, regelt § 35 der Straßen-
verkehrsordnung (StVO). Wenn der Einsatz es erfordert, können 
die Fahrzeuge, die mit weiß rot weißen Warnstreifen gekenn-
zeichnet sein müssen, überall fahren, auch entgegen der Fahrt-
richtung in einer Einbahnstraße oder in Fußgängerzonen. Selbst 
Stehenbleiben im absoluten Halteverbot ist für die Fahrer der 
Entsorgungsunternehmen nicht tabu, solange sie im Dienst sind. 
Im Planentwurf wird für eine tragbare Andienung der Müllfahr-
zeuge im Wohnquartier eine Durchfahrtsmöglichkeit eingeplant, 

um auf die für 3-achsige Betriebswagen der Versorgungsträger 
notwendige Dimension von Wendehämmern von 21 m Durch-
messer verzichten, Rückwärtsfahrten verhindern und kurze 
Wege zu den Tonnensammelplätzen ermöglichen zu können. 
 
- Der zukünftig angestrebte Wendekreis am Ostende der ge-
planten Zufahrtstraße ist nicht für die Versorgungsträger erfor-
derlich. Bei der Realisierung von weiteren Wohneinheiten auf 
den angrenzenden privaten Grundstücken ist jedoch eine zu-
mutbare verkehrstechnische Maßnahme, eine ausreichende 
Wende- und Aufstellflächen für z. B. Handwerker, Umzugswa-
gen, Rettungsdienste, etc. aufzuzeigen und städtebaulich gefor-
dert.  
Im Sinne eines angemessenen Straßenabschlusses und 
einer städtebaulich tragfähigen Erschließung der hinterliegenden 

Grundstücke wird an dem Ziel der Ausweisung privater Erschlie-
ßungsflächen durch die ordnende Festsetzung einer Fläche für 
Geh-, Fahr- und Leistungsrecht festgehalten. 
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der Zielsetzung der Schaffung einer Verbin-
dung zur Moerser Str. oder zum neuen Bau-
hof- Wohngebiet erfolgt ist, und fragen uns 
daher, ob eine Verbreiterung der Straße "Am 
Pützhof' nicht noch einmal überdacht wer-
den könnte. 
Es wird also angeregt, diese Verbreiterung 
noch einmal auf Notwendigkeit zu überprü-
fen; bislang hat die jetzige Breite keinerlei 
Probleme gemacht. 
 
6. Ebenso verhält es sich mit der Straßen-
Verbreiterung "Am Breil". Diese würde spä-
ter bei Realisierung die Zufahrt und Abfahrt 
(Rampe) aus der seinerzeit genehmigten 

Untergeschoss-Garage "Am Breil 18" be-

schneiden und erschweren, eine Sicht auf 
den fließenden Verkehr der Strasse oder 
auch die Fußgänger ist dann so gut wie nicht 
mehr möglich. 
 
Die vertretenen Eigentümer bitten um Ver-
wirklichung der Anregungen im B-Plan 82. 

 

 
- Der zukünftige verkehrstechnische Ausbau der Straße 
„Am Pützhof ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Eine Ver-
breiterung der Straße am Pützhof ist insoweit nicht vorgesehen. 
An der Breite der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche 
ändert sich nichts. 
Hierzu wird auf die 2. Ergänzung und Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 83 B im Bereich der Straße „Am Pützhof“ 
aus dem Jahr 2002 hingewiesen, die mit der jetzigen Bauleit-
planverfahren überplant wird. Die damalige Änderung hatte 
folgende Planungsziele: 
 
- Ausbau der Straße „Am Pützhof“, 
- öffentlich-rechtliche Sicherung eines Kanals außerhalb des 

Bebauungsplangebietes, 
- Erschließung für ein Baurecht nördlich der Straße „Am 

Pützhof“, 
- Erschließungsmöglichkeit für einen Teilbereich des Bauhof-

geländes, 
- Reduzierung des ehemals geplanten Straßenquerschnitts. 
 
Die Planung für die Zufahrt und Abfahrt einer Tiefgarage für das 

Gebäude Am Breil 18 ist der hiesigen Bauakte nicht zu entneh-

men. Hinsichtlich der vorhandenen Garagen Zu- und Abfahrt 
wird der Bebauungsplan angepasst.  

 22 Feb. 2001 

Nr. 9 
 

Rechtanwalt 
Montagna 
Haroldstraße 18 
40213 Düsseldorf 
A 
Schreiben vom 
23.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich 
Bezug auf die öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Meerbusch im Amtsblatt vom 
22.03.2013 und teile mit, dass ich ausweis-
lich der beigefügten Vollmachten die Eigen-
tümer bzw. Miteigentümer der in die Pla-

nung mit einbezogenen Flurstücke 307, 
308, 310, 318, 319 und 524 vertrete. 

 
Namens meiner Mandantschaft widerspreche 
ich hiermit der geplanten Abänderung des 
Straßenverlaufes des Privatweges zu den 

Grundstücken Am Breil 28-28d, da an einer 

Abänderung der Wegeführung kein öffentli-
ches Interesse besteht. Meine Klienten wi-
dersprechen hiermit einer etwa geplanten 
Teilenteignung und werden auch im Privat-
eigentum verbleibende Teilflächen freiwillig 
für die Realisierung des neu geplanten Stra-
ßenverlaufes, der neu geplanten vier Stell-
plätze und des Wendehammers nicht zur 
Verfügung stellen. Gleiches gilt sinngemäß 
für die geplante Renaturierung des Bachlau-
fes entlang der Grundbesitzungen Am Breil 

28a-28d. 

 
Das öffentliche Interesse an der Abänderung 

des vorgenannten Privatweges besteht 
schon deshalb nicht, weil die anliegenden 
Grundstücke eine mehr als vierzig Jahre alte 

 
Der Anregung wird zum Teil gefolgt. 

 

Die Festsetzung einer "mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

zu belastenden Fläche" wird erforderlich, um die Erschließung 

von Grundstücken zu sichern, die nicht unmittelbar an öffentli-

chen Straßen liegen. Durch die Festsetzung werden lediglich die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme 

der Flächen geschaffen. Die Festsetzung erfolgt, um eine fach-

gerechte zukünftige städtebauliche Ordnung aufzuzeigen und 

den verkehrstechnischen Anforderungen planerisch sinnvoll 

Rechnung zu tragen. Bei einer zukünftigen Veränderung, z. B. 

bei einem zukünftigen Eigentümerwechsel, ist die planerische 

Absicht zukünftig klar erkennbar.  
 
Eine verkehrssicherheitsoptimierende Flächenbereitstellung ist 
auf den Anliegergrundstücken selbst zur Verfügung zu stellen. 
In jedem Falle ist unter dem Gesichtspunkt des Notfalleinsatzes 
von Rettungsfahrzeugen die Sicherung einer Ausweich- und 
Wendeoption am Ende des Privatweges im öffentlichen Interes-
se. 

 

Die Aussage, an dem Privatweg Am Breil 28-28 d keine plane-

rischen Veränderungen vornehmen zu müssen, solange im Be-

reich der Flurstücke 318, 319 und 524 keine Realisierung der 

gewünschten baulichen und im Planwerk festgesetzten Verdich-

tungsoptionen im Form von neuen Baurechten entstehen, ist 

zutreffend. Bei einer zukünftigen Verdichtung ist die Anlage des 

aufgezeigten Wendebereiches am Ende einer Stichstraße, 

aus verkehrtechnischen und städtebaulichen Gründen jedoch 
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Bestandsbebauung aufweisen, die in abseh-
barer Zeit durch Bauverdichtung nicht ver-
ändert werden soll. Ihre Planung sieht au-
ßerdem vor, dass dieser Weg eine Sackgasse 
bleiben soll.  
 
Der aktuell vorhandene Privatweg genießt 
Bestandsschutz und die Anlieger den ent-
sprechenden Vertrauensschutz. An dieser 
Stelle möchte ich hiermit der guten Ordnung 
halber die von den Herren Kirsten und Hüch-
tebrock Herrn Dr. Stockhausen mündlich 
erteilte öffentlich rechtliche Zusage bestäti-

gen, an dem Privatweg Am Breil 28-28 d 
keine planerischen Veränderungen vorneh-
men zu wollen, solange im Bereich der Flur-

stücke 318, 319 und 524 keine bauliche 

Verdichtung entsteht.  
 
Nach alledem ist nicht ersichtlich, welches 
öffentliche Interesse an der Verbreiterung 
des Privatweges und der Schaffung vier 
neuer Stellplätze sowie eines Wendeham-
mers entlang der Grundstücke Am Breil 

28a-28d bestehen sollte. Erschwerend 

kommt hinzu, dass in dem Haus Am Breil 

28a ein schwerstbehindertes Kind lebt, das 

die öffentlich rechtliche Berechtigung zur 
Nutzung von Behindertenparkplätzen inne 
hat. Würde durch den neuen Straßenverlauf 
die als Stellplatz genützte Fläche vor der 

Doppelhaushälfte Am Breil 28a neben dem 

Privatweg bzw. auf dem Flurstück 308 

wegfallen, so wäre ein behindertengerechter 
Ein- und Ausstieg in bzw. aus Fahrzeugen 
unmittelbar vor dem Haus für dieses Kind 
nicht mehr möglich. Die Stellfläche rechts 
neben dem Haus ist indes zu schmal, um 
dort eine behindertengerechte Stellfläche 
schaffen zu können. Meine Mandanten ha-
ben aus ihrem Eigentum, aber auch im öf-
fentlichen Interesse einen Anspruch darauf, 
dass dort ein behindertengerechter Parkplatz 
beibehalten oder in dieser Weise ausgewie-
sen geschaffen wird. 
 
Mit Unverständnis begegnen meine Mandan-
ten der geplanten Renaturierung des Bach-
laufes, da es dort nach wie vor verschiedene 
aktive Kloaken ungeklärter Provenienz gibt. 
Aus dem Bach würde ein stehender stinken-
der Kloakensumpf als neue Attraktion für 
Ratten entstehen. Es besteht zudem die 

Gefahr, dass der Grundwasserspiegel beeinf-
lusst und die Keller der in den sechziger 

Jahren gebauten Häuser Am Breil 28a-28d 

sachgerecht, da sonst der Konflikt zwischen Anwohnern, Besu-

chern, Rettungsdiensten und Versorgern zu weiteren Problemla-

gen führen wird. 

 
Die Festsetzung einer "mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu Gunsten eines beschränkten Personenkreises, eines Erschlie-
ßungsträgers oder der Allgemeinheit zu belastenden Fläche" 

gemäß § 9 (1) Nr. 21 BauGB begründet selbst das Recht noch 
nicht und damit auch noch keine Duldungspflicht zur Benutzung 
der Fläche für das Begehen, Befahren sowie das Verlegen und 
Unterhalten von Leitungen. Eine unmittelbare Änderung des 
Straßenverlaufes wird hierdurch nicht betrieben. Eine Enteig-
nung ist nicht vorgesehen und nicht Inhalt des Bebauungspla-
nes. 
 

Allein eine solche Festsetzung führt noch nicht dazu, dass die 

Fläche vom vorgesehenen Benutzerkreis auch tatsächlich ge-

nutzt werden kann. Erforderlich sind vielmehr weitere öffentlich-

rechtliche Absicherungen. Baulasten können dabei nur vom 

Grundstückseigentümer wirksam begründet werden. Sind meh-

rere Personen gemeinschaftlich Eigentümer des zu belastenden 

Grundstücks, so sind zwingend die Unterschriften sämtlicher 

Miteigentümer erforderlich.  

 
Die planerisch zweckmäßigen Flächen für Geh- Fahr- und Lei-
tungsrechte werden im Offenlageentwurf erneut optimiert und 
festgesetzt. Soweit die Nutzer eine Einigung finden, können 
diese in Zukunft ausgefüllt werden und die Sicherheit nachhaltig 
verbessern helfen.  

 

Ein behindertengerechter Parkplatz an einer privaten Stich-

straße ist nicht zu beanstanden. Die als Stellplatz genutzte Flä-

che wird allein durch die Darstellung eines Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechtes nicht angegriffen. Es liegt im Ermessen der 

Eigentümer, bei Verdichtung oder einer Verschlechterung der 

verkehrlichen Situation daran festzuhalten oder neue Lösungen 

zu suchen. Städtebaulich qualifiziert wäre eine zukunftsfeste 

Lösung in der aufgezeigten Dimension. Die Festsetzung von 

Flächen für Stellplätze im Bebauungsplanentwurf wurde 

hierzu optimiert und unterstützt die Zulässigkeit von privaten 

Stellplatzflächen. 
 
Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan ist der 
grundsätzliche Wille der Stadt zur Erschließung und Ordnung 
des Plangebietes erkennbar. Die Abwägung muss dabei immer 
prüfen, ob die vorgebrachten Einzelinteressen ein nachhaltiges 
und zukunftssicheres Gesamtkonzept ermöglichen, auch wenn 
es sich bei der Planung tlw. um eine Angebotsplanung handelt.  
 
Eine Renaturierung des Baulaufes ist nicht geplant. Der Bach-
lauf wird in seinem Bestand belassen und im Bebauungsplan 
festgesetzt. Gegenteilige Pressemitteilungen beruhen auf eine 

Verwechselung des hier behandelten Plangebietes mit dem des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 239 im Bereich Blumen-
straße, Dülsweg, Kanzlei. Dem Artikel in der Rheinischen Post 
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B 
Schreiben vom 
02.05.2013 
 
 
 
 

durch drückende Feuchtigkeit Schaden neh-
men.  
 
Außerdem ist im öffentlichen Interesse eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vor Realisie-
rung dieses Vorhabens geboten, da der 
begründete Verdacht besteht, dass das 
Erdreich entlang des Bachlaufes auf dem 
ehemaligen Gelände des Baubetriebshofes 
als jahrzehntelange Müll- und Sondermüll-
sammelstelle in einem die Gesundheit ge-
fährdenden Maß kontaminiert ist. Die Rena-
turierung des Bachlaufes würde zum Aus-
schwemmen der Giftstoffe führen, was si-
cherlich nicht dem öffentlichen Interesse 
dient. Schließlich ist nicht ersichtlich, wer in 
welchem Umfang die in diesem Zusammen-
hang gebotenen Verkehrssicherungspflichten 
erfüllen soll.  
 
Es stellt sich die Frage, ob durch Sicher-
heitsmaßnahmen gewährleistet werden 
kann, dass beispielsweise in dem Bach kein 
Kind ertrinken kann. Als Vater einer dreijäh-
rigen Tochter und eines sechsjährigen Soh-
nes mache ich mir um Leib und Leben der 
Kinder, die dort leben bzw. in Zukunft dort 
wohnen und leben werden, große Sorgen. 
 
Seien sie versichert, dass meine Mandant-
schaft Normenkontrollklage gegen den Be-
bauungsplan beim OVG Münster einreichen 
wird, wenn die Renaturierung des Bachlau-
fes oder die vorbeschriebene Veränderung 

des Privatweges Am Breil 28-28d durch 

Satzung beschlossen werden sollte. Unter 
Berücksichtigung der diesseits für notwendig 
erachteten Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Hinblick auf potentiell kontaminiertes Er-
dreich auf dem Gelände des ehemaligen 
Baubetriebshofes steht damit das gesamte 
Schicksal des Bebauungsplanes auf dem 
Spiel. Ihrer Stellungnahme zu den vorgeb-
rachten Einwendungen sehe ich mit Interes-
se bis zum 15.05.2013 entgegen. 
 
In vorbezeichneter Angelegenheit komme 
ich hiermit zurück auf mein an den Fachbe-
reich Fachplanung und Bauaufsicht der Stadt 
Meerbusch gerichtetes Schreiben vom 
23.04.2013 und darf Ihnen namens meiner 
Mandantschaft zunächst einmal meinen 
besten Dank für die am Montag, den 
29.04.2013, im Rahmen des Informations- 
und Diskussionsabend gegebenen Erläute-
rungen und Anmerkungen zum Planentwurf 
aussprechen. 

folgte am nächsten Tag eine Berichtigung und Gegendarstel-
lung. 
 
Mit der Aufwertung des Schackumer Baches sowie der land-
schaftsgärtnerischen Gestaltung der Uferbereiche, wird der 
vorhandene innere Grünsaum kultiviert und somit ein abwech-
slungsreicheres Wohnumfeld gesichert. Zugleich verbessert die 
Öffnung des südlichen Bachbettes nachhaltig das Wohnumfeld 
im Siedlungsbereich und wirkt positiv auf das Kleinklima und 
den Wasserhaushalt. 
 

Der Verzicht auf eine Umweltprüfung begründet sich mit dem 

Verfahren nach § 13a BauGB, bei dem diese entbehrlich ist. Die 

Voraussetzungen zur Anwendung von § 13a BauGB liegen vor: 

Der Plan dient eindeutig der Innenentwicklung und die gesamte 

überbaubare Grundstücksfläche liegt mit rund 5300 m² deutlich 

unter dem Schwellenwert von 20000 m². Auch ermöglicht der 

Plan keine Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsstudie 

durchzuführen wäre. Hinzu kommt, dass es sich um die Konver-

sion einer vormals gewerblich genutzten Bestandsfläche han-

delt. Das Grundstück ist dabei zu großen Teilen versiegelt und 

wurde weiträumig als Lagerfläche genutzt. 

 

Das entbindet nicht von der Pflicht, Umweltbelange zu erkennen 

und zu würdigen. Dementsprechend wurden ein Artenschutzgu-

tachten sowie ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet. Die 

Ergebnisse liegen vor und sind in die Planung mit eingeflossen.  
 
Hinweise auf das Vorhandensein von Altlasten oder Altablage-
rungen liegen gemäß des entsprechenden Katasters des Rhein-
Kreises Neuss im Plangebiet nicht vor. Auf ein ehemaliges 
Schützenloch, im  Bereich des östlichen Verlaufes der privaten 
Stichstraße, wird hingewiesen. 

 
Aufgrund der Vorbelastungen mit der jahrzehntelangen Nutzung 
als städtischer Bauhof wurden jedoch im Sinne einer umfassen-
den Vorsorge mehrere Untersuchungen durchgeführt. Das Gu-

tachten des ingenieurgeologischen Büros Dahlbender und 
Schürmann, Aachen vom Dezember 2010 beinhaltet dabei eine 
Boden- und Grundwasseruntersuchung, eine Altlastenuntersu-
chung, Angaben zum Baugrund sowie Angaben zur Regenwas-
serversickerung. 
 
Die Gutachten liegen in der folgenden Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 (2) BauGB mit aus und können von der interessier-
ten Bürgerschaft eingesehen werden. 
 
Nach Aussage des Gutachters werden gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz alle Prüfwerte für Wohngebiete eingehalten. 
Eine Gefahr für das Grundwasser ist nicht gegeben. Zusätzliche 
eigene Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte für weitere 
Verdachtsflächen mit Altablagerungen oder Altlasten im Be-

bauungsplanbereich ergeben. 
 
Die Stadt wird für Sicherungsmaßnahmen am Bach sorgen, 
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In der Sache möchte ich Ihnen mitteilen, 
dass die Angebotsplanung zur Abänderung 
des Straßenverlaufes des Privatweges zu 

den Häusern Am Breil 28 - 28 d hiermit 

weiterhin abgelehnt wird. Die in meinem 
Schreiben vom 15.04.2013 genannten Eigen-

tümer der Flurstücke 307, 308, 310, 
318, 319 und 524 begehren vielmehr die 

Aufrechterhaltung des status quo. 
 
Soweit die zu Protokoll gegebene Äußerung 

des von mir vertretenen Herrn Dr. Stock-
hausen dahingehend missverstanden wor-

den sein sollte, dass der Wendehammer vor 

bzw. auf den Grundstücken Am Breil 28 a 
und Am Breil 28 b entstehen soll, so darf 

ich hiermit klar- und richtigstellen, dass eine 
solche Planänderung keinesfalls den Vorstel-
lungen meiner gesamten Mandantschaft 
entspricht. Einer solchen Planänderung im 
Rahmen der weiteren Entwurfsplanung wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. 
 
Die behindertengerechte Parksituation vor 

dem Grundstück am Breil 28 a muss auf-

rechterhalten bleiben. In diesem Zusam-
menhang gestatte ich mir eine Kopie des 
Parkausweises für Behinderte der Stadt 

Meerbusch, Ausweis-Nr. 776, für den 

schwerstbehinderten (Leonardo Max 
Montagna), geboren am 25.06.2006), 

mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überrei-
chen. 
 
Abschließend weise ich der guten Ordnung 
halber darauf hin, dass die mit Schreiben 
vom 23.04.2013 geäußerten Bedenken im 
Hinblick auf die beabsichtigte Reaktivierung 
und Renaturierung des Schackumer Baches 
nach wie vor diesseits bestehen bleiben. 
 

wie beispielweise Geländer im Bereich des südlichen Bachab-
schnittes, entlang des neu anzulegenden öffentlichen Fußweges 
sowie beidseitig an der Straßenüberbrückung. In den anderen 
Bereichen stoßen jeweils private Gärten an die Bachböschungen, 
wie dies auch beim Einwender gegeben ist. Die jeweiligen Ein-
friedungen der Grundstücke zum Bach hin, sind auch heute 
schon von den Eigentümern insoweit angelegt worden, um 
Personen vor Schäden zu bewahren.  
 
Für den Schutz von Kindern muss dabei berücksichtigt werden, 
dass diese auf Grund mangelnder Lebenserfahrung und ihres 
Spieltriebs über kein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein 
verfügen. Dabei liegt die Aufsichtspflicht über die Kleinkinder bei 
den Eltern. Wird eine Beaufsichtigung von Kleinkindern nicht 
lückenlos durchgeführt, dann handelt es sich grundsätzlich um 
ein Aufsichtsversagen der Eltern oder anderer mit der Beaufsich-
tigung betrauter Personen.  
 
Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass nicht jeder abstrak-
ten Gefahr vorbeugend begegnet werden kann. Ein allgemeines 
Verbot, andere nicht zu gefährden, wäre utopisch. Eine Ver-
kehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt, ist im prakti-
schen Leben nicht erreichbar. Haftungsbegründend wird eine 
Gefahr erst dann, wenn sich für ein sachkundiges Urteil die 
naheliegende Möglichkeit ergibt, dass Rechtsgüter anderer ver-
letzt werden. Deshalb muss nicht für alle denkbaren Möglichkei-
ten eines Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Es sind 
vielmehr nur die Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die 
Schädigung anderer tunlichst abzuwenden. Der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt ist genügt, wenn im Ergebnis derjeni-
ge Sicherheitsgrad erreicht ist, den die in dem entsprechenden 
Bereich herrschende Verkehrsauffassung für erforderlich hält. 
Daher reicht es anerkanntermaßen aus, diejenigen Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen, die ein verständiger, umsichtiger, 
vorsichtiger und gewissenhafter Angehöriger der betroffenen 
Verkehrskreise für ausreichend halten darf, um andere Personen 
vor Schäden zu bewahren, und die den Umständen nach zuzu-
muten sind. Dies wird durch die Stadt gewährleistet. 
 

Selbstverständlich steht es dem Einwender frei eine Normen-
kontrollklage gegen den Bebauungsplan beim OVG Münster 
anzustreben. 
 
Nach § 4 (1) Nr. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen muss ein Grundstück entweder selbst an einer be-
fahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen oder es muss über 
eine befahrbare, öffentlich-rechtliche gesicherte Zufahrt zu einer 
öffentlichen Verkehrsfläche verfügen. Die Befahrbarkeit der 
Verkehrsfläche setzt mindestens voraus, dass sie auf Grund 
ihrer Breite und Befestigung von Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeugen ungehindert benutzt werden kann. An der Festsetzung 
eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes mit einer verkehrs-
technisch optimierten Wendemöglichkeit am Ende der privaten 
Sackgasse wird dahingehend festgehalten. Das öffentliche 

Interesse an der Baulast besteht in der Darstellung geordneter 
städtebaulicher Voraussetzungen für die Bebaubarkeit der 
Grundstücke. Zum Beispiel können durch Baulasten Abstandsflä-
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chen, Kinderspielplätze, Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Flächen 
für Zuwegungen und die Erschließung von Baugrundstücken, 
gesichert werden. Auch wenn im vorliegenden Fall jeweilige 
Rechte und Baulasten schon existieren, ist eine auf die Zukunft 
orientierte Festsetzung im aufzustellenden Bebauungsplan aus 
städtebaulichen Gründen zur späteren Optimierung des vorhan-
denen Provisoriums geboten. Dabei ist auch zu beachten, dass 
die getroffenen Festsetzungen eine positive planerische Aussage 
über die zukünftige Funktion im städtebaulichen Gesamtkonzept 
der Gemeinde zum Inhalt hat und nicht eine bloße Abwehr jegli-
cher Veränderung, die der Einwender anstrebt, folgt. 
 

 
Nr. 10 
 

Rechtanwalt 
Peberes 
Graf-Adolf-Platz 1 
40213 Düsseldorf 
 
Schreiben vom 
29.04.2013 
 
 

 
In der oben bezeichneten Angelegenheit 
zeigen wir nochmals an, dass wir, die Ehe-

leute Susanne und Tobias Kasperlik, 
Moerser Straße 123 a, 40667 Meer-

busch-Büderich, vertreten. 
Wir nehmen insoweit Bezug auf den mit 
Ihnen am 22.03.2013 durchgeführten Ter-
min zur Erörterung des oben bezeichneten 
beabsichtigten Bebauungsplanes sowie das 
Gespräch, das Sie am 22.04.2013 unmittel-
bar mit unseren Mandanten geführt haben 
und äußern uns für unsere Mandanten dazu 
wie folgt: 
 
1. Zum Privatweg unserer Mandanten 
Innerhalb des Gebietes des oben bezeichne-
ten beabsichtigten Bebauungsplanes liegen 
ein Weg, welcher von der Moerser Straße 
das Grundstück unserer Mandanten er-
schließt und ein Nachbargrundstück Moerser 

Straße 123 b. Dieser Weg hat im Grund-

buch die Parzellen-Nr. 104 (im Bebauungs-

planentwurf wird erteilweise wohl fälschlich 

mit der Parzellen-Nr. 106 angesprochen). 

Alleinige Eigentümer dieses Weges sind 

unsere Mandanten. 
 
Nach der Situation des Grundbuches dürfen 
grundsätzlich nur unsere Mandanten und die 

Eigentümer der Parzelle 107 (Moerser Stra-

ße 123 b, Meerbusch-Büderich) diesen Weg 

befahren, sowie deren Familie und Besucher. 
Eine weitergehende Benutzung ist unzuläs-
sig. 
Es wird hervorgehoben, dass unsere Man-
danten Wert darauf legen, dass auch künftig 
dieser Privatweg unserer Mandanten nur von 
unseren Mandanten, und den Eigentümern 

des Flurstücks 107 begangen, und befahren 

wird, sowie deren Familienangehörigen und 
Besuchern und darüber hinaus von niemand 
anderem. 

 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 

1. 

Der Weg besteht aus zwei Flurstücken, im Westen dem Flur-

stück 104 und im Osten dem Flurstück 106. Beim Erschlie-

ßungsweg vor dem Baugrundstück Nr. 107 handelt es sich um 

das Flurstück Nr. 106. Die Darstellung ist korrekt.  

 

Öffentlich-rechtliche Wegerechte für eine Zu- und Abfahrt 

über das Flurstück 104 zugunsten der Flurstücke 106 und 
107 sind im Baulastenkataster der Stadt nicht eingetragen. 

 

Eingetragen sind nur Kanalanschluss- bzw. Leitungsrechte und 

Regelungen zu einer Grenzmauer. 

 

Ebenso falsch ist die Aussage, dass nur den Eigentümern der 

Flurstücke 105 und 107 eine Erschließung über den Privatweg 

erlaubt war. Über das Flurstück 104 werden die Flurstücke 
110 und 109 angedient. Hierzu ist im Grundbuch der Einwen-

der, Blatt 2648, ein Wegerecht als Grunddienstbarkeit einget-

ragen. 

 
Da somit keine öffentlich-rechtliche Regelung für den privaten 
Weg besteht, eine geordnete Erschließung jedoch im Be-
bauungsplan begründet werden muss, wird an der Festsetzung 
eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes festgehalten. Hierbei ist 
auch die Zugänglichkeit des Schackumer Baches von die-
ser Stelle aus, v. a. der Bereich an der beginnende Verrohrung 
des Schackumer Baches unter der Stadtbahntrasse, zu gewähr-
leisten. 
 

Angedacht war darüber hinaus im Vorentwurf, den Anliegern die 

Überfahrt von Müllfahrzeugen anzubieten, mit dem Vorteil 

einer Halbierung des Transportweges der Mülltonnen zur Moer-

ser Straße, sowie den Rettungsdiensten bessere Aufstellmög-

lichkeiten zu bieten. Dies wird vom Einwender in Gänze abge-

lehnt. Da feuerwehrtechnisch auch eine reduzierte Wegefläche 

ausreicht, wird in diesem Punkt das planerische Angebot ange-

passt.  
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Das bezieht sich auch darauf, dass auch 
nicht nur ein Teil dieses Privatweges von der 
Öffentlichkeit begangen oder mit dem Rad 
befahren werden darf. Derartiges wird von 
unseren Mandanten ausdrücklich nicht ge-
wünscht. Vielmehr soll der vorhandene Zu-
stand, sowie er ist, belassen werden. 
 
In der Besprechung am 22.03.2013 hatten 
Sie Vorschläge unterbreitet, nach welchen 
eine Befahrung und Begehung des unteren 
Teils des Privatweges unserer Mandanten 
durch die Öffentlichkeit / Anwohner des 
Plangebietes möglich sein soll. 
 
Hiermit wird klargestellt, dass unsere Man-
danten eine solche Lösung ausdrücklich 
nicht wünschen. 
 
Der Privatweg soll auch in Zukunft aus-
schließlich von den Eigentümern der Parzel-

len 105 und 107, sowie deren Familie und 

deren Besucher nur mit dem Pkw und Fahr-
rad befahren bzw. begangen werden können 
und sonst von niemandem. 
 
2. 
Direkt an den Garten unserer Mandanten (in 
einem sehr geringen Abstand) soll es nach 
dem Bebauungsplanentwurf möglich sein, 
sogenannte Stadtvillen mit einer Maximalhö-
he von 13,0 m zu errichten. 
 
Als Ausgleich soll es dann auf dem Grund-
stück unserer Mandanten möglich sein, 
etwas großflächiger zu bauen und auch 
höher (Maximalhöhe 9.0 m). 
 
Die derzeitige Bebauung unserer Mandanten 
ist von der Fläche her geringer und auch von 
der Höhe her geringer (ca. 6,0 m). 
Unsere Mandanten wünschen, dass Rück-
sicht genommen wird auf die Höhe der be-
stehenden Bebauung. 
 
Nach der Planung wäre es möglich, eine 
Stadtvilla mit einer Höhe von 13,0 m zu 
errichten. Das wäre wohl eine Bebauung mit 
drei Vollgeschossen (z. B. drei Wohneinhei-
ten übereinander zu jeweils 150 qm oder z. 
B. 6 Wohneinheiten zu 75 qm). 
 
Ein solches Gebäude wäre wesentlich höher 
als dasjenige unserer Mandanten (mehr als 
doppelt so hoch). Das fügt sich nicht in die 
Art und das Maß der vorhandenen Bebauung 

Da auch die Andienung der Flurstücke 110 und 109 zukünftig 

nicht mehr über das Flurstück 104 erfolgen muss, wird auf 

einen Anschluss der westlichen Planstraße an den Erschlie-
ßungsweg verzichtet. Die Planstraße wird zurückgenommen und 
den städtischen Baugrundstücken zugeschlagen. 
 
Die Festsetzung einer "mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

zu Gunsten eines beschränkten Personenkreises zu belastenden 
Fläche, eines Erschließungsträgers oder der Allgemeinheit" ge-
mäß § 9 (1) Nr. 21 BauGB begründet dabei selbst das Recht 
noch nicht und damit auch noch keine Duldungspflicht zur Be-
nutzung der Fläche für das Begehen, Befahren sowie das Verle-
gen und Unterhalten von Leitungen. 
 
Baulasten können nur von dem Grundstückseigentümer wirksam 
begründet werden. Sind mehrere Personen gemeinschaftlich 
Eigentümer des zu belastenden Grundstücks, so sind zwingend 
die Unterschriften sämtlicher Miteigentümer erforderlich.  
 
2. 
Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 
die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anfor-
derungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Genera-
tionen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung ge-
währleisten. Dabei ist zu beachten, dass die städtebauliche 
Nachverdichtung ein wichtiger Baustein der Innenentwicklung 
ist und den Zielen der Bundes- und Landesplanung entspricht. 
 
Die nachträgliche Verdichtung bestehender Stadtquartiere, hier 
sogar die Konversion einer ehemaligen Gewerbefläche, bietet 
Ressourcen- und Flächeneffizienz. Im Sinne der nachhaltigen 
Stadtentwicklung sind bestehende Raum- und Infrastrukturen 
effizient zu nutzen. In diesem Zusammenhang hat der sparsame 
Umgang mit Flächen besondere Bedeutung. 
 
Die Vermeidung neuer Flächeninanspruchnahme in den Außen-
bereichen ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Durch die 
städtebauliche Nachverdichtung unmittelbar am öffentlichen 
Schienennahverkehr (Stadtbahnhaltestelle „Forsthaus“) können 
die bestehenden Flächenpotenziale in dieser integrierten Lage 
für neue Raumangebote und Nutzungen entwickelt werden. 
 
Unter Abwägung der öffentlichen und geäußerten privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander wird der Wunsch nach 
einer Reduzierung der Geschossigkeit zurückgewiesen. 
 
Dies auch deshalb, da im Vorentwurf über die Festsetzung der 
getroffene Lage der Baufenster Belange der Nachbarschut-
zes beachtet wurde. In der jeweiligen direkten Verlängerung 
der vorhandenen Gartenbereiche wurden jeweils keine Baufens-
ter festgesetzt. (siehe hell unterlegte Flächen).  
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ein. 
 
Es gibt eine Verschattung und die Bewohner 
der oberen Etage der beabsichtigten Bebau-
ung würden uneingeschränkt Einsicht in den 
Garten, die Terrasse und das Wohnzimmer 
unserer Mandanten nehmen. 
 
Daher fügt sich zumindest das unmittelbar 
am Garten unserer Mandanten geplante 
Gebäude (Stadtvilla, Höhe 13,0 m) nicht in 
die vorhandene Bebauung ein. 
 
Es wird daher angeregt, zumindest das an 
den Garten angrenzende Gebäude mit einer 
niedrigeren Höhe festzusetzen, sodass dort 
maximal 2 Vollgeschosse nur möglich sind. 
 
Darüber hinaus wird angeregt, jenes Gebäu-
de nach unten zum Wendehammer hin zu 
verlegen, damit jene Stadtvilla nicht unmit-
telbar an den Garten unserer Mandanten 
grenzt. 
 

 
 

Die vorhandene Einfriedung verhindert in ihrer Breite und 
Höhe dabei schon heute eine beschriebene Einsichtbarkeit. Im 
nordöstlichen Teilbereich des Grundstückes ist für die Stadthäu-
ser zusätzlich ein zu pflanzender Baum festgesetzt, der zukünf-
tig ebenfalls sichtschützend sein wird. Vorhandene Bäume wer-
den im Offenlageentwurf als zu erhalten festgesetzt. 
 
Darüber hinaus ist durch die einzuhaltenden Abstandsflä-
chen nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
und deren tatsächliche Einhaltung, die im jeweiligen Baugeneh-
migungsverfahren geprüft und überwacht wird, die ausreichen-
de Besonnung und Belüftung der angrenzenden Nachbargrund-
stücke gewährleistet. 
 
Die neuen Baukörper ziehen sich aus den direkten Blickachsen 
zurück. Mögliche seitliche Einsichten sind städtebaulich zumut-
bar. Bei Betrachtung der Ist-Situation wäre selbst eine Bebau-
ung weiter östlich, unmittelbar gegenüber dem Haus des Ein-
wenders zulässig. Des Weiteren ist die westliche Fassade des 
Gebäudes zur Hälfte von einem großdimensionierten Kaminvor-
bau geprägt. In diesem Bereich sind auffällig keinerlei Fenster 
vorhanden. 
 
Gemessen an dieser Ausgangslage kann ausgeführt werden, 
dass aus städtebaulichen Gründen das Vorhaben die nachbarli-
che Grundstücknutzung nicht unzumutbar beeinträchtigt und 
dass es insbesondere hinsichtlich seiner Lage auf dem Grund-
stück und seiner Dimensionierung weder rücksichtslos erdrück-
end wirkt, noch zu einer unzumutbaren Einsichtsmöglichkeit 
führt.  
 

Das nachträgliche Einfügen von 3-geschossigen Baukörpern, 
auch unter Beachtung der gewerblichen Vornutzung, ist keine 
unzumutbare Beeinträchtigung der Raum- und Sozialstrukturen. 
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Eine erdrückende Wirkung der Planung ergibt sich nicht 
daraus, dass sich das Vorhaben im seitlichen Blickwinkel dem 
Betrachter als 3-geschossig mit einem festgesetzten allseitig 
zurückspringenden Staffelgeschoss darstellt. Die Firsthöhe be-
trägt im Übrigen schon heute 9,37 m. Von einer doppelten Höhe 
kann somit nicht gesprochen werden. Schon mit dem Bau einer 
zusätzlichen Gaube könnte das große ausgebaute Dachgeschoss 
des Einwenders eine planungsrechtliche 2-Geschossigkeit errei-
chen. 
 

 
Blick auf die Einfriedung des Grundstückes / „fassadenhoher“ Kamin 

 
Vielmehr zeigt die vorhandene Situation, dass das Wohnhaus 
des Einwenders nicht nur gegenüber dem der Planung, sondern 
auch im Verhältnis zur groß dimensionierten nördliche 
angrenzenden 1970er-Jahre Flachdach-Mehrfamilienhaus-
Bebauung (hier wäre in den letzten 40 Jahren jederzeit eine 
Aufstockung mit einem Satteldach oder Staffelgeschoss möglich 
gewesen) seine Identität als selbständiges, nicht 
„eingemauertes"  Bauwerk behält. 
 

Gründe, weshalb die durch die Planung begründeten 
Einsichtmöglichkeiten auf das Grundstück der Antragsteller eine 
unzumutbare Beeinträchtigung darstellen sollten, zeigt die 
Anregung nicht auf. Dafür, dass die Einsichtmöglichkeiten 
über das hinausgehen, was in einem bebauten innerstädtischen 
Wohngebiet - wie hier - üblich ist, fehlt jeder Anhalt. Die Grenze 
wird im Regelfall erst dann überschritten, wenn durch 
Einsichtsmöglichkeiten auf dem Grundstück des Betroffenen 
keinerlei Privatsphäre mehr verbleibt. Letzteres ist hier aber 
nicht der Fall.  
Zwar ergeben sich ggf. im Winter von zukünftigen Balkonen aus 
Einsichtmöglichkeiten auf das Grundstück der Nachbarn. Auch 
wenn dies von vom Einwender subjektiv als „massive Störung 
der Privatsphäre" wahrgenommen wird, führt dies im rechtlichen 
Sinne noch nicht zu einer unzumutbaren und damit 

rücksichtslosen Beeinträchtigung. 
 
Die Planung ist auch gegenüber den Altanliegern deshalb nicht 
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rücksichtslos, da weder eine erdrücken Wirkung auszumachen 
ist, noch werden unzumutbare Auswirkungen hinsichtlich der 
Belichtung, Belüftung und Besonnung des Grundstücks und 
des Wohnhauses entfaltet. An der Lage des angesprochenen 
Baufensters wird festgehalten. 
 

 
Perspektive: Blick von Osten in Richtung Moerser Straße / Rheinhof 

 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen einer höheren 
Ausnutzbarkeit der vorhandenen Altbausubstanz ist dabei kein 
Ausgleich für die beabsichtigte Bebauung auf dem ehemaligen 
Bauhof, sondern eine folgerichtige planerische Angleichung an 
die umgebende Bebauungsstruktur und eine auf die Zukunft 
gerichtete Angebotsplanung. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU 7   

FDP 4   

SPD 2   

Bündnis 90 / Die Grünen 2   

UWG  1  

Fraktionslos 1   

Gesamt 16 1  

2. Ergebnis der Beteiligung der Behörden i. S. v. § 4 (1) BauGB  
 und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden i. S. v. § 2 (2) BauGB 

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften beschließt, über die im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange im Sinne von § 4 (1) Baugesetzbuch -BauGB- 
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vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung sowie der Nachbarge-
meinden im Sinne von § 2 (2) BauGB vorgebrachten Stellungnahmen nach Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wie folgt zu entscheiden: 
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Nr. 11 
 
BUND  
Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland) Orts-

gruppe Meerbusch  
Dr. Andrea Blaum  
Witzfeldstr. 68  
40667 Meerbusch 
 
Schreiben vom 
01.05.2013 
 

 
Für den Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND Ortsgruppe Meerbusch) 
wollen wir Ihnen nach der Vorstellung des 
Vorentwurfs des Bebauungsplans auf der 
Bürgerversammlung folgende Anregungen 
für die Fortentwicklung des Entwurfs mittei-

len: 
 
Ausbau des Schackumer Baches: 
 
Wir sind der Meinung, dass von der teilweise 
beabsichtigten Kanalisierung des Bachlaufs 
(südl. Teilstück) auf den Flächen des alten 
Bauhof-Grundstücks Abstand genommen 
werden soll. Insbesondere im Hinblick auf 
die von Anwohnern mitgeteilten häufigen 
Zeiten, in denen der Bach kein Wasser führt, 
wäre das keine angemessene Lösung. 
 
Eine oft trockene schmale Steinrinne, die 
eine unnötige Versiegelung bedeutet und 

darüber hinaus auch Abfall anziehen dürfte, 
wäre für Gewässer und Wohngebiet kein 
Gewinn sondern eher ein Ärgernis. 
 
Wir regen daher auch für diesen (südlichen) 
Bachabschnitt naturnahe und begrünte 
Ufergestaltung an. 
 
Fuß- und Radweg aus dem neuen Wohnge-
biet zur K-Bahnhaltestelle Forsthaus: 
 
Ein besonderer Vorteil für das neue Wohn-
gebiet kann die Nähe zur Haltestelle Forst-
hausweg sein. Hier wird die Möglichkeit 
eröffnet, mit weniger Pkw - Individualver-
kehr auszukommen.  
 
Das erfordert u. E. zwingend möglichst leich-
te Erreichbarkeit und attraktive Wegefüh-
rung zwischen Wohngebiet und Haltestelle. 
Ein neuer Fuß- und Radweg entlang der 
Bahntrasse könnte ein zusätzliches attrakti-
ves Angebot und Alternative zur verkehrsrei-
chen L137 sein. Mindestens sollte aber die 
Haltestelle über den nord-westlichen Privat-
weg erreichbar sein. 
 
Wir bitten um Prüfung, ob und wie ein sol-
cher Weg zu realisieren ist. 
 
Blockheizkraftwerk und Nahwärmenetz: 
 
Wir regen an, für den Neubaubereich eine 
gemeinsame Wärmeversorgung durch ein 

 
Eine Kanalisierung des Baches ist nicht, auch nicht teilweise, 
beabsichtigt. 
 
Richtig ist, dass ein Teilbereich des Schackumer Baches 
schon heute in einem kanalisierten Bachbett verläuft und dieses 
mit Betonplatten abgedeckt ist. 

 
Dieser südliche Teilabschnitt von ca. 50 m soll geöffnet werden, 
um den Verlauf wieder sichtbar zu machen. Dabei stehen die 
Mauern mehr als 1 m auseinander. Eine zusätzliche Versiege-
lung findet hierbei nicht statt. In das nach Norden hin verlau-
fende, vorhandene offen geführte Bachbett wird ebenfalls 
nicht eingegriffen. 
Ein Entwurf, der nur eine schmale Rinne einplant, ist nicht be-
kannt.  
 
Die Bacheinfassung im südlichen Teilabschnitt dient dabei als 
Stützmauer der angrenzenden Grundstücke. Auf Grund dieser 
Stützmauerfunktion - v. a. zum östlichen angrenzenden privat 
genutzten Grundstück (Gebäude, Schuppen und Garten) - ist 
hier eine nachtägliche Anlage von Böschungen nicht, bzw. nur 

durch Kauf oder Enteignung und Abriss der baulichen Anlagen 
möglich.  
 
Die historisch gewachsene, leicht gekrümmte Kanalführung wird 
städtebaulich aufgewertet und wird wesentlich zur Attraktivie-
rung des neuen Wohnquartiers beitragen. 
 

 
vorhandenes kanalisiertes Bachbett mit Betonplatteabdeckung 
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BHKW vorzusehen und dies verbindlich fest-
zuschreiben. 
 
Eine solche Lösung bedeutet effektiveren 
Energieeinsatz und ist wirtschaftlich und 
ökologisch dem Einsatz beliebiger Einzelan-
lagen deutlich überlegen. Jedenfalls im Hinb-
lick auf die hier mögliche und im öffentlichen 
Interesse gebotene Verringerung der Schad-
stofflasten sollte hier eine verbindliche Rege-
lung erfolgen, (s. Klimaschutzbericht Meer-
busch) 
 

Ein hervorragender Standortvorteil des neuen Wohngebietes ist 
zweifellos die Nähe zur Stadtbahnhaltestelle „Forsthaus“.  
Der Anregung eines neuen öffentlichen Fußweges entlang 
der Stadtbahn wird jedoch nicht gefolgt. Da sich die Grundstü-
cke entlang der Stadtbahntrasse nicht schon als vorhandener 
privater und v. a. durchgängiger Weg darstellen, sich jeweils im 
privaten Eigentum befinden und teilweise durch Garagenbau-
werke, Schuppen, Erschließungswegen und Gärten genutzt 
werden, müsste die Stadt hier ebenso den Weg einer Enteig-
nung gehen und beachtliche Entschädigungssummen bezahlen. 
 
Dies steht städtebaulich, bei Betrachtung der Wegelängen 
entlang der Moerser Straße und über die Straße Am 
Breil/Forsthausweg zur Haltestelle „Forsthaus“, in keinem sach-
gerechten Verhältnis, zumal der Weg über die Straße am Breil, 
entlang der offenen Feldflur und über den Forsthausweg ruhig 
und attraktiv ist. 
Eine wesentliche Verbesserung der Fuß- und Rad-
Wegebeziehung über den nordwestlichen Privatweg kann eben-
falls nicht erkannt werden. Angedacht war hier, den Anliegern 
die Überfahrt von Müllfahrzeugen anzubieten, mit dem Vorteil 
einer Reduzierung des Transportweges sowie den Rettungs-
diensten bessere Aufstellmöglichkeiten zu bieten. Dies wurde in 
den Einwendungen der Anlieger in Gänze abgelehnt. Da feuer-
wehrtechnisch auch eine reduzierte Flächeninanspruchnahme 
ausreicht, wird in diesem Punkt das planerische Angebot ange-
passt und den Einwendern teilweise gefolgt. 
Somit wird auf eine Anbindung an diesen Weg verzichtet. Der 
begleitende Weg entlang der Straßenrandbebauung an der 
Moerser Straße, mit vorgelagertem ca. 4 m breiten Fußweg, 
bedeutet für die zukünftigen Bewohner des südwestlichsten 
Stadthauses dabei eine zumutbare, nur 120 m längere Distanz. 
 
Mit der beabsichtigten Festschreibung des Passivhausstan-
dards in den Kaufverträgen für Neubauten auf den städtischen 
Flächen muss bedacht werden, dass eine Nahwärmeversorgung, 
z. B. mit Kraft-Wärme-Kopplung, vor allem im Altbau ein 
gutes Potential hätte. Da Passivhäuser jedoch schon grundsätz-
lich einen sehr geringen Wärmebedarf aufweisen, wäre eine 

zusätzliche Nahwärmeversorgung sowohl finanziell als auch 
ökologisch (wegen der spezifisch höheren Verteilverluste) nicht 
sachgerecht. 
Wenn eine Gemeinde ein Neubaugebiet mit Nah- oder Fern-
wärme versorgen will, hat sie zwar das Instrument des An-
schluss- und Benutzungszwanges: Jeder Bauherr ist dann 
verpflichtet, sich anschließen zu lassen, da bei einer zu geringen 
Gesamtauslastung ein solches Netz nicht wirtschaftlich tragbar 
wäre. 
Da die Kosten der Neuinstallation eines Wärmenetzes hoch sind, 
ist es üblich, die Netzkosten mehrheitlich über die Abnehmer zu 
finanzieren. Der Versorger, der vom Start weg dann ein örtliches 
Monopol und einen verlässlichen Kundenstamm hätte, wird den 
sogenannten Baukostenzuschuss (BKZ), der von den Versor-
gungsbetrieben für die Erschließung von Grundstücken verlangt 

wird, dabei üblicherweise pro Quadratmeter Wohnfläche erhe-
ben, unabhängig wie viel Wärme tatsächlich später verbraucht 
wird. 
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Würde für ein Passivhaus zusätzlich der Anschluss an Nahwärme 
beschlossen, ist mit dem Baukostenzuschuss für das ganze Haus 
eine Unverhältnismäßigkeit vorbestimmt und die Sinnhaftigkeit 
in Frage zu stellen. 
Für ein Haus bzw. für mehrere Gebäude eines Neubaugebietes 
mit normalen Heizungsstandards mag eine zentrale Energieer-
zeugungslösung akzeptable sein, da die Kosten dann meist noch 
etwas günstiger sind, als ein vergleichbarer Ein- und Ausbau 
z. B. einer konventionellen Heizungs- und Warmwasserinstallati-
on mit z. B. einem Gaskessel.  
Beim sehr geringen Wärmebedarf des Passivhausstan-
dards bedeutet dies jedoch, dass Mehrkosten entstehen, die die 
Kosten für eine solartechnischen Anlage oder für ein z. B. gas-
betriebenes Micro-Blockheizkraftwerk, mit dem auch noch ein 
Teil des Stromes selbst produziert werden könnte, übersteigen. 
 
Mit der Festlegung des Passivhausstandards für das städtische 
Neubaugebiet ist eine zentrale Kraft-Wärme-Versorgung unter 
ökologischen Gesichtspunkten nicht notwendig.  
Ein nachträglicher Anschlusszwang z. B. für den umgebenden 
Gebäudebestand wäre darüber hinaus rechtlich auch nicht mög-
lich. 

 

 
Nr. 12 
 
IHK Mittlerer Nie-
derrhein 
 
Schreiben vom 
11.07.2013 
 

 
Der Bebauungsplanentwurf Nr. 82 sieht die 
Ausweisung von Mischgebieten und allge-
meinen Wohngebieten im Bereich der Moer-
ser Straße / Brühl vor. Gegen die geplante 
Bebauung und die gewählten Baugebietska-
tegorien und Abgrenzungen bestehen sei-
tens der Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein keine Bedenken. 
Im Hinblick auf die Art der zulässigen Nut-
zungen regt die Industrie- und Handels-
kammer Mittlerer Niederrhein an, in dem 
allgemeinen Wohngebiet die sonstigen, nicht 
störenden Gewerbebetriebe ausnahmsweise 
zuzulassen. 
 
Begründung: 
Da nach dem Planentwurf auch die nach § 4 
Abs. 2 Ziffer 2 BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen „Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht störende Handwerksbe-
triebe" zugelassen werden, würden die sons-
tigen Wohngebiets verträglichen Gewerbebe-
triebe mit einem Ausschluss ungerechtfertigt 
benachteiligt. 
Eine Vielzahl kleiner Gewerbebetriebe ist 
traditionell auch in Wohngebieten ansässig. 
Diese treten häufig nach außen hin kaum In 
Erscheinung, bedürfen jedoch auch einer 
entsprechenden Baugenehmigung für die 
gewerbliche Nutzung. Dies gilt auch dann, 

wenn sie lediglich einen Raum in einem 
Wohnhaus für das Unternehmen in Anspruch 
nehmen möchten. Betroffen hiervon sind z. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die textliche Festsetzung im Bebauungsplan wird wie folgt er-
gänzt: 
 
Allgemeine Wohngebiete  
Gemäß § 1 (6) BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebieten 
die Ausnahmen nach § 4 (3) Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO (Garten-
baubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes. 
Die Begründung wird angepasst. 
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B. Versicherungsvertreter, Kosmetikstudios, 
Immobilienmakler, Internetagenturen sowie 
weitere Einzelunternehmer. Die betriebliche 
Praxis zeichnet sich dadurch aus, dass keine 
weiteren Beschäftigten vor Ort tätig sind und 
das der Kundenverkehr -wenn überhaupt - 
nur geringfügig ist. 
Vielfach werden diese Betriebe neben einem 
Hauptberuf ausgeübt oder dienen Personen, 
die gleichzeitig die eigene Familie betreuen, 
als zusätzliche Einkommensquelle. Diese 
Unternehmen im häuslichen Bereich können 
aufgrund der geringen Umsätze und zeitlich 
beschränkten Betriebszeiten keine Räume 
oder Gebäude in Gewerbegebieten oder 
Mischgebieten in Anspruch nehmen. 
Sind diese Unternehmen per Bebauungsplan 
nicht zulässig, so können entsprechende 
Bauanträge nicht erfolgreich gestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund regt die Industrie- 
und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
an, die sonstigen, nicht störenden Gewerbe-
betriebe in den Bereichen des allgemeinen 
Wohngebietes ausnahmsweise zuzulassen. 
 

 

Nr. 13 
 
Landesbetrieb  
Straßenbau NRW 
 
Schreiben vom 
01.07.2013 
 
 

 
Das o. a. Plangebiet schließt im Südwesten 
einen Abschnitt der Landesstraße 137 
(Moerser Straße) innerhalb der OD Meer-
busch-Büderich mit ein: Abschnitt 10.3, 
Station 1,033 bis Station 1,276. Baulastträ-
ger der Landesstraße ist das Land Nord-
rhein-Westfalen. 
Gegen den Bebauungsplan Nr. 82 werden 
seitens der hiesigen Niederlassung keine 
Bedenken erhoben, wenn folgende Punkte 
beachtet werden: 
 
• Frühzeitig vor Baubeginn ist a) der hiesi-

gen Niederlassung eine Ausführungsplanung 
über den Ausbau des Knotens L 137/ Hilde-
gundisallee/ Erschließungsstraße, zwecks 
Erteilung des Sichtvermerkes, in 3facher 
Ausfertigung vorzulegen und b) eine Ab-
stimmung bzgl. der Umplanung der Lichtsig-
nalanlage erforderlich. Ansprechpartner für 
die Lichtsignalanlage ist Herr Hennecken, 
Tel.: 02161/409-207. 
• Die Kosten der durch den Bebauungsplan 
bedingten straßenbaulichen Ausbaumaß-
nahmen trägt gemäß § 34 (1) 
• StrWG die Stadt Meerbusch als Veranlas-
ser. Dies gilt ebenso für die Mehrkosten an 
Erhaltung und Unterhaltung gemäß § 16 (1) 

StrWG NRW 
• Hinsichtlich des Lärmschutzes sind die 
aktuellen Richtlinien zu beachten. Evtl. Kos-

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zu gegebener 
Zeit beachtet. 
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ten für Lärmschutzmaßnahmen werden von 
der Straßenbauverwaltung nicht übernom-
men. 

 
Nr. 14 
 
Rheinbahn AG 
Hauptverwaltung  
 
Schreiben vom 
15.07.2013 

 

 
zu der o. g. Planung bestehen unsererseits 
keine Anregungen. 
Das Plangebiet wird von unseren Stadtbah-
nen der Linien U74, U76, mit der Haltestelle 
„Forsthaus" sowie von unseren Bussen der 
Linien 829, 830 mit der Haltestelle „Blumen-
straße" bedient. 
Die mittlere Gehwegentfernung zur Stadt-
bahnhaltestelle beträgt ca. 250 m zur Bus-
haltestelle ca. 150m. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie 
zukünftige Anfragen auch per E-Mail an uns 
senden können. Die Adresse lautet; bauleit-
planung@rheinbahn.de 
 

 
Der Hinweis für künftige Kontakte wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Nr. 15 
 

RWE 
Westnetz GmbH 22 Feb. 2001 
 
Schreiben vom 
02.07.2013 
 
 
 

 
gegen die oben genannte Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 82 der Stadt Meerbusch 

bestehen unsererseits die folgenden Beden-
ken: 
Im Planbereich weisen wir auf eine beste-
hende Transformatorenstation sowie Mittel- 
und Niederspannungskabel hin, welche für 
den weiteren Betrieb benötigt werden. Unse-
re Bedenken nehmen wir zurück, wenn für 
die bestehende Station im Falle einer not-
wendigen Versetzung in unmittelbarer Nähe 
ein geeigneter Stationsstandort vorhanden 
ist und dieser bei Bedarf im Bebauungsplan 
festgesetzt wird. Bei einer notwendigen 
Sicherung oder Umlegung der Leitungen 
sind die Kosten der Maßnahme vom Veran-
lasser zu übernehmen. 

Eine Plankopie unserer im Planbereich vor-
handenen Versorgungsanlagen fügen wir zu 
Ihrer Information bei. Für Rücksprachen und 
Abstimmungen stehen wir Ihnen gerne kurz-
fristig zur Verfügung. 
 

 
Im Bebauungsplan wurde vorsorglich eine Fläche für Versor-
gungsanlagen, Zweckbestimmung Elektrizität festgesetzt. Hier 

wäre eine Umsetzung des Transformatorenhäuschens, welches 
auf privater Fläche direkt hinter dem heutigen Bushaltestellen-
provisorium steht, möglich. 
 
Die Stationen an der Moerser Straße, im Bereich der heutigen 
Zufahrt, können nach Abstimmung mit dem späteren tiefbau-
technischen Straßenausbauentwurf innerhalb der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche der Moerser Straße umgesetzt und reali-
siert werden. 
 
Mit der Aufweitung des Straßenraums durch Rücksprung der 
geplanten Straßenrandbebauung steht hierfür zwischen den zu 
erhaltenden Straßenbäumen ausreichend Fläche zur Verfügung. 

mailto:bauleitplanung@rheinbahn.de
mailto:bauleitplanung@rheinbahn.de
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Nr. 16 
 
Rhein-Kreis-Neuss 
 
Schreiben vom 
18.07.2013 
 

 
Zu der geplanten Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 82 nehme ich wie folgt 
Stellung: 

 
Landschaftspflege 
Sofern die Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen der ASP umgesetzt werden, 

bestehen keine Bedenken. 

 
Gesundheitsfürsorge 
Aus Sicht der Gesundheitsfürsorge bestehen 
auf Grund der erhöhten Lärmimmissionen im 
Plangebiet Bedenken gegen die Planung. 

 
Die Lärm-Immissionen wurden durch das 
Ingenieurbüro Graner und Partner gutach-
terlich ermittelt. 
Aus Sicht des Gesundheitsamtes ist es ver-
tretbar, wenn in innerstädtischen Kerngebie-
ten - wie im Planfall vorhanden - von den 
Orientierungswerten für eine zumutbare 
Lärmbelastung abgewichen wird und eine 
Wohnnutzung an den Stellen im Plangebiet, 
wo, die schalltechnischen Orientierungswer-
te der DIN 18005 um nicht mehr als 5 dB 
(A) zur Tages- und Nachtzelt überschritten 
werden, durch passive Lärmschutz-
maßnahmen ermöglicht wird. 
Im vorliegenden Fall ist die Lärmbelastung 
entlang der Moerser Straße und der Bahn-
strecke jedoch als erheblich einzustufen. Die 
schalltechnischen Orientierungswerte von 55 
dB (A) tags/ 45 dB (A) nachts für allgemeine 
Wohngebiete und 60 dB (A) tags/ 50 dB (A) 
nachts für Mischgebiete werden im Plange-
biet stellenweise sehr deutlich überschritten. 
Entlang der Bahnstrecke werden die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 nachts um bis 
zu 10 dB (A) überschritten. 
An der Moerser Straße werden an den ge-
planten Gebäuden Überschreitungen der 
Orientierungswerte von bis zu 20 dB (A) zur 
Tages- und Nachtzelt prognostiziert. 
Durch die hohe Verkehrslärmbelastung wird 
selbst der innere Bereich des Plangebietes 
stark belastet, so dass ebenfalls Überschrei-
tungen der Orientierungswerte von mehr als 
5 dB (A) zur Nachtzeit ermittelt worden sind. 
Eine zusätzliche Belastung besteht durch 
Fluglärm. 
Bei den prognostizierten hohen Außenlärm-
pegeln im Plangebiet muss selbst unter 
Berücksichtigung von passiven Lärmschutz-

maßnahmen davon ausgegangen werden, 
dass insbesondere entlang der Moerser 
Straße und der Bahnlinie keine gesunden 

 
Die Beurteilungen werden zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
Gesundheitsfürsorge 
 
Für das o. g. Bebauungsplanverfahren wurde durch die Graner 
+ Partner Ingenieure GmbH ein schalltechnisches Gutach-
ten erstellt und die Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet 
untersucht.  
 
Es wurde dargestellt, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 -Schallschutz im Städtebau-, welche zur Bewertung der 
Geräuschsituation im Rahmen des Bebauungsplanes heranzu-
ziehen sind, im Bereich der angrenzenden Straße (Moerser Stra-
ße) relativ deutlich überschritten werden.  
 
Weiterhin wurde dargestellt, dass unter Berücksichtigung der 
geplanten Straßenrand-Bebauung im Kernbereich des Plangebie-
tes die Orientierungswerte nur noch geringfügig überschritten 
werden. 
 
Auf dieser Basis wurden unterschiedliche Schallschutzmaß-
nahmen (aktiv sowie passiv) vorgeschlagen. 
Zur Einhaltung gesunder Arbeits- und Wohnverhältnisse wurden 
zur Dimensionierung der notwendigen passiven Schallschutz-
maßnahmen die Lärmpegelbereiche für das Plangebiet ermittelt. 
Aufgrund der hohen Geräuschbelastung entlang der Moerser 
Straße wurde für diesen Bereich ergänzend eine entsprechende 
Grundrissgestaltung als aktive Schallschutzmaßnahme vorge-
schlagen, so dass keine Wohn- und Schlafräume in Richtung der 
Moerser Straße angeordnet werden sollten. 
Diese Vorgaben wurden in die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen zum Bebauungsplan übernommen. 
 
Zur besseren Wirksamkeit wird die Empfehlung, eine Orientie-
rung von Schlaf- und Wohnräumen zur lärmabgewandten 
Seite für die Straßenrandbebauung an der Moerserstraße, als 
textlicher Hinweis gesondert im Bebauungsplan aufgenommen. 

 
Zur Gewährleistung des Schallschutzes der hinterliegenden 
Baufelder ist zuerst die Straßenrandbebauung zu realisieren. 
Dies wird entsprechend der Angabe des Gutachters (vergl. Anla-
ge GRANER+PARTNER, Schreiben vom 09.09.2013) durch eine 
entsprechende textliche Festsetzung gewährleistet: 
 
"Gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB in Verbindung mit § 9 (2) Nr. 2 
BauGB wird festgesetzt, dass ein Bezug der geplanten Neube-
bauung innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete 
erst dann erfolgen kann, wenn innerhalb der festgesetzten 
Mischgebiete eine Bebauung mit einer Mindestgebäudehöhe von 
9 m als Rohbau mit Fenstern errichtet worden ist, die sich über 
die volle Länge der festgesetzten Baulinie in den jeweiligen 
Baufeldern erstreckt." 

 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben sowie der schallabschir-
menden Wirkung der geplanten Gebäude ist nach Aussage des 
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Wohnverhältnisse erreicht werden können. 
Eine Wohnnützung ist daher an den Fassa-
denseiten in den Lärmpegelbereichen IV bis 
VI aus Gründen der Gesundheitsvorsorge 
abzulehnen. 

 
Wasserwirtschaft 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung des 

Bestandes sollen keine Festsetzungen ge-
troffen werden; Niederschlagswasser der 
befestigten Flächen von Grundstücken mit 
Neubauten, die direkt an den Schackumer 
Bach angrenzen, soll nach Retention in das 
Gewässer eingeleitet werden, die übrigen 
Neubauten sind Im Rahmen einer Einzelfall-
untersuchung hinsichtlich der Bodenverhält-
nisse und daraus resultierenden Versicke-
rungsfähigkeit zu prüfen. Aus der Begrün-
dung zum B-Plan geht hervor, dass die Er-
gebnisse aus im Einzelfall erforderlichen 
Versickerungsversuchen in die bauordnungs-
rechtliche Prüfung einfließen. Wo Retenti-
onsräume vorgesehen werden sollen, ist aus 

der Plandarstellung nicht ersichtlich. Vor-
sorglich merke ich an, dass der Nachweis 
der gemeinwohlverträglichen Niederschlags-
wasserbeseitigung unter Berücksichtigung 
der Entwicklung der Grundwasserstände von 
der Stadt Meerbusch im Rahmen des B-Plans 
zu erbringen ist und nicht erst in den Bau-
genehmigungsverfahren. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt teilweise (östlich des Schackumer Ba-
ches) im überschwemmungsgefährdeten 
Gebiet. Das Geländeniveau bewegt sich 
zwischen 34,5 m NHN und 37 m NHN, der 
höchste zu erwartende Grundwasserstand, 

liegt nach Interner Datensammlung bei 
32,47 m NHN (Flurabstand 1,9 m - 4,5 m). 

 
Beurteilung aus gewässerspezifischer Sicht: 
Von Süden nach Norden durchfließt der 
Schackumer Bach geradlinig das Plangebiet. 
Es handelt sich um ein ephemeres Gewäs-
ser, das weitestgehend in einem an der 
Böschungsoberkante 3 - 4 m breiten, 1,5 m 
tiefen offenen Profil mit steilen Böschungen 
und einer ca. 1 m breiten Sohle verläuft. Ab 
der Straße am Bauhof ist das Gewässer 
durch gemauerte Seitenwände und eine 
Betonplattenabdeckung auf einer Länge von 
ca. 60 m vollständig befestigt. Weiterhin 
besteht derzeit eine etwa 10 m breite Über-

fahrt über das Gewässer. Mit Ausnahme 
mehrerer Bäume stromunterhalb dieser 
Überfahrt zeigt sich im und am Gewässer ein 

Gutachters davon auszugehen, dass gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse innerhalb der Gebäude gewährleistet 
werden. 
Dies trifft ebenfalls auf die Wohnhäuser entlang der Stadtbahn-
trasse (Lärmpegelbereich, freie Schallausbreitung) zu. 
 
Der unverhältnismäßigen Forderung einer vollumfänglichen 
Ablehnung jeglicher Wohnnutzung im Bereich der Lärmpegel-
bereich IV bis VI (Moerser Straße - freie Schallausbreitung - 
Tag-Situation) wird somit nicht gefolgt. 
 
Setzt ein Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen 
fest, dann ist dies ein geeignetes Mittel, um den Lärmkonflikt 
zwischen Wohnen und einer Lärmquelle auszuschließen. Dabei 
werden die getroffenen passiven Schallschutzmaßnahmen zur 
Minderung der Immissionen an den Wohn- und Schlafräumen 
zwischen dem neuen Wohngebiet und dem vorhanden Ver-
kehrsweg als sogenannte „architektonische Selbsthilfe“ bezeich-
net. 

 
Immissionsschutz 
 
Bei den im Weiteren genannten Punkten zum Thema anlagen-
bezogener Immissionsschutz wird vom Gutachter ausgeführt, 
dass von dem nördlich des Plangebietes gelegenen Hotel sowie 
dem Restaurant in der Regel keine relevante Störwirkungen 
zu erwarten ist. Die bestehenden Baugenehmigungen der Be-
triebe berücksichtigen schon heute die immissionsschutzrechtli-
chen Vorgaben eines Allgemeinen Wohngebietes. 
 
Darüber hinaus ist durch das Konzept der Hotelnutzung eher 
von einer Wohnanlage als von einem konventionellen Hotelbe-
trieb auszugehen. Beim "Rheinhof“ handelt es sich um ein soge-
nanntes Boardinghouse-Konzept: 58 Appartements und 
Wohnungen, meist mit Balkon oder Terrasse, die auf die Be-
dürfnisse von Langzeitgästen abgestimmt sind. Somit ist auch 
die Frequentierung der vorhandenen Tiefgarage mit der einer 
Wohnanlage zu vergleichen und eine entsprechend geringere 
Frequentierung zu erwarten. Die Tiefgaragenausfahrt bindet 

dabei direkt an die stark befahrene Moerser Straße an. 
 
Das vermutete landwirtschaftlich genutzte Grundstück 
(Lagerschuppen und Scheune ohne vorgelagertes Wohnhaus) 
im Bereich Pützhof Nr. 20 ist in einer Größenordung von nur ca. 
530 m² durch die Planung betroffen. Das brachliegende be-
nachbarte Flurstück 507 ist schon heute sichtbar als ein zukünf-
tiges Wohnbaugrundstück herausparzelliert und dient derzeit 
mehrheitlich als Gänsewiese. 
Dabei ist die vorhandene direkte Nachbarschaft der sogenann-
ten Hofstelle zum reinen Wohnen erkennbar. Die bestehenden 
Baugenehmigungen berücksichtigen entsprechend schon heute 
die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben eines Allgemei-
nen Wohngebietes. 
Darüber hinaus haben die Eigentümer des Grundstückes Am 

Pützhof Nr. 20 nur bis 2012 einen landwirtschaftlichen Be-
trieb geführt. Ab 2013 wurde der Betrieb an einen Sohn ver-
pachtet.  
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Bewuchs mit Gras und Ruderalpflanzen. 
Entgegen den Ausführungen im Erläute-
rungsbericht handelt es sich nicht um ein 
Gewässer II Ordnung, sondern um ein sons-
tiges Gewässer. 
Der Schackumer Bach soll entsprechend 
dem Erläuterungsbericht „durch Wasser und 
begleitenden Grünsaum den städtebaulichen 
Wert steigern''. Allgemein wird von einer 
Aufwertung des Schackumer Bachs und 
einer landschaftsgärtnerischen Gestaltung 
gesprochen, jedoch werden keine näheren 
Angaben zur zukünftigen Ausgestaltung und 
zum Verlauf des Gewässerprofils sowie zur 
hydraulischen Leistungsfähigkeit gemacht. 
Gleichzeitig soll das Gewässer für einen Teil 
der Gebäude der Einleitung des anfallenden 
Niederschlagswassers nach einer vorherge-
henden Rückhaltung dienen. Angaben zu 
Größe und Lage der Rückhaltung sind nicht 
vorhanden. 

 
Das Gewässer ist in der Karte zum Vorent-

wurf mit einer blauen Linienführung als 
„empfohlener Bachlauf in einem als bachbe-
gleitende Grünfläche gekennzeichneten 
Bereich unterschiedlicher Breite eingezeich-
net. Dieser empfohlene Bachlauf verläuft 
weitestgehend in dieser Grünfläche mit un-
terschiedlichen Abständen zu ihren seitlichen 
Begrenzungen. Im südlichen Randbereich, in 
dem das Gewässer derzeit in einem ge-
schlossenen Profil verläuft, ist der empfohle-
ne Bachlauf außerhalb, in Fließrichtung 
rechtsseitig der bachbegleitenden Grünfläche 
eingetragen. Der Erläuterungsbericht enthält 
mehrere Beispielfotos zu Gestaltungsmög-
lichkeiten des Gewässers, textlich ist eine 
„Öffnung des Gerinnes" ohne nähere Infor-
mationen zur Ausgestaltung erwähnt. Der 
Begriff „empfohlener Bachlauf kann nicht 
nachvollzogen werden. Das Gewässer soll lt. 
Erläuterungsbericht nachrichtlich als Wasser-
fläche übernommen werden. 

 
Aufgrund der vorliegenden kartografischen 
Darstellung kann nicht zwischen dem eigent-
lichen Gewässerprofil (Sohle und Böschun-
gen bis zur Böschungsoberkante) und be-
gleitenden Uferstreifen, die auf einer Breite 
von mindestens 3 Metern von baulichen 
Anlagen freizuhalten sind, unterschieden 
werden. 
Im Bereich mehrerer Grundstücke ist jedoch 

bereits erkennbar, dass der einzuhaltende 
Mindestabstand für bauliche Anlagen von 
drei Metern zur Böschungsoberkante wohl 

Als dessen Hofstelle ist nunmehr das Einfamilienhaus „Am Pütz-
hof Nr. 1“ eingetragen. Es werden zzt. ca. 32 ha gemeldete 
landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet mit Ackerbau und 
Grünlandnutzung. Für diese Große wäre ein Schlepper mit 80 PS 
ausreichend. Die überschaubaren An- und Abfahrten eines 
oder zweier Traktoren mit oder ohne Anhänger von und zu den 
vorhandenen kleinen Garagen- und Scheunenbauten auf dem 
Grundstück „Am Pützhof Nr. 20“ sind nicht störrelevant.  
 
Wasserwirtschaft 
 
Nach § 51 a Landeswassergesetz NRW (LWG) besteht die Pflicht 
zur Regenwasserversickerung. Da das Grundstück des ehemali-
gen Bauhofes sowie die Grundstücke an der Straße „Am Breil“ 
jedoch vor dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt und 
an die öffentliche Kanalisation angeschlossen wurden, besteht 
grundsätzlich keine Pflicht zur Versickerung des Nieder-
schlagswassers. 
 
Auch wäre der wirtschaftliche Aufwand für den Einzelnen zur 
Umsetzung dieser Pflicht für die schon bebauten Bestandsberei-
che innerhalb des Plangebietes, die schon heute an die Kanalisa-
tion angeschlossen sind, unverhältnismäßig.  
Eine grundsätzliche Pflicht zur Einleitung in das sonstige Gewäs-
ser besteht ebenfalls nicht. 
 
Angedacht war zunächst, für die Neubebauten festzusetzen, das 
auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser 
der Dachflächen jeweils grundstücksbezogen in den Bach einzu-
leiten. Hierdurch hätte der Eingriff in den Boden gemindert 
werden. Die ökologische Bedeutung besteht darin, dass das 
Regenwasser im Wesentlichen tlw. wieder dem Grundwasser 
(Versickerung im Bachbett) zugeleitet wird und damit auch die 
Grundwasserneubildungsrate erhalten bleibt. 
 
Eine Umlegung des Bachlaufes bzw. eine zentrale Nieder-
schlagswasserbeseitigung ist hier nicht vorgesehen. Eine zentra-
le oder auch (semi-)zentrale Lösung war, zu Gunsten einer 
besseren Ausnutzbarkeit der Grundstücke im Plangebiet, nie 

vorgesehen. 
 
Allein das Vorhandensein des Baches bewirkt eine hohe städ-
tebauliche Attraktivität bei Realisierung des neuen Wohn-
quartiers. Bis auf die Verlegung der Überfahrt für die neue Er-
schließungsstraße sind keine baulichen oder bachlaufverändern-
den Eingriffe geplant. Eine Aufwertung des Schackumer Bachs 
bzw. eine landschaftsgärtnerische Gestaltung bezieht sich auf 
Pflege und eine erstmalig geplante sachgerechte Unterhaltung 
und ggf. Erneuerung des Bewuchses. 
Da die Flächenausdehnung, anders als im Planbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 239, gute Grundstückszuschnitte ermöglicht, 
wurde auf eine Bachlaufverschiebung verzichtet und somit die 
Beibehaltung der heutige Lage und Ausprägung im Vorentwurf 
empfohlen.  

Entsprechend wurde im Plan und in der Legende der empfohle-
ne Bachverlauf – Beibehaltung des Status Quo - gekenn-
zeichnet. Der Maßstab des Bebauungsplanes ist 1:500. 



46 
 
 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Bebauungsplan Nr. 82, Meerbusch-Büderich, Brühl 
 
 

 

 
   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift   Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

   

nicht eingehalten wird. Weiterhin ist lt. Er-
läuterungsbericht eine Überschreitung der 
Baugrenzen durch Vordächer, Balkone, An-
bauten etc. in Abhängigkeit von der Gebäu-
deseite möglich. Ob dies auch für gewässer-
angrenzende Gebäude gelten soll, ist derzeit 
nicht erkennbar. 

 
Im südlichen Bereich verläuft ein 
Fuß/Radweg direkt angrenzend zum Gewäs-
ser. Mittig im Plangebiet, direkt südlich der 
bestehenden Überfahrt quert die Erschlie-
ßungsstraße das Gewässer. 
 
Zu der Planung kann aus wasserrechtlicher 
Sicht keine abschließende Stellungnahme 
erfolgen, da Belange, die den Schackumer 
Bach als durch das Plangebiet verlaufendes 
oberirdisches Gewässer betreffen, nicht klar 
beschrieben oder dargestellt oder nur unzu-
reichend berücksichtigt werden. 
Für eine abschließende Beurteilung sind 
folgende Unterlagen erforderlich: 

 
Kartografische Festlegung (maßstäblich) der 
Grenzen des geplanten und des vorhande-
nen Schackumer Bachs, d. h. des gesamten 
Gewässergerinnes (Sohle und Böschungen), 
um den gewässerbegleitenden, von bauli-
chen Anlagen freizuhaltenden 3 Meter- Strei-
fen ab Böschungsoberkante erkennen zu 
können; Eine Darstellung als „geplanter 
Bachlauf innerhalb einer gewässerbegleiten-
den Grünfläche, die zusätzlich als Fläche für 
die Wasserwirtschaft gekennzeichnet ist, ist 
zu ungenau. 
 
- Eintragung der für Niederschlagswassers-
einleitungen in den Schackumer Bach vorge-
sehenen gewässernahen Retentionsflächen  
 
-Maßstäblicher Querschnitt Gewäs-
ser/Retentionsraum 
 
- Beschreibung der geplanten Gewässerge-
staltung, d. h. Profilausgestaltung (Sohlbrei-
te, Tiefe, Böschungsneigung und - ausges-
taltung), Verlauf, räumliche Abweichungen 
von der derzeitigen Trassenführung (Verle-
gung),  
Angaben zur Veränderung des derzeit voll-
ständig befestigten südlichen Gewässerab-
schnitts, Bepflanzung, Breite von Uferstrei-
fen, Zugänglichkeit, ggf. erforderliche bauli-
che Anlagen, wie z. B. Geländer, Brücken, 
Verrohrungen usw. am Gewässer, Lage und 
Ausgestaltung der Retentionsflächen etc. 

 
Der Vorschlag, die Grundstücke, die direkt am Bach liegen, zur 
Einleitung in das sonstige Gewässer zu verpflichten, wird 
daher nicht weiter verfolgt.  
 
Auf Grund der für die Stadt wirtschaftlich unverhältnismäßigen 
Forderung des Kreises nach einer erneuten Untersuchung des 
Schackumer Baches, die schon mit der Untersuchung zum 
inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 239 umfassend 
vorgenommen wurde, wird die Festsetzung dahingehend in eine 
Empfehlung umgewandelt.  
 
Durch eine grundstücksbezogene gedrosselte Gewässereinlei-
tung der wenigen an den Bach angrenzenden neuen Gebäude 
wäre der maximal gewässerverträgliche Abfluss für die hier 
nicht existierende Biozönose in diesem Abschnitt absehbar ein-
gehalten worden. Hydraulische Schädigungen am Gewässer 
durch beispielsweise Sohlumlagerungen sowie Gefährdungen im 
Gewässerumfeld wären bei dieser geringen Einleitungsmenge 
ebenfalls auszuschließen.  
 
Der Gemeinde obliegt es dabei, durch Satzung festsetzen, dass 
und in welcher Weise das Niederschlagswasser zu versickern, 
zu verrieseln oder in ein Gewässer einzuleiten ist. Die zukünftige 
Unterhaltungspflicht des Gewässerabschnittes kann nicht im 
Bebauungsplan geregelt werden. 
 
Zusätzliche nähere Angaben zur zukünftigen Ausgestaltung 
und zum Verlauf des Gewässerprofils sowie zur hydraulischen 
Leistungsfähigkeit sind somit nicht erforderlich. Alle Maßnahmen 
der wege- und straßenbaulichen Maßnahmen oder Uferbepflan-
zungen sind erst mit der Umsetzung zu detaillieren. Die Forde-
rung, Angaben zur Veränderung des derzeit vollständig befestig-
ten südlichen Gewässerabschnitts, Bepflanzung, Breite von 
Uferstreifen, Zugänglichkeit, ggf. erforderliche bauliche Anlagen, 
wie z. B. Geländer, Brücken, Verrohrungen am Gewässer, Lage 
im Bebauungsplan zu regeln, geht fehl. Sobald nach Rechtskraft 
des Bebauungsplanes gestalterische Änderungen durch den 
Unterhaltungspflichtigen geplant sind, wird eine tiefbautechni-

sche Planung erarbeitet werden. 
Im Übrigen ist das Gebot der planerischen Zurückhaltung im 
Bebauungsplan zu beachten. 
 
Die Gemeinde hat darüber hinaus bei der Planaufstellung früh-
zeitig geprüft, ob natürliche Gebietseigenschaften einer Versi-
ckerung des Niederschlagswassers möglicherweise entgegens-
tehen. Dies wurde im Zuge der Bodensondierung erbracht. Das 
Gutachten des ingenieurgeologischen Büros Dahlbender und 
Schürmann, Aachen vom Dezember 2010 beinhaltet dabei eine 
Boden- und Grundwasseruntersuchung, eine Altlastenuntersu-
chung, Angaben zum Baugrund sowie Angaben zur Regenwas-
serversickerung. 
Das Gutachten wurde dem Rhein-Kreis-Neuss mit der frühzeiti-
gen Trägerbeteiligung übersandt.  

 
Die Gemeinde hat - soweit dies gewünscht wäre - nicht die 
Pflicht, auf jedem einzelnen Grundstück einen Versickerungsbe-
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- Zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Raumes für Gewässer- und Retentionsflä-
chen im Plangebiet ist eine hydraulische Ge-
samtbetrachtung für den Schackumer Bach 
erforderlich unter Berücksichtigung von: 
Abflussmengen und erforderlicher hydrauli-
scher Leistungsfähigkeit des Schackumer 
Bachs im B-Plangebiet unter Berücksichti-
gung der bestehenden, bereits geplanten (z. 
B. B-Plan Nr. 239, Moerser Str./Kanzlei) und 
im vorliegenden Plangebiet zusätzlichen 
vorgesehenen Niederschlagswassereinleitun-
gen.  
Nachweis des schadlosen Abflusses eines 
Bemessungshochwassers HQ 100 innerhalb 
der geschlossenen Bebauung, also auch 
stromunterhalb des Plangebietes. 
Bemessung des im Plangebiet erforderlichen 
Retentionsraums für eine schadlose Ablei-
tung eingeleiteten Niederschlagswassers un-
ter Berücksichtigung von Hochwasserschutz 
und Gewässerverträglichkeit. 
 
- Nachweis, dass von den zusätzlichen Nie-
derschlagswassereinleitungen kein negativer 
Einfluss auf die Grundwasserverhältnisse im 
Bereich der Bebauung ausgeht. 
 
Nach Vorlage der o. g. Unterlagen wird 
geprüft, ob die Planung die ge-
wässerspezifischen Belange ausreichend 
berücksichtigt und mit den Zielen mit der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. 
 
Immissionsschutz 
Hinsichtlich des anlagenbezogenen Immissi-
onsschutzes werden gemäß § 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsver-

ordnung Umweltschütz (ZustVU) vom 
11.12.2007 die folgenden Anregungen zum 
Bebauungsplanverfahren Nr. 82, Brühl, Stadt 
Meerbusch, gegeben. Mit dem Bebauungs-
plan soll insbesondere die Fläche des ehe-
maligen Bauhofes der Stadt Meerbusch 
überplant und als Wohnstandort entwickelt 
werden. Dafür wird der Bereich an der 
Moerser Straße als MI und die Flächen im 
Innern des Gebietes als WA festgesetzt. 
 
Nördlich des Plangebietes liegen, wie auch 
bereits der Entwurf der Begründung aus-
führt, ein Restaurant und ein Hotel. Bei 
diesen Nutzungen handelt es sich im We-

sentlichen um solche, die mit Wohnen im 
Allgemeinen verträglich sein, im Einzelnen 
aber zu immissionsschutzrechtlichen Konflik-

reich festzusetzen. Dies wäre unter Beachtung bei einem Zu-
rückbleiben hinter einer Baugrenze, der variablen Lage einer 
Tiefgarage, etc. vorher auch gar nicht zu bestimmen. Dabei ist 
es nicht Aufgabe eines Bebauungsplanes, dem Vollzug seiner 
Festsetzungen in allen Einzelheiten vorzugreifen oder den Voll-
zug bis in alle Einzelheiten zu binden. 
 
Ergebnis des vorliegenden Gutachtens (vergl. Begründung) war, 
dass der teilweise anzutreffende Hochflutlehm wegen seiner 
überwiegend bindigen Bodenbestandteile nicht zur Versickerung 
von Niederschlagswasser geeignet ist. Hier sind Neubauten 
ebenfalls an die vorzusehende Kanalisation anzuschließen. In 
Bereichen anzutreffender Terrassenböden erscheint eine 
Aufnahme von Niederschlagswasser über Mulden und Rigolen 
auf den jeweiligen eigenen Grundstücken möglich. Hier sind ggf. 
mit Wunsch des zukünftigen Bauherrn im Einzelfall Versicke-
rungsversuche erforderlich, die in die Baugenehmigungsverfah-
ren einfließen. Die Gemeinde hat nicht die Pflicht, ein Sondie-
rungsraster von 2 m über das gesamte Plangebiet zu legen, um 
eine Kartierung der Terrassenböden zu erhalten. 
 
Die Grundwasserverhältnisse im Plangebiet werden maßgeblich 
durch den nahegelegenen Rhein geprägt und zeichnen sich 
dementsprechend durch stark schwankende Grundwasserstände 
aus. Wasser wurde nach Aussage des Gutachters in den meisten 
Sondierungen in einer Tiefe von 2,19 m bis 4,42 m unter GOK 
(31,12 m bis 32,34 m ü. NN gemessen. Das Grundwasser 
fließt mit flachem Gefälle in nordöstlicher Richtung auf den 
Rhein zu.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt teilweise im 
Osten auf den schon besiedelten Flächen an der Straße „Am 
Breil im überschwemmungsgefährdeten Gebiet.  
Die städtischen Flächen des ehemaligen Bauhofes liegen jedoch 
außerhalb des überschwemmungsgefährdeten Gebietes. 
Bis auf wenige Ausnahmen – der ehemalige Bauhof, der Fried-
hof, tlw. der Dr.-Franz-Schütz-Platz, die Hallenbadwiese, der 
ehemalige Sportplatz Kanzlei, tlw. Flächen am Deutschen Eck, 
die Gartenstadt Meerer Busch – liegt der gesamte Stadtteil kar-

tographisch innerhalb der vorläufigen Sicherung für Über-
schwemmungsgebiete entlang des Rheines durch die Bezirksre-
gierung Düsseldorf (Verfügung vom 09.06.2011). 
 
Der Schackumer Bach ist auch v. a. im Bereich des ehemali-
gen Bauhofes insgesamt als naturfernes und temporär wasser-
führendes Gewässer mit natürlicher Grundwasserspeisung zu 
charakterisieren. Bedingt durch dieses ephemere Abflussregime 
mit sehr seltener und kurzfristiger Wasserführung kann sich hier 
dauerhaft keine schützenswerte, gewässertypische Biozönose 
entwickeln. Zudem ist das Gewässer in zwei Bereichen über 
längere Gewässerabschnitte von etwa 200 m bzw. 330 m 
durchgehend verrohrt. Durch diese Barriere ist die ökologische 
Durchgängigkeit des Gewässers nachhaltig nicht gegeben. In-
sgesamt weist der Schackumer Bach somit starke strukturelle 

und ökologische Defizite auf, so dass hier dauerhaft kein Ent-
wicklungspotenzial zu erwarten ist. Ein stärkerer naturorientier-
ter Ausbau brächte dem entsprechend im Verhältnis zum nöti-

http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/pdf/Amtsblatt_23_2011.pdf
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/pdf/Amtsblatt_23_2011.pdf
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/pdf/Amtsblatt_23_2011.pdf
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ten führen können. Die von diesen Nutzun-
gen möglichenweise ausgehenden Belästi-
gungen beschränken sich erfahrungsgemäß 
auf die sich im direkten Umfeld befindlichen 
Wohnnutzungen, die im vorliegenden Fall 
bereits bestehen und insofern planungsrech-
tlich gesichert werden sollen. Nachbarbe-
schwerden sind hier nicht bekannt. Die pla-
nungsrechtliche Sicherung wird vorliegend 
mit der Festsetzung WA vorgenommen. 
Ich rege an, die bestehenden Baugenehmi-
gungen der o. g. gewerblichen Nutzungen zu 
überprüfen, ob die dort vorgenommene 
immissionsschutz- rechtliche Einschätzung 
der Wohnnutzungen die jetzige Festsetzung 
WA in der Nachbarschaft berücksichtigt. 
Sollte dies bereits in der Vergangenheit der 
Fall gewesen sein, bestehen diesbezüglich 
keine weiteren Anregungen zu dieser Immis-
sionslage. 
Sollte hier bisher kein Schutzbedarf festge-
legt worden sein, ist schalltechnisch zu un-
tersuchen, ob der geplante Schutzanspruch 
WA durch die Nutzungen eingehalten wer-
den kann. Sollte der Schutzanspruch bisher 
mit MI berücksichtigt worden sein, ist für die 
Wohnnutzungen die Kennzeichnung einer 
Vorbelastung zu berücksichtigen. U. U. ist 
eine Mittelwertbildung im Sinne der Pflicht 
zur gegenseitigen Rücksichtnahme er-
forderlich. 
 
Im Bereich der Straße Am Pützhof 20 ist 
noch eine Hofstelle vorhanden, wo zumin-
dest dem Augenschein nach u. a. ein Betrieb 
für Garten- und Landschaftsbau vorhanden 
sein könnte, der das angrenzende Freigelän-
de großflächig nutzt. Hier wird angeregt, die 
baurechtliche Situation zu überprüfen. Sollte 

in diesem Bereich noch eine landwirtschaftli-
che Hofstelle oder ein Landschafts- und 
Gartenbaubetrieb Bestandsschutz genießen, 
sind die in dem Betrieb erzeugten Immissio-
nen in Bezug auf die dortigen geplanten 
Nutzungen als WA schalltechnisch zu bewer-
ten, wenn nicht sichergestellt werden kann, 
dass diese Nutzung vor Umsetzen der Ziele 
des Plans aufgegeben sein werden. Der 
Betrieb genießt falls er baurechtlich geneh-
migt ist, bis zu seiner endgültigen Aufgabe 
Bestandsschutz und könnte einen Abwehr-
anspruch gegen die Wohnbebauung geltend 
machen. In dem Fall wäre ein schalltechni-
sches Gutachten auf Grundlage der TA Lärm 

1998 erforderlich. Die Randbedingungen des 
Gutachtens sind dann mit der Unteren Im-
missionsschutzbehörde abzustimmen. 

gen Aufwand keinen nachhaltigen Vorteil und keine ökologische 
Verbesserung des Schackumer Bachs. 
Planungsziel ist eine infrastrukturkostenneutrale und flächenspa-
rende Blockinnenverdichtung im vorhandenen Siedlungsbereich. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 239 wurde zur Darstellung des Schacku-
mer Baches eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung: bach-
begleitende Grünfläche festgesetzt und die empfohlene Lage 
der Bachsohle hinweislich dargestellt. Warum dies nunmehr im 
vorliegenden Plan zu ungenau sein soll, kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
Analog zur Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 239 wird an die-
ser Systematik auch im Bebauungsplan Nr. 82 festgehalten.  
Unter Beachtung des Verzichtes der Einleitung von Nieder-
schlagswasser in den Bach wird die festgesetzte überlagernde 
Fläche für die Wasserwirtschaft gestrichen.  
 
Eine dinghaftere Festsetzung wird aus Gründen einer flexiblen 
Ausgestaltungs- und Anpassungsmöglichkeit an die spätere 
detaillierte tiefbautechnische Ausführungsplanung nicht gewählt. 
Dabei wird der vorhandene Bachverlauf innerhalb der öffentli-
chen Grünfläche als Wasserfläche abgebildet. 
 
Zur Verdeutlichung der Bedeutung des Uferstreifens, der auf 
einer Breite von mindestens 3 m von baulichen Anlagen freizu-
halten ist, wird im Bereich der zwei Stadthäuser, die direkt an 
den Bach angrenzen und den erforderlichen Abstand einhalten, 
ein 3 m breites Geh-, Fahr- und Leitungsrecht bis zu den nörd-
lich angrenzenden privaten Bestandgrundstücken festgesetzt. 
Auf eine Weiterführung in die bestehenden, gestalteten privaten 
Gärten hinein wird unter Beachtung des geringen Abstandes zur 
nördlichen privaten Stichstraße, die eine Zugänglichkeit im Be-
reich der beginnenden Verrohrung unter der Stadtbahntrasse 
gewährleistet, verzichtet. Mit dem festgesetzten 3 m breiten 
Rad- und Fußweg entlang des südlichen Teiles des Bachverlau-
fes wird die Zugänglichkeit gesichert. 
 
Um den angesprochenen möglichen Konflikt mit künftig geplan-
ten Vordächern, Balkonen bzw. Anbauten an den Gebäuden, die 

im Abstand von 3 m zur bachbegleitenden Grünfläche (Uferstrei-
fen) stehen, zu verhindern, werden die textlichen Festsetzungen 
im Bebauungsplan dahingehend konkretisiert und ergänzt. Die 
exakte Bezeichnung des sonstigen Gewässers wird in die Be-
gründung übernommen. 
 
Ein dahingehender weiterreichender landschaftsarchitekto-
nischer Ansatz ist unter Beachtung der städtebaulichen Ziel-
vorstellungen, der zentralen Lage im Siedlungsgebiet (Innen-
block) sowie des vorhandenen Plangebietszuschnitts städtebau-
lich nicht sachgemäß.  
Das angestrebte Böschungsprofil kann im südlichen Teilbereich 
nicht realisiert werden. Hier soll die urbane Kanallage, die in 
Städten nicht unüblich ist, jedoch geöffnet beibehalten werden. 
 

Der Nachweis des schadlosen Abflusses für ein Hochwasser-
ereignis HQ100 ist nach dem Landeswassergesetz für Risikoge-
biete (z. B. Überschwemmungsgebiete) zu führen. Die städti-
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Weitere Untersuchungen nach § 4 Abs. 1 
BauGB i.V.m § 2 Abs. 4 BauGB zum Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
sind aus Sicht der Unteren Immissions-
schutzbehörde nicht erforderlich. 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB teile ich Ihnen 
darüber hinaus mit, dass weitere Informa-
tionen welche für den Abwägungsvorgang 
relevant sein könnten, der Unteren Immissi-
onsschutzbehörde nicht vorliegen. 

schen Flächen des ehemaligen Bauhofes liegen jedoch außer-
halb des überschwemmungsgefährdeten Gebietes. 
Aus Vorsorgegründen wurde zum Bebauungsplanverfahren 
Nr. 239 die Maßgabe HQ 100 zum Schutz vorhandener Bebau-
ung auf vergleichbare Fälle außerhalb definierter Risikobereiche 
übertragen und eine Untersuchung durchgeführt. Wegen des 
hohen Versickerungspotenzials und keinen weiteren Einlei-
tungsmengen kann auch mit der Realisierung der baulichen 
Anlagen auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes davon 
ausgegangen werden, dass das „neue“ Hochwasserschutzniveau 
in seiner Gesamtheit dem bisherigen entspricht. 

 
Nr. 17 
 
Deichverband Lank-
Latum 
 
Schreiben vom 
15.07.2013 
 

 

Stellungnahme des Deichverbandes zum B-

Plan 82 Brühl in Büderich; 

- Regenwassereinleitungen der anliegenden 

Häuser: die direkte Einleitung von 

Regenwasser in das Gewässer wird sehr 

positiv gesehen. Der Gewässerabschnitt in 

Richtung Am Breil wurde im 

Zusammenhang mit dem B-Plan Große 

Gasse an der Kanzlei grundlegend saniert. 

- Für die Unterhaltung des Gewässers ist es 
absolut notwendig einen Streifen zumin-
dest auf einer Seite des Gewässers für Ar-
beiten und abzulegendes Mähgut freizu-
halten. § 97 LWG ist mindestens zu be-
achten. Das Räumgut aus dem Gewässer 
muss auf den Böschungen und oberhalb 
der Böschungen abgelegt werden können. 

- Die Böschungen des Gewässers sollten 
eine Steigung von mindestens 1:3,5 auf-
weisen. 

- Die Gewässercharakteristik sollte ab der 
Straße Am Pützhof ähnlich wie im weiteren 

Verlauf des Plangebietes sein, Das Gewäs-
ser ist ab Pützhof sehr stark eingeengt. 

- An den Parkplätzen neben der geplanten 

 
Der Anregung wird zum Teil gefolgt. 
 
Da das Grundstück des ehemaligen Bauhofes sowie die Grund-
stücke an der Straße „Am Breil“ jedoch vor dem 1. Januar 1996 
erstmals bebaut, befestigt und an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen wurden, besteht grundsätzlich keine Pflicht zur 
Versickerung des Niederschlagswassers 
(§ 51 a Landeswassergesetz NRW (LWG)). 
Der Vorschlag, die Grundstücke, die direkt am Bach liegen, zur 
Einleitung in das sonstige Gewässer zu verpflichten, wird zu-
rückgezogen. Auf Grund der für die Stadt wirtschaftlich unver-
hältnismäßigen Forderung des Kreises nach einer erneuten 
Untersuchung des Schackumer Baches, die schon mit der Unter-
suchung zum inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 239 
umfassend vorgenommen wurde, wird die Festsetzung dahinge-
hend in eine Empfehlung umgewandelt. 

 
Zur Verdeutlichung der Bedeutung des Uferstreifens, der auf 
einer Breite von mindestens 3 m von baulichen Anlagen freizu-
halten ist, wird im Bereich der zwei Stadthäuser, die direkt an 
den Bach angrenzen und den erforderlichen Abstand einhalten, 
ein 3 m breites Geh-, Fahr- und Leitungsrecht bis zu den nörd-
lich angrenzenden privaten Bestandgrundstücken festgesetzt. 
Auf eine Weiterführung in die bestehenden, gestalteten privaten 
Gärten hinein wird unter Beachtung des geringen Abstandes zur 
nördlichen privaten Stichstraße, die eine Zugänglichkeit im Be-
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Erschließungsstraße ist ein Raumbedarf für 
eine Notentlastung aus dem Abwasser-
mischsystem vorzusehen. 

- Die Gewässertrasse sollte aus landschafts-
gestalterischen Gründen eine größere Brei-
te erfahren 

 

reich der beginnenden Verrohrung unter der Stadtbahntrasse 
gewährleistet, verzichtet. Mit dem festgesetzten 3 m breiten 
Rad- und Fußweg entlang des südlichen Teiles des Bachverlau-
fes wird die Zugänglichkeit gesichert. 
 
Ein dahingehender weiterreichender landschaftsarchitekto-
nischer Ansatz ist unter Beachtung der städtebaulichen Ziel-
vorstellungen, der zentralen Lage im Siedlungsgebiet (Innen-
block) sowie des vorhandenen Plangebietszuschnitts städtebau-
lich nicht sachgemäß.  
Das angestrebte Böschungsprofil kann im südlichen Teilbereich 
nicht realisiert werden. Hier soll die städtische Kanallage, die in 
Städten nicht unüblich ist, jedoch geöffnet beibehalten werden. 
Die Bacheinfassung im südlichen Teilabschnitt dient dabei als 
Stützmauer der angrenzenden Grundstücke. Auf Grund dieser 
Stützmauerfunktion - v. a. zum östlichen angrenzenden privaten 
Grundstück - ist hier eine nachtägliche Anlage von Böschun-
gen nicht möglich. Die historisch gewachsene, leicht gekrümm-
te Kanalführung wird städtebaulich aufgewertet und wird we-
sentlich zur Attraktivierung des neuen Wohnquartiers beitragen. 
 
Der Raumbedarf für eine Notentlastung im Bereich der Parkplät-
ze ist mit der zukünftigen Ausbauplanung im Detail darzustellen. 
 
Wegen der umfassenden Verrohrung des Schackumer Bachs ist 
das Gewässer als Fließkontinuum auf Dauer erheblich beeint-
rächtigt. Die Betrachtung des gesamten geschlossenen Sied-
lungsgebietes für den Schackumer Bach wird trotz aller mögli-
chen Maßnahmen nicht zu einem landschaftsgestalterisch, öko-
logisch durchgängigen System führen können. Auf Grund der 
städtischen Verdichtungsoption in einer Innenlage und unter 
Beachtung des Ziels flächensparenden Bauens ist eine größere 
Verbreiterung des Bachbettes nicht vorgesehen. 

 
 

 
Nr. 18 
 

Bezirksregierung 
Düsseldorf 
Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst 
 
Schreiben vom 
24.07.2013 
 

 
Luftbilder aus den Jahren 1939 -1945 und 
andere historische Unterlagen liefern Hin-

weise auf einen konkreten, in der beigefüg-
ten Karte dargestellten Verdacht auf 
Kampfmittel. Ich empfehle die Überprüfung 
der Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges 
(Laufgraben und Schützenloch). Die Beauft-
ragung dieser Überprüfung erfolgt über das 
Formular „Antrag auf Kampfmitteluntersu-
chung“ auf unserer Internetseite. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gege-
ben hat, sind diese bis auf das Geländeni-
veau von 1945 abzuschieben. Zur Festle-
gung des abzuschiebenden Bereichs und der 
weiteren Vorgehenswelse wird um Termin-
absprache für einen Ortstermin gebeten. 
Verwenden Sie dazu ebenfalls das Formular 
„Antrag auf Kampfmitteluntersuchung“ 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen me-

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine unmittelbare Überprüfung ist nicht erforderlich. 

Die Kampfmittelverdachtsflächen werden gemäß  § 9 (5)  
Nr. 3 BauGB, als Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, im Be-
bauungsplan gekennzeichnet und dienen der Information für 
den Grundstückseigentümer und ggf. spätere Bauwillige. 
 
Der Laufgraben und das Schützenloch befinden sich dabei 
auf privaten Grundstücken, die zwar innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes liegen, auf denen jedoch keine 
konkreten Vorhaben geplant sind. 
 
Dabei liegt der mögliche Laufgraben im Bereich eines vorhande-
nen Parkplatzes und einer Tiefgaragenzufahrt. Hier ist davon 
auszugehen, dass mit der damaligen Anlage und Bebauung die 
Militäreinrichtung schon beseitigt wurde.  
Das Schützenloch liegt innerhalb einer privaten Stichstraße.  
 
Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. sind mit 
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chanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. emp-
fehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. 
Beachten Sie in diesem Fall auf unserer 
Internetseite das Merkblatt für Baugrundein-
griffe. 
 

der vorliegenden Planung auf diesen Flächen nicht vorgesehen. 
 
Für zukünftige Maßnahmen wird im Bebauungsplan zusätzlich 
ein textlicher Hinweis eingefügt und in der Begründung ein 
erläuternder Text aufgenommen.  

 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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3. Beschluss der öffentlichen Entwurfsauslegung gem. § 13 (2) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB 

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften beschließt, den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 82, 
Meerbusch-Büderich, Brühl einschließlich der Entwurfsbegründung sowie die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen gemäß § 13 (2) Baugesetzbuch 
-BauGB- in Verbindung mit § 3 (2) BauGB vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit 
geltenden Fassung öffentlich auszulegen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst nunmehr  

 das Flurstück 502 tlw. der Flur 4 der Gemarkung Büderich im Bereich der Stadtbahntrasse 

 die Flurstücke 74 bis 78, 79 bis 83, 86, 91, 103 bis 107, 109, 110, 169, 170, 173, 174, 209, 
227, 228, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 284, 285, 305 bis 308, 310, 312, 318, 319, 450, 
451, 461 bis 464, 504, 506 bis 509, 521, 522 und 524 der Flur 4 der Gemarkung Büderich  

 die Flurstücke 3, 56, 57, 63, 87, 199 tlw., 222, 229, 230, 232, 239, 242, 262 und 263 der 
Flur 5 der Gemarkung Büderich,  

 die Flurstücke 523 tlw. der Flur 4 der Gemarkung Büderich sowie die Flurstücke 23 tlw. und 
261 tlw. der Flur 5 der Gemarkung Büderich im Bereich der Moerser Straße  

 

und ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
 
 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt, eine Um-
weltprüfung ist somit nicht erforderlich. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die entgegenstehenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 83 B, Nr. 168  sowie der 2. Ergänzung und Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
83 B im Bereich der Straße „Am Pützhof“ außer Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
Ratsherr Peters hält die Planung für insgesamt sehr ausgewogen. Er sieht die gewählten städtebauli-
chen Grundzüge als sozial, ökologisch und auch unter demographischen Gesichtpunkten gangbar 
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und erklärt, dass seine Fraktion dem Entwurf zustimmen werde. Wichtig seien dabei die rechtliche 
Durchsetzbarkeit des Passivhausstandards sowie die Verpflichtung zum sozialen Wohnungsbau auf 
den städtischen Flächen. 
Herr Hüchtebrock erläutert, dass diese beiden vorzusehenden Bindungen im Kaufvertrag geregelt 
werden sollten und begründet dies damit, wesentlich flexiblere und differenzierte Ausgestaltungs-
möglichkeit beim sozialen Wohnungsbau anwenden zu können sowie eine bessere Durchsetzbarkeit 
des Passivhausstandards zu erhalten, als mit den jeweils dafür im Baugesetzbuch angebotenen be-
schränkten Festsetzungsmöglichkeiten.  
Auf Nachfrage aus dem Ausschuss antwortet Herr Hüchtebrock des Weiteren, dass die Kaufmodali-
täten vom Ausschuss vollumfänglich neu bzw. ergänzt um weitere Kriterien festgelegt werden kön-
nen. Die Forderung zur Realisierung von sozialem Wohnraum oder sonstigen preisgebundenen 
Wohnungen können dabei zu einem Ausschluss-Kriterium im Bieterverfahren gemacht werden. 
Ratsherr Damblon erklärt, dass seine Fraktion die verschiedenen Einwendungen intensiv studiert ha-
be, dass es sich in der Gesamtbetrachtung jedoch eindeutig um eine zukunftsweisende Planung 
handele, die im Interesse der Stadt alsbald umgesetzt werden sollte. Er bittet ergänzend um eine 
kurze detaillierte Erläuterung der Planung rund um den Teilabschnitt des im Plangebiet befindlichen 
Schackumer Baches. 
Herr Hüchtebrock führt aus, dass das südliche Teilstück des Baches von seinen Betonabdeckungen 
befreit werde und als offener städtisch-gefasster Bach in die Planung Eingang findet. Die beidseitigen 
verbleibenden Grundstücks-Stützmauern werden zukünftig gestalterisch aufgewertet und mit einem 
Geländer versehen. Der heute offen verlaufende nördliche Bachabschnitt bleibt in seinem natürlichen 
Bett erhalten, wird landschaftsgärtnerisch bepflanzt und erhält, ebenso wie der südliche Teil, einen 
3 m breiten parallel verlaufenden Unterhaltungsweg im Bereich städtischer Flächen. Im südlichen Teil 
ist dieser Weg als ein öffentlicher Fußweg festgesetzt. Der kurze Bachabschnitt im neuen Baugebiet 
wird somit erstmals ein gestalterisches Wohnumfeldelement, in keiner Weise abgewertet, sondern – 
nach jahrzehntelanger Lage zwischen Baumaterialien und unter Betonplatten versteckt – hervorge-
hoben und gepflegt. 
Ratsherr Rettig fragt, ob der Flächennutzungsplan ebenfalls geändert werden müsse und ob die 
Verwaltung das Lärmgutachten an die Fraktionen senden könne. 
Herr Hüchtebrock erinnert daran, dass es sich bei der Bebauungsplanaufstellung um ein Verfahren 
nach § 13a BauGB handele, nach dem der Flächennutzungsplan im Nachgang zum Inkrafttreten 
gemäß der Planung nur berichtigt werden müsse. Er erläutert auf Nachfrage die im Bebauungsplan 
enthaltenden Festsetzungen zur Lärmproblematik, die zukünftig gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse gewährleisten und sagt die zeitnahe Übersendung des Lärmschutzgutachtens an die Fraktionen 
zu. 
Sachkundiger Bürger Weyen stellt den Antrag auf eine Reduzierung der Vollgeschosse bei den drei III 
½-geschossig geplanten Stadthäusern um jeweils ein Geschoss. 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU  7  

FDP  4  

SPD  2  

Bündnis 90 / Die Grünen  2  

UWG 1   

Fraktionslos  1  

Gesamt 1 16  

Der Antrag ist damit abgelehnt. 
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Ratsfrau Niederdellmann-Siemes hält den Entwurf mit seiner guten Lage an der Haltestelle des schie-
nengebundenen öffentlichen Nahverkehrs für gelungen. Sie stellt jedoch den Antrag, eine konkrete 
Fläche für den sozialen Wohnungsbau im Bebauungsplan festzusetzen. Sie begründet den Antrag 
mit der vorliegenden Beschlusslage des Rates der Stadt, der einen 30%igen Anteil sozialen Wohn-
raums auf städtischen Flächen ab 20 Wohneinheiten vorsieht. 
Herr Hüchtebrock macht noch einmal deutlich, dass eine Verpflichtung im Vertrag unabhängig von 
der Anzahl Wohneinheiten, bzw. z. B. eine Wohn-Mischung innerhalb eines Gebäudes ermöglicht, 
die die rechtlich breit zu fächernde Festsetzungsmöglichkeit des Baugesetzbuches so nicht zulässt. 
Sollte unter Umständen, was unter Beachtung der neuen Förderrichtlinien des Landes sehr unwahr-
scheinlich sei, keine Investor gefunden werden, der an diesem Standort sozialen Wohnraum realisie-
ren will, wäre notfalls auch eine angepasste Vermarktung ohne zeitintensive Bebauungsplanände-
rung möglich. 
Sachkundiger Bürger Losse sieht genau diese Option als den ersten Schritt sich vom Beschluss zur 
Schaffung von mehr sozialen Wohnraum in Meerbusch zu lösen. Er mahnt stärkere Hürden an, z. B. 
über die Festsetzung im Bebauungsplan. 

Abstimmungsergebnis: 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU  7  

FDP  4  

SPD 2   

Bündnis 90 / Die Grünen  2  

UWG  1  

Fraktionslos  1  

Gesamt 2 15  

Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Ratsherr Schleifer kritisiert, dass die Einwender nicht über die Abwägung informiert worden seien. 
Herr Hüchtebrock macht deutlich, dass jeder Einwender eine Eingangsbestätigung erhalten habe, in 
der ebenfalls auf den weiteren Verfahrensablauf hingewiesen wurde. Im Übrigen könne die Verwal-
tung keine Beschlussvorschläge an Einwender schicken, die erst in der heutigen Sitzung zur Be-
schlussfassung anständen und mithin vom Ausschuss noch nicht beschlossen seien. 
 
 
 
  
3 Mehrfamilienhäuser an der Straße Eulengrund in Meerbusch-Lank-Latum; Zustimmung zu 

planungsrechtlichen Befreiungen 
Vorlage: FB4/710/2013 
   
 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften stimmt für das Bauvorhaben Eulengrund in Meer-
busch-Lank-Latum folgenden planungsrechtlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 230 gemäß § 31 (2) Nr. 2 BauGB und von den Festsetzungen der Gestaltungssat-
zung Nr. 21 gemäß § 7 der Satzung zu: 
 
- Befreiung von der Tiefgaragen-Festsetzung zu Gunsten oberirdischer Stellplätze; es wird festges-

tellt, dass der potenziell betroffene Nachbar zugestimmt hat. 
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- Befreiung von den Baugrenzen für das Erschließungsbauteil und für beide Baukörper bei annä-

hernder Flächengleichheit der Baufenster 
- Befreiung von der maximalen II-Geschossigkeit zu Gunsten eines 3. Vollgeschosses im Dach-

raum, sofern dieses ausschließlich durch Dachgauben oder Zwerchgiebel entsteht, die einzeln 
oder in der Summe ihrer Frontlänge 2/5 der Gesamtfrontlänge (pro Gebäudeseite) nicht über-
schreiten 

- Befreiung von Festsetzungen zu Nebenanlagen zur Errichtung einer Nebenanlage für Gartenge-
räte und Fahrradstellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

- Befreiung von der Nicht-Zulässigkeit von Dacheinschnitten auf straßenzugewandten Gebäude-
seiten. 

Es wird festgestellt, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Abweichungen sind 
städtebaulich vertretbar. Die nachbarlichen Belange wurden gewürdigt bzw. sind nicht betroffen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU 7   

FDP 4   

SPD 2   

Bündnis 90 / Die Grünen 2   

UWG  1  

Fraktionslos 1   

Gesamt 16 1  

 
 
 
Sachkundiger Bürger Weyen hält den Umfang der Befreiungen für inakzeptabel. Der appelliert an 
eine stärkere Bindung an die Vorgaben des Bebauungsplanes. Dem Eigentümer sei die Festsetzungen 
beim Kauf des Grundstückes bekannt gewesen. Er solle sich demgemäß daran halten. 
Herr Hüchtebrock erläutert hierzu die Grundzüge der Planung und macht deutlich, dass diese durch 
die Abweichungen nicht berührt seien und eben nicht zu bodenrechtlichen Spannungen führen 
würden, die ggf. ein Bebauungsplan-Änderungsverfahren erforderlich machten. 
Auf Nachfrage erläutert Herr Hüchtebrock detailliert die Baumaßnahme mit der ebenerdigen Stell-
platzanlage an Stelle einer Tiefgarage und die barrierefreie und äußere Gebäudegestaltung. Einen 
Anteil von 50% der Wohneinheiten wolle der Eigentümer auf jeden Fall für sozial geförderten 
Wohnraum vorsehen.  
 
  
4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16, Meerbusch-Büderich, Dorfstraße/Am Pfarrgarten; 

Nutzungsänderung 
Vorlage: FB4/229/2014 
   
 

 
 
Der Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis. 
 
 
  
5 Neuaufstellung des 

Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen -LEP- 
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hier: Beteiligung der öffentlichen Stellen 
Vorlage: FB4/706/2013 
   
 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften des Rates der Stadt fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen werden überwiegend 
begrüßt. Zu den nachfolgenden Kapiteln werden Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge aufge-
führt, da hier insbesondere die Belange der Stadt Meerbusch berührt werden: 
 
Seite 29 
6.1-2 Ziel Rücknahme von Siedlungsflächenreserven 
Das Ziel muss zwischen prosperierenden und schrumpfenden Gemeinden stärker differenzieren. In 
Wachstumsregionen ist eine nachhaltige und finanziell tragfähige Siedlungsentwicklung nur möglich, 
wenn den Gemeinden genügend „Variationsmöglichkeit“ und „Verhandlungsmasse“ zur Verfügung 
stehen (Baulandmanagement). Alternative gleichwertige Standorte zu betrachten sollte weiterhin 
möglich sein. Die Option des Siedlungsreserveflächentausches gleichartiger, -wertiger Standorte ist 
über ein beschleunigtes Verfahren zu ermöglichen. 

 
Seite 36 
6.2-2 Ziel Nutzung des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs 
Seite 40 und 102ff 
6.3-2 Grundsatz Umgebungsschutz / 8. Verkehr und technische Infrastruktur 
Werden Wohnsiedlungsbereiche im Nahbereich von Haltepunkten, bzw. entlang des schienenge-
bundenen öffentlichen Nahverkehrs gemäß Ziel des LEP´s entwickelt, ist  - im Sinne des Grundsatzes 
6.3.2 „Grundsatz Umgebungsschutz“ - der Schutz der dann heranrückenden Wohnbebauung vor 
Lärm ebenfalls durch den Eigentümer oder Betreiber der vorhandenen schienengebundenen Infrast-
ruktur zu gewährleisten und dieser an den Herstellungskosten aktiver Schallschutzmaßnahmen zu 
beteiligen. Diese Herangehensweise ist auf den gesamten Schienenverkehr und auf Straßen anzu-
wenden. 
 
Seite 40 
6.3-3 Ziel Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
Das Ziel einer „unmittelbaren“ Nachbarschaft neuer industrieller Nutzung (GIB / GE-ASB) zum All-
gemeinen Siedlungsbereich übersieht die Gewährleistung notwendiger und nutzungsbedingter Ab-
stände. Grundsätzlich sollte es möglich sein, dass ein Wohngebiet im Allgemeinen Siedlungsbereich 
und eine neue industrielle Nutzung - bei erforderlichen größeren Abständen - durch eine Freiraum-
nutzung, z.B. einen Regionalen Grünzug, getrennt werden. Eine generelle Entfernung von neu aus-
zuweisenden GIB-Standorten von 1500 m zu schützenwerten Siedlungsnutzungen (Wohnen, Naher-
holung, etc.) - wie es der Regionalpanentwurf der Bezirkregierung Düsseldorf vorsieht - wird einge-
fordert.  
Angeregt wird, dieses Ziel zum Grundsatz zu erklären. 
 
Seite 71 
7.1-6 Ziel Grünzüge 
Die Bedeutung dieser grünen Netze zu erkennen ist das eine; ihre Funktion, Qualitäten und Potenzia-
le sind im Landesentwicklungsplan jedoch klarer zu definieren. Die jeweiligen Grünzüge sollten je-
weils benannt und im Sinne der zuzuordnenden Art der Kulturlandschaft mit konkreten Strategien 
zum Schutz und zur Entwicklung bezeichnet werden. 
 

Seite 92 
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7.4-6 Ziel Überschwemmungsbereiche 
7.4-7 Ziel Rückgewinnung von Retentionsraum 
Der im Stadtgebiet Meerbusch dargestellte Überschwemmungsbereich im Bereich der Ilvericher Alt-
rheinschlinge und südwestlich angrenzender Flächen ist ersatzlos zurückzunehmen.  
Zum einen liegen innerhalb des dargestellten Überschwemmungsbereiches Tunnelbauwerke der 
Bundesautobahn A 44 sowie direkt angrenzend, am tiefsten Punkt, die Kläranlage Düsseldorf-Nord.  
Eine gewünschte Freihaltung oder gar eine Zurückgewinnung als Wasserrückhalt oder Retentions-
raum ist dahingehend ausgeschlossen. Eine Überflutung der Bauwerke oder der Klärbecken kann 
nicht ernsthaft gewollt sein. 
Ergänzend ist anzumerken, dass in den letzten Jahren der Deich auf Meerbuscher Stadtgebiet auf 
der gesamten Strecke zwischen Krefeld und Düsseldorf vollständig neu und erhöht errichtet wurde. 
 
Darüber hinaus würde durch die Einrichtung eines Retentionsraumes (Deichrückverlegung) in erheb-
lichem Umfang landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerflächen, bedingt ackerfähige Flächen, 
Grünland) einer zumindest vorübergehenden Nutzung entzogen. Der LEP macht dabei keine Aussa-
gen, wie diesen negativen Auswirkungen für die dort wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe 
begegnet werden soll.  
 
Durch anhaltende mehrwöchige Überschwemmung wäre mit dem Verlust derzeit vorhandener, 
wertvoller grundwassergeprägten Biotope – betroffen sind insbesondere die sehr tief gelegenen Be-
reiche im Südwesten der Altrheinschlinge – zu rechnen. 
 
Durch erforderliche Maßnahmen - zur Verringerung der Auswirkungen eines ggf. zu installierenden 
Taschenpolders (Grundwasseraufhöhungen) im Bereich der Stadtteile Ilverich, Strümp und Büderich – 
wie das Abpumpen von Grundwasser in einer Größenordnung von bis zu mehreren Mio. m³  -
ergeben sich massive Eingriffe in das Grundwasserregime in wasserwirtschaftlich sensiblen Räumen. 
Diese müssten neben einer qualitativen Wertung einer quantitativen Beurteilung unterzogen werden, 
da durch die hydraulischen Maßnahmen wesentliche Änderungen in den Wassereinzugsgebieten des 
Wasserwerkes Lank-Latum und damit eine Beeinträchtigung der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
zu erwarten ist. Hierzu wären bei einer Übernahme in den Regionalplan dezidierte Aussagen zu tref-
fen. 
 
Ebenso befindet sich in diesem Bereich eine größere Anzahl von Ver- und Entsorgungsleitungen, die 
gegen Auftrieb bei einer mehrwöchigen Überschwemmungszeit sowie die Wartung der Anlagen 
während dieser Zeit gesichert bzw. aufrecht erhalten werden müssten. Auch hierzu wären detaillierte 
Angaben erforderlich. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage eines erhöhten Folgekosten-
aufwandes im Sinne des Grundsatzes 6.1-9 und ob dieser erhöhte Folgenkostenaufwand bereits bei 
einer pauschalen Darstellung im Landesentwicklungsplan bedacht wurde. 
 
In jedem Fall wäre bei der Errichtung eines Rückhalteraumes (Deichrückverlegung) mit einer erhebli-
chen Beeinträchtigung der Lebensqualität der Meerbuscher Bürger durch Entzug von landschafts- 
und naturgebundenen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sowie einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Wohnumfeldes und des Landschaftsbildes bei Eindeichung der Ilvericher Altrheinschlinge 
mit bis zu 6 m hohen Deichen bzw. durch technische Bauwerke (Brücken, Einlassbauwerke etc.) zu 
rechnen. 
 
Seite 103 
8.1-7 Ziel Schutz vor Fluglärm 
Die Stadt Meerbusch spricht sich gegen die vom Flughafen Düsseldorf geplante Kapazitätserweite-
rung aus. Eine weitere Belastung der Meerbuscher Bevölkerung durch zusätzlichen Flugverkehr ist 
nicht hinnehmbar. 
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Der Aufsichtsrat der Flughafen Düsseldorf GmbH hat in seiner Sitzung am 28. Juni 2013 die Ge-
schäftsführung des Flughafens ermächtigt, beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) einen Antrag auf Planfeststellung mit einer 
Änderung der Betriebsgenehmigung zu stellen. Dieser Antrag soll voraussichtlich im Juni 2014 einge-
reicht werden. 
 
Ein wesentlicher Punkt des angekündigten Antrages bezieht sich auf die Anzahl der Flugbewegun-
gen pro Stunde. Nach der derzeitigen Genehmigung dürfen in der Hälfte der wöchentlichen Be-
triebszeit, 56 Wochenstunden, zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends auf beiden Start- und 
Landebahnen bis zu 45 Bewegungen geplant abgewickelt werden. In den übrigen 56 Wochenstun-
den dürfen 43 Bewegungen ausschließlich auf der Hauptbahn abgewickelt werden. 
 
Der Flughafen will nunmehr beantragen, dass in den Spitzenstunden des Tages künftig 60 Flugbe-
wegungen pro Stunde koordiniert werden dürfen. Die Spitzenstunden des Tages sieht der Flughafen 
an 7 Stunden während des Tages, nämlich zwischen 7 und 8, 10 – 12, 13 – 14 und 17 – 20 Uhr.  
 
Eine Umsetzung dieses Antrages würde bedeuten, dass eine Zunahme pro Stunde von 45 auf 60 
Bewegungen, somit eine Erhöhung um 33% möglich ist. Dies bedeutet eine erheblich intensivere 
Belastung der Meerbuscher Bevölkerung. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Der Angerlandvergleich 
schreibt eine nachrangige Nutzung der Nordbahn vor. Lediglich zu Spitzenzeiten über Tage oder als 
Ausweichbahn darf diese genutzt werden. Die Verteilung der Nutzungszeiten ist auf Grund der bis-
herigen Genehmigung vom Flughafen pro Woche zu planen. Es sind also für die Woche im Vorhinein 
die Zeiten festzulegen, auf denen die Nordbahn mitgenutzt wird.  
 
Nunmehr beabsichtigt der Flughafen mit seinem Antrag eine Änderung dahingehend, dass sich die 
Aufteilung auf das ganze Jahr bezieht. Somit ist zu befürchten, dass gerade in den Sommermonaten 
eine verstärkte Mitbenutzung der Nordbahn erfolgt, eine verstärkte Belastung also gerade in den 
Zeiten erfolgt, in denen sich die Menschen witterungsbedingt mehr im Freien aufhalten und die 
Fenster in den Wohnungen geöffnet sind. 
 
Auf Grund der bestehenden räumlichen Nähe der Flughäfen in NRW, insbesondere der Flughäfen 
Düsseldorf und Köln/ Bonn, sollte das Prinzip „Kooperation vor Ausbau" gelten. Bei den derzeit be-
stehenden freien Kapazitäten in Köln/ Bonn, die zuerst ausgeschöpft werden sollten, kann von einer 
Ausweitung der Betriebsgenehmigung in Düsseldorf abgesehen werden. 
 
In den Bebauungsplänen und -Satzungen ist für Bereiche innerhalb der erwerterten Lärmschutzzone 
der Hinweis aufzunehmen, dass die Bauwilligen in der Baugenehmigung auf die erhebliche Lärmbe-
lastung durch den Flugverkehr hinzuweisen sind. Diese Herangehensweise ist gleichermaßen auf die 
Bereiche des Schienenverkehrs und an stark befahrenen Straßen anzuwenden. 
 
Seite 103 
8.1-8 Grundsatz Schutz vor Fluglärm und Siedlungsentwicklung 
Die Berechnungen der erweiterten Lärmschutzzonen des Landesentwicklungsplanes Schutz vor Flug-
lärm beruht auf einer anderen Grundlage als die Ermittlung der Zonen der aktuellen FluLärmDüs-
seldV. Dadurch ergeben sich widersprüchliche Aussagen und Annahmen, welche Lärmpegelwerte 
anzunehmen sind. Die zu aktualisierenden Berechnungen und der neue Zuschnitt der erweiterten 
Lärmschutzzonen sind von einem unabhängigen Gutachter zu ermitteln.  
Da diese noch nicht vorliegen, kann hierzu keine abschließende Stellungnahme abgegeben werden. 
 
Grundsätzlich ist hierbei nicht nur auf eine Steuerung der Siedlungsentwicklung zu zielen, sondern 
sind gleichwohl Aussagen zu den Grenzen des Wachstums, v.a. für einen Stadtflughafen wie Düssel-
dorf, zur Kooperation der Flughäfen untereinander und eine raumordnerische Klarstellung der An-
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bindungen und Verknüpfungen dieser mit dem ÖPNV zu treffen sowie gesundheitliche und klima-
schutzrechtliche Belange zu beachten.  
 
Wenn den Gemeinden und Städten und somit dem einzelnen Bürger, unter Beachtung von begrenz-
ten Flächenreserven, eine raumplanerisch verdichtete Siedlungstätigkeit (Innenentwicklung) vorgege-
ben wird, darf der Schutz durch die gebündelten Auswirkungen der verkehrlichen Infrastrukturein-
richtungen nicht negiert werden und ein „Schützen und Anpassen“ nur bei den Gemeinden und 
dem Einzelnen verbleiben. 
 
Der Flughafen Düsseldorf liegt in einem sehr dicht besiedelten Gebiet. Bereits jetzt sind die Belastun-
gen für die Bevölkerung im Umfeld nicht akzeptabel. Lärm macht krank. Fluglärm ist starker Lärm. 
Deshalb wird ein quantitatives Wachstum, verbunden mit noch zahlreicheren Flugbewegungen ab-
gelehnt.  
Die vorgesehene Lärmkontingentierung bietet keinen ausreichenden Schutz. Der Flughafen Düssel-
dorf muss sich auf ein qualitatives Wachstum ohne weitere Belastungen für die Bevölkerung be-
schränken. 
 
Seite 130 
10.2-2 Ziel Höchstspannungsleitungen 
Ein allgemein gültiger Abstand der Höchstspannungsleitungen von 400 m zu Wohngebäuden im 
Allgemeinen Siedlungsbereich und 200m zu Wohngebäuden im Außenbereich wird begrüßt.  
 
Jedoch ist das Ziel dahingehend zu ergänzen, dass die Abstände ebenso für den Neubau von HGÜ- 
und Höchstspannungsleitungen, wie auch beim Neubau im Sinne einer Neubespannung, bzw. Er-
gänzungsbespannung an vorhandenen Masten mit neuen Kabeln gelten. Ggf. ist hierbei ein Verset-
zen vorhandener Masten erforderlich. 
 
Somit wird gewährleistet, dass Wohnstandorte, die schon heute einen geringeren Abstand zu 
Höchstspannungsleitungen haben, zukünftig nicht durch eine zusätzliche leistungserhöhende Neu-
bespannung einseitig belastet werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU 7   

FDP 4   

SPD 2   

Bündnis 90 / Die Grünen  2  

UWG 1   

Fraktionslos 1   

Gesamt 15 2  

 
 
Ratsfrau Niederdellmann-Siemes unterstützt den Stellungnahmeentwurf uneingeschränkt und be-
grüßt lobend die Ausführungen bzw. Ergänzungen u. a. zum Themenfeld Fluglärm. 
Ratsherr Rettig verteilt eine Liste mir Anregungen zu einzelnen Punkten der Beratungsvorlage und 
bittet für seine Fraktion um Ergänzungen. 
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Aufgrund der Terminsetzung zur Abgabe der Stellungnahme ist eine Vertagung nicht möglich. Der 
Vorsitzende lässt daher über die einzelnen Punkte nach jeweils kurzer Aussprache direkt abstimmen. 
Folgende Ergänzungen (kursiv markiert) werden somit der Stellungnahme hinzugefügt: 
 
Seite 40 und 102ff 
8. Verkehr und technische Infrastruktur 
Werden Wohnsiedlungsbereiche im Nahbereich von Haltepunkten, bzw. entlang des schienenge-
bundenen öffentlichen Nahverkehrs gemäß Ziel des LEP´s entwickelt, ist  - im Sinne des Grundsatzes 
6.3.2 „Grundsatz Umgebungsschutz“ - der Schutz der dann heranrückenden Wohnbebauung vor 
Lärm ebenfalls durch den Eigentümer oder Betreiber der vorhandener schienengebundener Infrast-
ruktur zu gewährleisten und dieser an den Herstellungskosten aktiver Schallschutzmaßnahmen zu 
beteiligen. Diese Herangehensweise ist auf den gesamten Schienenverkehr und auf Straßen anzu-
wenden.  
 
Abstimmungsergebnis: 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU 7   

FDP 4   

SPD 2   

Bündnis 90 / Die Grünen 2   

UWG  1  

Fraktionslos  1  

Gesamt 15 2  

 
Seite 103 
8.1-7 Ziel Schutz vor Fluglärm 
 
Auf Grund der bestehenden räumlichen Nähe der Flughäfen in NRW, insbesondere der Flughäfen 
Düsseldorf und Köln/ Bonn, sollte das Prinzip „Kooperation vor Ausbau" gelten. Bei den derzeit be-
stehenden freien Kapazitäten in Köln/ Bonn, die zuerst ausgeschöpft werden sollten, kann von einer 
Ausweitung der Betriebsgenehmigung in Düsseldorf abgesehen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Die vorgeschlagene Ergänzung, eine Entlastung des Flughafens Düsseldorfs solle durch eine stärkere 
Entwicklung anderer regionaler Flughäfen erreicht werden, wird nicht gefolgt. Hier wird kritisiert, 
dass es nicht angehen könne, dass die vermeindliche Mehrbelastung dann anderen Gemeinden 
aufgebürdet werde, um sich selbst schadlos zu halten. 
 
Abstimmungsergebnis: 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU  7  

FDP 4   

SPD  2  

Bündnis 90 / Die Grünen  2  

UWG   1 
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Fraktionslos  1  

Gesamt 4 12 1 

 
 
In den Bebauungsplänen und Satzungen ist für Bereiche innerhalb der erweiterten Lärmschutzzone 
der Hinweis aufzunehmen, dass die Bauwilligen in der Baugenehmigung auf die erhebliche 
Lärmbelastung durch den Flugverkehr hinzuweisen sind. Diese Herangehensweise ist gleichermaßen 
auf die Bereiche des Schienenverkehrs und an stark befahrenen Straßen anzuwenden. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Seite 130 
8.2-3  Ziel Höchstspannungsleitungen 
 
Die vorgeschlagene Ergänzung hier konkrete Abstände zum HGÜ-Konverter bzw. eingehausten 
Umspannanlangen und Trafos zu nennen wird aus verfahrenstechnischen Gründen abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU  7  

FDP 4   

SPD  2  

Bündnis 90 / Die Grünen  2  

UWG   1 

Fraktionslos  1  

Gesamt 4 12 1 

 
 
Ratsherr Peters erklärt abschießend, dass seine Fraktion der Stellungnahme nicht zustimmen werde, 
da die Möglichkeit der Anlage eines Retentionsraum, 7.4-6 Ziel Überschwemmungsbereiche, 7.4-7 
Ziel Rückgewinnung von Retentionsraum, aus Klimaschutzgründen nicht auf Dauer ausgeschlossen 
werden sollte. Da er keine Zustimmung zu diesem Standpunkt im Ausschuss erwarte, verzichte seine 
Fraktion auf einen entsprechenden Änderungsantrag.  
 
  
6 Grundstückspolitik; Antrag von CDU und Bündnis 90 / Die Grünen vom 01.12.2012 

Vorlage: FB6/228/2014 
   
 

 
 
Ratsherr Peters hält die Ausführungen für sachgerecht und die bisherige Praxis für zielführend. 
Sachkundiger Bürger Weyen fragt, ob es nicht sinnvoll sei, grundsätzlich mehr Umlegungsverfahren 
durchzuführen, um auch bei kleineren Vorhaben die damit zu generierende Wertabschöpfung für 
die Stadt zu erhalten. 
Herr Gatzlik erklärt, dass z. B. die Forderung einer besonders guten Wärmedämmung, die über den 
rechtlich geforderten Rahmen hinaus gehen, nicht in einer Umlegung geregelt werden kann. Somit 
hänge die jeweilige Entscheidung, ob Umlegung, städtebaulicher Vertrag oder Durchführungsvertrag 
zum Tragen kommen solle, immer vom Einzelfall ab.  
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Nach einer kurzen Diskussion zur ehemaligen Planung Meerbusch-Mitte und den hierzu gezielt vor-
genommen Grundstückseinkäufen nimmt der Ausschuss die Vorlage zur Kenntnis und verweist die 
Angelegenheit zur weiteren Beratung in die Fraktionen. 
 
 
  
7 Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen Bereich an der Von-Arenberg-

Straße/Auf der Scholle im Ortsteil Bösinghoven 
   
 

Beschluss: 
 
Bebauungsplan Nr. 303, Meerbusch-Bösinghoven, Von-Arenberg-Straße/ 
Auf der Scholle; Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
 
 
Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Rat der Stadt beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 303, Meerbusch-Bösinghoven, 
Von-Arenberg-Straße / Auf der Scholle gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch –BauGB- vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548). Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufges-
tellt, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. 
 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht für eine neue Wohnnutzung neben 
der planungsrechtlichen Sicherung der kirchlichen Nutzung. 
 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 791 und 792 der 
Flur 4 der Gemarkung Bösinghoven und ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tritt die Satzung nach § 34 (4) Nr. 1 BauGB über die 
Festlegung des Siedlungsbereiches in Meerbusch-Bösinghoven als im Zusammenhang bebauter Orts-
teil außer Kraft. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU 6   

FDP 3 1  

SPD 2   

Bündnis 90 / Die Grünen 2   

UWG 1   

Fraktionslos    

Gesamt 14 1  

 
 
Ratsherren Jürgens und Schoenauer nehmen an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil. 

Ratsherr Rettig übernimmt den Vorsitz. 

Ratsherr Damblon versteht den Antrag so, dass ein Aufstellungsbeschluss erbeten werde. Er spricht 
sich für einen solchen aus, auch wenn noch keine konkrete Planung bekannt sei. 
Herr Hüchtebrock erläutert das Wesen des Aufstellungsbeschlusses, womit der Rat der Stadt doku-
mentiere, planen zu wollen. In so fern könne, aber müsse kein konkretes Planungsziel benannt sein. 
Ratsherr Peters hält die alleinige Bezeichnung des Grundstückes und den Wunsch nach einer zusätz-
lichen Wohnnutzung für nicht ausreichend für einen Aufstellungsbeschluss. Er regt an, für diesen 
Kirchen-Standort sozialen Wohnraum vorzusehen. 
Dem schließen sich Ratsfrau Niederdellmann-Siemes und sachkundiger Bürger Losse an. 
Ratsherr Rettig hält die Ausführungen des Antrags ebenfalls für zu gering, erklärt sich jedoch mit der 
Einleitung eines Verfahrens einverstanden. 
 
 
  
8 Anträge 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8.1 Antrag des sachkundigen Bürgers Hauke auf Änderung der APL-Niederschrift vom 15.10.2013 

   
 

 
 
 
 
Ratsherr Jürgens übernimmt den Vorsitz. 
 
Beratendes Mitglied Hauke erklärt die Angelegenheit für erledigt. 
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8.2 Antrag der Zentrumspartei vom 18.12.13 zur Einrichtung eingezäunter Hundeplätze 

   
 

 
 
 
 
Beratendes Mitglied Hauke erläutert den Antrag der Zentrumspartei zur Einzäunung größerer öffent-
licher Wiesen, um Hunde darauf spielen zu lassen. In Düsseldorf gebe es bereits entsprechende An-
lagen. 
Ratsherr Peters meint, dass, wenn es eine Stadt mit genügend Platz für Hunde gebe, dies Meerbusch 
sei. 
Ratsfrau Niederdellmann-Siemes schließt sich dieser Meinung an und fordert mehr Behälter mit Beu-
teln für Hundekot. 
Ratsherr Jürgens ruft die Hundebesitzer auf, eigeninitiativ eine abseits gelegene Wiese privat anzu-
mieten und dort die gewünschten Verhältnisse für Hunde einzurichten. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig abgelehnt 
 
 
  
8.3 Antrag der Zentrumspartei vom 06.01.14 zur Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 

   
 

 
 
 
 
Ratsherr Schleifer sieht den vorliegenden Antrag als rechtlich nicht mit den aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben zur freien Arbeitsplatzwahl vereinbar. 
Herr Gatzlik hält den Antrag für nicht notwendig, zumal von 115 Landwirten und Pächtern im Stadt-
gebiet nur zwei nicht in Meerbusch wohnen würden. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig abgelehnt 
 
 
  
9 Anfragen 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.1 Anfrage der Zentrumspartei vom 14.01.2014 sowie Eilantrag vom 31.01.2014 zum Bauvorha-

ben Grabenstraße 1a in Meerbusch-Büderich 
Vorlage: FB4/240/2014 
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Beratendes Mitglied Hauke erläutert das Anliegen der Anfrage und des Eilantrages. 
Herr Dr. Gérard verweist auf die als Tischvorlage erstellte Informationsvorlage mit umfangreichen 
Anlagen, die den bisherigen Ablauf des Verfahrens und die Zentrumsanfragen darstellen. Er bittet 
Herrn Hauke, die Tatsache anzuerkennen, dass die Verwaltung aus laufenden Rechtsstreitigkeiten in 
öffentlichen Sitzungen nicht berichten darf. Alle weiteren Missverständnisse könnten darüber hinaus 
in einem persönlichen Gespräch geklärt werden, wie es bereits von Seiten der Verwaltung angebo-
ten worden sei. Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften sei hierfür der falsche Ort. Sobald 
eine richterliche Entscheidung zu dem Vorhaben vorlege, werde der Ausschuss selbstverständlich 
ausführlich darüber in Kenntnis gesetzt. 
Nach einer Aussprache stellt Ratsherr Peters den Antrag zur Geschäftsordnung auf Ende der Debatte. 
Es erfolgt keine Gegenrede. 
Herr Dr. Gérard und der Vorsitzende erneuern das Gesprächsangebot. 
 
Anmerkung des Schriftführers: 
Ein Gespräch zwischen Herrn Hauke, Ratsherrn Jürgens als Ausschussvorsitzendem, Herrn Dr. Gérard 
und Herrn Hüchtebrock hat am 12. Februar 2014 stattgefunden. 
 
 
  
10 Bericht der Verwaltung 

   
 

 
 
 
 
 
  
10.1 Hauptstr. 21-23 in Meerbusch-Lank-Latum, "Alte Weinschänke" 

   
 

 
 
Herr Gerard erläutert den aktuellen Sachverhalt und macht deutlich, dass die der Verwaltung vorge-
legten Pläne teilweise kritisch zu sehen seien und daher überarbeitet werden müssen. 
In dem Gebäude der Gaststätte sollen neue Wohnungen entstehen und auf dem hinteren Teil des 
Grundstücks ein Einfamilienhaus. Die eingereichten ersten Vorentwürfe würde das Verhältnis zwi-
schen Wohnen und Gaststätte negativ verschieben. Die Wohnungen dürfen dabei in dem denkmal-
geschützten Gebäude nicht zu viel Raum einnehmen. Vor dem Hintergrund der denkmalrechtlich 
begründeten Karteieintragung für die Gaststätte solle für diese Nutzung ausreichend Fläche und 
Platz erhalten bleiben. Hierbei seien auch nutzungsbedingte Abstände zu beachten. 
Ebenso seien die Höhe sowie die Dachneigung des geplanten Einfamilienhauses im hinteren Grund-
stücksteil unverhältnismäßig. Die generelle planungsrechtliche Zulässigkeit dieses geplanten Gebäu-
des sei zu diskutieren.  
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen nach kurzer Aussprache zur Kenntnis. 
 
 
  
10.2 Neuer Regionalplan 

Flächen für den preisgünstigen Wohnungsbau = Ergänzungsvorschlag der Bez.Reg. für Bedar-
fe "In und Um Düsseldorf" 
   
 

 
 
Herr Hüchtebrock informiert, dass die Regionalplanung im Zusammenhang mit der Fortschreibung 
resp. Neuaufstellung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf in einem ersten so ge-
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nannten Kommunalgespräch auf informeller Arbeitsebene die von der Stadt beschlossenen Flächen 
und sonstigen Darstellungen weitestgehend akzeptiert habe. Die Bezirksplanungsbehörde habe dar-
über hinaus Flächen vorgeschlagen, die im Sinne eines Überhanges der Bedarfe der Stadt Düsseldorf 
in anderen Städten gedeckt werden könnten. Hierbei betrachte die Regionalplanung im Zuge ihrer 
Arbeitsgruppe „In und Um Düsseldorf“ besonders Flächen, die direkt im Bereich der Haltestellen des 
schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs liegen, unabhängig von Gemeindegrenzen. 
Diese Standorte seien dabei auch für die Realisierung von sozialem Wohnraum tauglich. Über die von 
der Stadt Meerbusch gemeldeten Siedlungsflächen hinaus schlage die Bezirksplanungsbehörde All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) für Wohnbauflächen nördlich des Stadtbahn-Haltepunktes Bovert 
und nördlich des Haltepunktes Kamper Weg vor. 
Ratsherr Rettig empfindet diese Vorgehensweise als nicht statthaft. Es könne nicht angehen, dass die 
Stadt Düsseldorf einfach ihren Wohnflächenbedarf im Stadtgebiet Meerbusch abdecke und im eige-
nen Stadtgebiet nur großzügige Luxuswohnsiedlungen schaffe. 
Ratsfrau Niederdellmann-Siemes hält dagegen, dass es sich ja um ein Angebot handele, welches 
über den Eigenbedarf der Stadt Meerbusch hinausgehe und nicht mit einer Streichung schon plane-
risch sinnvollen, bisher benannter Reserveflächen einherginge. Somit sollte das Angebot genau be-
trachtet werden und auch als Chance begriffen werden. Dazu gehöre in jedem Fall auch eine Teil-
nahme an den Gesprächen in der Arbeitsgruppe „In und Um Düsseldorf“, an der ihres Wissen zur-
zeit nur der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sei und nicht die Stadt Meerbusch. 
Ratherr Peters erklärt, dass trotz des Regionalplanangebotes der seinerzeitige Meerbuscher Be-
schluss, dass im südlichen Bereich des Strümper Busches bis zur Stadtbahntrasse kein weiterer Flä-
chengebrauch stattfinden soll, bestand habe und diese Diskussion abgeschlossen sei. Er begründet 
dies auch damit, dass die Kfz-Belastung der K 9n, die dort als Haupterschließung herhalten müsste, 
nicht steigen dürfe. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht und die Ausführungen zur Kenntnis.  
 
  
10.3 AK Osterath 

   
 

 
 
Die Verwaltung informiert über die beiden stattgefundenen Sitzungen des Arbeitskreises Osterath. 
Das Protokoll der zweiten Sitzung und die Einladung zur dritten Sitzung würden nach Zustimmung 
des AK-Vorsitzenden, Ratsherrn Jürgens, umgehend versandt. 
 
Der Ausschuss nimmt die Informationen zur Kenntnis. 
 
 
  
10.4 Hochwasserrisikomanagement 

   
 

 
 
 
 
 
 
Herr Trapp erläutert die Hochwasserrisiko- und -gefahrenpläne, die für den Rhein durch das Ministe-
rium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW im 
Rahmen des Hochwasserrisikomanagements erstellt wurden. Wie für alle potentiellen Überflutungs-
gebiete wurden auch für das Stadtgebiet Meerbusch Karten erstellt, aus denen in drei Szenarien er-
sichtlich wird, an welchen Stellen im Stadtgebiet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, d. h. im Mittel 
alle 10 Jahre (HQ 10), mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit, d. h. im Mittel alle 100 Jahre (HQ 100) 
und mit einer statistisch wesentlich seltener Wahrscheinlichkeit, d. h. seltener als alle 100 Jahre 
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(HQ extrem) eine Überschwemmung auftreten kann und welche Gefährdungen dabei für die 
Schutzgüter menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. 
Auf Nachfrage erläutert er, dass auf Grund der Topographie tiefer liegende Bereiche von Meerbusch-
Büderich betroffen sind, wenn in Heerdt der Hochwasserschutz versage. Mit diesen Karten hat die 
Stadt Meerbusch erstmals die Möglichkeit, ggf. vorsorglich z. B. im Rahmen von Baugenehmigungen 
tätig zu werden, sensible Nutzungen zu erkennen oder notwendige Maßnahmen für den Katastro-
phenfall zu planen. 
Verständnisfragen aus dem Ausschuss beantwortet Herr Trapp. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
  
11 Bericht der Verwaltung über die Durchführung der Beschlüsse 

   
 

 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
  
12 Termin der nächsten Sitzung (18. März 2014) 

   
 

 
 
Die nächste Sitzung findet laut Langzeitplan am 18. März 2014 statt. 
 
 
  
13 Verschiedenes 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
13.1 Haus Meer 

   
 

 
 
 
 
 
 
Herr Dr. Gérard teilt unter Bezug auf die Sitzung des Ausschusses für Planung und Liegenschaften 
vom 19. November 2013, TOP 15.2 mit, dass das terminierte Gespräch beim Fachamt in Brauweiler, 
dem Amt für Denkmalpflege im Rheinland, ausgefallen sei, da der Vorhabenträger keine Planung 
vorlegen konnte. Durch interne Umverteilungen der Prioritäten werde die Bearbeitung des Projektes 
„Haus Meer“ etwas später erfolgen. Wann es zur Vorstellung der Pläne komme, könne noch nicht 
festgelegt werden. 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
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13.2 Netzentwicklungsplan 

   
 

 
 
 
 
 
 
Herr Bechert teilt mit, dass der Netzentwicklungsplan 2013 bestätigt worden sei. Die Stadt habe bis-
lang keine Mitteilung über die Behandlung ihrer Einwendungen bekommen, jedoch hätten einige 
Punkte der Stellungnahme der Stadt Eingang in die Begründung des NEP 2013 gefunden. 
Mit dem Bau der Höchstspannung-HGÜ-Leitung von Osterath nach Phillipsburg solle schon 2018 
begonnen werden. 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
  
 
 
 
Meerbusch, den 6. März 2014 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Leo Jürgens 
Ausschussvorsitzender 
 

Harald Kirsten 
Schriftführer/in 
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